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Ergebnis der ersten Lesung
vom 18. November 1953

JV. 1 — 3

Gesetz
über die Beitragsleistung an Wohnbauten

für kinderreiche Familien mit
bescheidenem Einkommen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeines
Art. 1. Der Kanton unterstützt die Gemeinden Grundsatz,

in ihren Bestrebungen zur Beschaffung von
preiswerten Wohnungen für kinderreiche Familien mit
bescheidenem Einkommen durch Gewährung von
Beiträgen nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

Ein rechtlicher Anspruch auf Beiträge besteht
nicht.

Art. 2. Der Grosse Rat setzt alljährlich im Rah- jährlicher
men des Höchstbetrages von Fr. 250 000.— die Autwand.

Summe fest, die für staatliche Beiträge im Sinne
dieses Gesetzes verwendet werden darf. Dieser
Betrag ist in den Voranschlag aufzunehmen.

Art. 3. Beiträge werden nur gewährt für ein- Subventionsfache,

hygienisch und konstruktiv einwandfreie würdige

Wohnbauten, deren Mietzinse den finanziellen Ver- Wohnbauten-

hältnissen der in Frage kommenden Bewohner an-
gepasst sind.

Beiträge können auch gewährt werden für
Wohnungseinbauten und die Erweiterung
bestehender Wohnungen.

Ueber den zulässigen Innenausbau sowie über
weitere technische Einzelheiten erlässt der
Regierungsrat nähere Vorschriften in der Vollziehungsverordnung.

Art. 4. Das Bedürfnis nach der Erstellung von Bedürfnis
preiswerten Wohnungen für kinderreiche Familien nach Preis-

mit bescheidenem Einkommen muss in jedem ein- wTerten
zelnen Fall durch die Gemeinde nachgewiesen

° nungen'

werden.

Art. 5. Beiträge werden gewährt für Wohnbau- Höchst-

ten, deren Baukosten ohne Landerwerb Fr. 8500.— BTukosfen

pro Wohnraum nicht überschreiten.
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Höchst- Art. 6. Der Mietzins darf die jährlichen Lasten,
zulässiger einschliesslich einer Verzinsung der eigenen Mittel
Mietzins. zu höchstens 3,5 Prozent, nicht übersteigen.

Der Regierungsrat erlässt nähere Vorschriften
über die Berechnung, Festsetzung und Kontrolle
der höchstzulässigen Mietzinse.

Vermietung. Art. 7. Die Vermietung subventionierter Wohn¬
bauten darf nicht ausschliesslich auf einen
bestimmten Personenkreis beschränkt werden.

Unternehmer- Art. 8. Die Gewährung von Darlehen oder die
beteiiigung an Eingehung von Bürgschaftsverpflichtungen zur
der Finanzie- Finanzierung subventionierter Wohnbauten durch

rung. rïie am ßau beteiligten Handwerker, Unternehmer,
Lieferanten und Architekten ist nicht statthaft.

verkauf sub- Art. 9. Subventionierte Wohnbauten dürfen nur
ventionierter an Erwerber verkauft werden, welche sich
verwohnbauten. pflichten, die Bedingungen der Beitragsbewilli¬

gung zu erfüllen.

Ausschluss Art. 10. Von der Beitragsleistung sind ausge-
von der Bei- schl0SSen:
tragslelstung.

a) Gemischte Bauvorhaben, bei denen ein geschäftliches

oder betriebliches Interesse besteht;
b) Bauvorhaben, bei denen der Landpreis im

Verhältnis zu den Baukosten oder zu den in der
betreffenden Gegend üblichen Verkehrswerten zu
hoch ist;

c) Bauvorhaben, für deren Ausführung oder
Finanzierung ungerechtfertigte oder offenkundig
zu hoch bemessene Entgelte gefordert werden;

d) Bauvorhaben, für deren fachgemässe Ausführung

nicht genügend Gewähr besteht;
e) Wohnbauten, die vor Erlass der Subventionszusicherung

begonnen wurden.

II. Voraussetzungen für den Bezug subven¬
tionierter Wohnungen

Einkommen Art. 11. Die im Sinne dieses Gesetzes subven-
und tionierten Wohnungen sind ausschliesslich für

vermögen. Familien bestimmt, deren anrechenbares Brutto¬
jahreseinkommen Fr. 6500.—, zuzüglich Fr. 750.—
pro minderjähriges Kind, nicht übersteigt.

Ueber das anrechenbare Brutto-Einkommen
erlässt der Regierungsrat die näheren Vorschriften
in der Vollziehungsverordnung.

Aufsichtsrecht Art. 12. Der Gemeinde steht, sofern diese nicht
der Gemeinde. seiber Eigentümerin der subventionierten Liegen¬

schaft ist, ein Aufsichtsrecht über die bedingungs-
gemässe Vermietung zu.

Ueber das Aufsichtsrecht der Gemeinde erlässt
der Regierungsrat in der Vollziehungsverordnung
nähere Vorschriften.

Wohnsitz- Art. 13. Die Gemeinden sind berechtigt, den Be-
dauer in der zug subventionierter Wohnungen auf Familien zu
Gemeinde, beschränken, die seit mindestens zwei Jahren in

ihrem Gebiet wohnhaft sind.



III. Beitragsleistung

Art. 14. Für die Berechnung der Beiträge sind Massgebende

die Baukosten, einschliesslich Architektenhonorar Kosten,

aber ohne Kreditzinsen, Gebühren und Kosten für
den Erwerb von Grund und Rechten, massgebend.

Neben den Baukosten im Sinne von Abs. 1 sind
die Umgebungs- und Erschliessungsarbeiten in
folgendem Umfang beitragsberechtigt:

bei Einfamilienhäusern Fr. 2000.—, bei
Zweifamilienhäusern Fr. 1500.— und bei Wohnbauten
mit mehr als zwei Wohnungen Fr. 1000.— pro
Wohnung.

Art. 15. Der Beitrag, einschliesslich des Anteils Höchstbettrag.
der Gemeinde des Bauortes, beträgt höchstens 35
Prozent der nach Art. 14 ermittelten Kosten. Er
wird abgestuft nach den persönlichen und
finanziellen Verhältnissen der Wohnungsbezüger sowie
nach der Art des Bauvorhabens.

Art. 16. Der Kantonsbeitrag wird nur bewilligt, pfucht-

wenn die Gemeinde des Bauortes den sich aus den Beitrag

nachstehenden Bestimmungen ergebenden Bei-der Gemelnde-

tragsanteil übernimmt.
Die Gemeinde kann ihre Leistung auch in

anderer Form als durch einen Beitrag erbringen,
beispielsweise durch niedrig verzinsliche Darlehen.
Diese Leistungen müssen jedoch dem Beitrag, an
dessen Stelle sie treten, gleichwertig sein.

Die nachträgliche Rückforderung von Beitragsanteilen

durch die Gemeinde oder die freiwillige
Rückerstattung in irgendeiner Form ist nicht statthaft.

Bei Widerhandlung wird auch der entsprechende

Kantonsbeitrag zur Rückzahlung fällig.
Ist die Gemeinde selber Bauherrin, so hat sie

von den Baukosten den gleichen Betrag abzuschreiben,
den sie gegenüber Dritten als Beitragsanteil zu

übernehmen hätte.

Art. 17. Leistungen anderer öffentlich-recht-
Drittlicher Körperschaften können auf den Gemeinde- leistungen.

anteil voll angerechnet werden. Für die tatsächliche

Leistung solcher Drittbeiträge haftet die
Gemeinde gegenüber dem Kanton.

Art. 18. Die Gemeinden werden zur Festsetzung Beitrags-
ihres Beitragsanteils nach der Höhe des finanziel- Massen,

len Tragfähigkeitsfaktors in 9 Beitragsklassen
eingereiht. Für die Einreihung sind massgebend die
Steuerbelastung sowie die Steuerkraft, berechnet
auf den Kopf der Bevölkerung. Die Einreihung der
Gemeinden erfolgt durch den Regierungsrat und
ist so vorzunehmen, dass der Kanton voraussichtlich

mit nicht mehr als der Hälfte des Gesamtaufwandes

belastet wird.
Der Gemeindeanteil am Gesamtbeitrag (höchstens

35 Prozent) beträgt
in der 1. Beitragsklasse 30 %
» » 2. » 35 %
» » 3. » 40 o/o

» » 4. » 45 %
» » 5. » 50 °/o



in der 6. Beitragsklasse 52,5 %
» » 7. » 55 °/o
» » 8. » 57,5 %
» » 9. » 60 o/o

IV. Beitragsrückerstattung infolge Gewinn-
erzielung und Zweckentfremdung

Rückerstat- Art. 19. Wird ein Grundstück, auf dem sich
tung und ver- Wohnbauten befinden, für deren Erstellung oder
Beiträge" Verbesserung Beiträge bewilligt wurden, seinem

Zweck entfremdet oder mit Gewinn veräussert, so
sind die ausbezahlten Beiträge ganz oder teilweise
zurückzuerstatten.

Tritt eine Zweckentfremdung nur vorübergehend

ein, so kann an Stelle der Rückerstattung
eine Verzinsung der öffentlichen Beiträge zu 3,5
Prozent im Jahr verlangt werden.

oeftentiich- Art. 20. Die Rückerstattungspflicht und die
rechtliche Verpflichtung zur Zweckerhaltung werden als

Kränkungen öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im
und gesetz- Grundbuch angemerkt. Die Rückerstattungspflicht
liches Pfand- wird durch Eintragung eines gesetzlichen Pfandrecht.

rechtes sichergestellt.
Das gesetzliche Pfandrecht ist im Range

unmittelbar nach den zur Finanzierung der Liegenschaft

notwendigen grundpfandgesicherten
Darlehen einzutragen. Die öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen und das gesetzliche
Pfandrecht werden auf Anmeldung der zuständigen
kantonalen Amtsstelle gebührenfrei im Grundbuch

eingetragen.

Rechts- Art. 21. Die Eintragung einer rechtsgeschäft-
geschäftuche Rehen Eigentumsübertragung darf vom Grund-
EübertrT-S" buchverwalter erst vorgenommen werden, nach-

gungen. dem der Eigentümer eine schriftliche Zustim¬
mungserklärung der zuständigen kantonalen Amtsstelle

zur Eigentumsübertragung oder zur
Löschung der angemerkten Rückerstattungspflicht
vorgelegt hat.

Besondere Art. 22. Aendern sich Bestand oder finanzielle
Faite. Verhältnisse der ein Eigenheim bewohnenden Fa¬

milie derart, dass die Voraussetzungen der
Beitragsberechtigung nicht mehr erfüllt sind, so sind
die öffentlichen Beiträge zurückzuerstatten. Stellt
die sofortige Rückerstattung offensichtlich eine
grosse Härte dar, so kann an deren Stelle die jährliche

Amortisation der öffentlichen Beiträge bis zu
zehn Prozent bewilligt werden. Bei der Festsetzung
der jährlichen Amortisation ist der finanziellen
Lage des Eigentümers Rechnung zu tragen.

Wird ein Eigenheim infolge Wechsels des
Eigentümers durch Erbgang von einer Familie
bewohnt, welche die Voraussetzungen von Art. 11
nicht erfüllt, so sind die öffentlichen Beiträge
jährlich mit fünf Prozent zu amortisieren.

Bei Zwangsverwertung einer subventionierten
Liegenschaft werden die öffentlichen Beiträge
soweit zur Rückzahlung fällig, als der Zuschlags-



preis den für die Gewinnermittlung massgebenden
Selbstkostenwert übersteigt. Werden nicht die
vollen öffentlichen Beiträge zur Rückzahlung fällig,

so bleiben die öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch angemerkt. Das
gesetzliche Pfandrecht wird in diesem Falle dem
Erwerber für die noch auf der Liegenschaft lastenden
öffentlichen Beiträge ohne Anrechnung auf den
Erwerbspreis Überbunden.

Erfüllt der Erwerber die Bedingungen nach
Art. 11 nicht oder übernimmt er bei einem
Mehrfamilienhaus die Verpflichtung zur Zweckerhaltung

im Sinne der Subventionsbedingungen nicht,
so hat er die auf der Liegenschaft lastenden öffentlichen

Beiträge mit wenigstens einem Viertel jährlich

zurückzuzahlen und den jeweiligen Restbetrag
zu 3,5 Prozent zu verzinsen.

V. Pfandrecht der Baugläubiger

Art. 23. Handwerkern, Unternehmern, Liefe- Grundsatz,
ranten und Architekten, die für subventionierte
Wohnbauten Arbeiten ausgeführt oder Material
geliefert haben, steht zur Sicherung ihrer Forderung

gegenüber dem Eigentümer oder einem
Unternehmer ein gesetzliches Pfandrecht auf die
öffentlichen Barbeiträge zu, welche dem Eigentümer

zugesichert worden sind.
Das Pfandrecht entsteht mit der Zusicherung

der Beiträge und geht mit ihrer Auszahlung an
den Berechtigten unter.

Hat der Eigentümer den aus der Beitragszusicherung

hervorgegangenen Anspruch auf Barbeiträge

als Sicherheit für deren Bevorschussung
abgetreten, so kann das Pfandrecht auch vom
Zessionar geltend gemacht werden, soweit aus dem
Vorschuss Forderungen aus Arbeit oder Lieferung
von Material bezahlt worden sind.

Das Verfahren für die Geltendmachung des
Pfandrechtes wird vom Regierungsrat in der
Vollziehungsverordnung geregelt.

VI. Wiedererwägungsgesuche und Rekurse

Art. 24. Wiedererwägungsgesuche gegen Ent- wiedererwa-
scheide der zuständigen kantonalen Amtsstelle sind gungsgesuche

innert dreissig Tagen nach deren Zustellung der und Kekurse-

vorgesetzten Direktion einzureichen.
Gegen Entscheide der vorgesetzten Direktion

kann innert dreissig Tagen nach den Vorschriften
des Gesetzes vom 31. Oktober 1909 über die
Verwaltungsrechtspflege Rekurs an den Regierungsrat
erhoben werden.

Art. 25. Rechtskräftige Entscheide der kantona- vollstreckbaren

Vollzugsorgane sind einem vollstreckbaren ge-keitöerrechts-
richtlichen Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG krä£"ge" Ent"

gleichgestellt.
schelde-

VII. Vollzug und Inkrafttreten
ZuständigeArt. 26. Der Regierungsrat bezeichnet die für kantonale

die Durchführung dieses Gesetzes zuständige Amtssteiie

Direktion und erlässt die Vollziehungsvorschriften, ""ungslo^-*
schritten.
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Inkrafttreten. Art. 27. Dieses Gesetz tritt nach seiner An¬
nahme durch das Volk auf den vom Regierungsrat
festzusetzenden Zeitpunkt für die Dauer von fünf
Jahren in Kraft.

Bern, den 18. November 1953.

Im Namen des Grossen Rates,

Der Präsident:
R. Vuilleumier.

Der Staatsschreiber:
Schneider.



Ergebnis der ersten Lesung
vom 25. November 1953

Gesetz
über die Tierseuchenkasse

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung der Art. 33 und 49 des Bundesgesetzes

vom 13. Juni 1917 betreffend die Bekämpfung

von Tierseuchen, Art. 264 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920 und
Art. 5, 8 und 11 des Bundesgesetzes vom 29. März
1950 über die Bekämpfung der Rindertuberkulose,
sowie Art. 2 der zugehörenden eidgenössischen
VollziehungsVerordnung vom 22. Dezember 1950,

auf den Antrag der Regierungsrates,

beschliesst:

I. Organisation der Tierseuchenkasse

Art. 1. Der Kanton unterhält eine Tierseuchenkasse

zum Zwecke der Erfüllung der finanziellen
Aufgaben, die ihm aus dem Vollzug des Bundesgesetzes

über die Bekämpfung von Tierseuchen
vom 13. Juni 1917 und des Bundesgesetzes über
die Bekämpfung der Rindertuberkulose vom
29. März 1950 erwachsen. Sie wird unter der
Oberaufsicht des Regierungsrates und der Direktionen
der Landwirtschaft und der Finanzen als besonderer

Fonds gemäss den Vorschriften für die
Spezialfonds durch die Hypothekarkasse verwaltet.

Art. 2. Die Tierseuchenkasse wird gespiesen
durch folgende Einnahmen:

a) die Beiträge der Tiereigentümer nach Massgabe

der Art. 4 bis 6 hiernach;
b) die Bundesbeiträge gemäss Art. 25 bis 28 und

Art. 31 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 35 und 263 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920,
sowie Art. 5 des Bundesgesetzes über die
Bekämpfung der Rindertuberkulose vom 29.
März 1950;

c) den Erlös aus den Gesundheitsscheinen
(Art. 37 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 43 und 44 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung) ;

d) den Staatsbeitrag an die Aufwendungen für
die Bekämpfung der Rindertuberkulose
gemäss Art. 8 hiernach;

e) die Beiträge der Gemeinden an die Aufwendungen

für die Bekämpfung der Rindertuberkulose

gemäss Art. 9 hiernach;

f) die Anschlussgebühren nach Art. 10 hiernach;

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
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g) den Beitrag der Geflügelhalter nach Art. 11

hiernach;
h) die ausgesprochenen Bussen (Art. 40 ff. des

Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917 und Art. 269
bis 277 der zugehörenden VollziehungsVerordnung),

sowie die im vorliegenden Gesetz
vorgesehenen Bussen;

i) den Zinsertrag des Depotguthabens bei der
Hypothekarkasse ;

k) sonstige Einnahmen aus der Tiergesundheits¬
polizei.

Art. 3. Die Tierseuchenkasse übernimmt
dagegen:

a) Nach Massgabe der Bestimmungen im
Abschnitt III. hiernach die Leistung von Beiträgen

an den Schaden, welcher durch
anzeigepflichtige Seuchen und polizeilich angeordnete
Massregeln zu deren Bekämpfung, sowie
durch die Ausmerzung tuberkulös erkrankter
Tiere den betroffenen Tiereigentümern oder
Gemeinden erwächst;

b) die Auslagen für die Beschaffung der
Gesundheitsscheine;

c) die Kosten für die gesamte amtliche Tier¬
gesundheitspolizei und für die Untersuchung
der Viehbestände auf Tuberkulose, soweit
diese Untersuchungen im Bekämpfungsver-
fahren vorgeschrieben sind, und die Kostentragung

nicht durch Spezialvorschriften
geregelt ist;

d) Beiträge an Impfstoffe und Schutzimpfungen
gemäss Art. 18 hiernach.

II. Beiträge der Tiereigentümer, des Staates
und der Gemeinden an die Tierseuchenkasse

Art. 4. Jeder Eigentümer von im Kanton Bern
dauernd eingestellten Tieren des Pferde-, Maultier-,

Esel-, Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und
Ziegengeschlechtes hat ohne Rücksicht auf seinen
Wohnort an die Tierseuchenkasse jährlich Beiträge
zu leisten, die folgende Höchstansätze pro Stück
nicht überschreiten dürfen:

1. Für Pferde, Maultiere, Esel Fr. 1.—

2. für Rindvieh bis 2 Jahre alt Fr. 1.—
3. für Rindvieh über 2 Jahre alt Fr. 2.50
4. für Schweine älter als 6 Wochen Fr. —.50

(Ferkel unter 6 Wochen fallen für
die Berechnung der Beiträge nicht
in Betracht.)

5. für Schafe, Ziegen Fr. —.20

Art. 5. Der Eigentümer ist für Tiere nicht
beitragspflichtig, für welche nach Art. 14 hiernach
keine Entschädigung geleistet wird.

Art. 6. Die Höchstansätze von Art. 4 werden
bezogen, wenn das Vermögen der Tierseuchenkasse
unter Fr. 2 000 000.— gefallen ist.

Der Regierungsrat bestimmt je nach dem
Stande der Kasse jedes Jahr die Höhe der Beiträge
und den Bezugstermin.

Wenn der Bestand der Kasse den Betrag von
vier Millionen erreicht hat, werden keine
Eigentümerbeiträge erhoben.
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Der Kasse fallen dann nur die andern in Art. 2

vorgesehenen Einnahmen zu.

Art. 7. Den Bezug der in Art. 6 erwähnten
Beiträge besorgen die Ortspolizeibehörden zuhanden
der Tierseuchenkasse bis zu dem vom Regierungsrat

festgesetzten Termin. Massgebend für die
Beitragsleistung des einzelnen Viehbesitzers ist der
im November des Bezugsjahres ausgewiesene
Viehbestand. Die Viehinspektoren haben zu
diesem Zwecke der Ortspolizeibehörde ein Verzeichnis

der beitragspflichtigen Vieheigentümer und
deren Bestände einzureichen. Eine Verordnung
des Regierungsrates regelt im übrigen den
Beitragsbezug.

Art. 8. Der Staat leistet der Tierseuchenkasse
jährlich einen Beitrag von 50 °/o, höchstens aber
Fr. 1 000 000.—, an die ihr aus der Bekämpfung
der Rindertuberkulose erwachsenden Aufwendungen,

berechnet aus den hiefür bezahlten
Totalkosten abzüglich die hieran vom Bund geleisteten
Beiträge.

Art. 9. Die Einwohnergemeinden leisten der
Tierseuchenkasse an die Kosten der Bekämpfung
der Rindertuberkulose höchstens jährlich:
a) je Einwohner einen Beitrag von 70 Rp.;
b) für jedes Stück Rindvieh 50 Rp.

Die Beiträge der Einwohnergemeinden sind im
gleichen Verhältnis herabzusetzen, wie die
Staatsbeiträge. Ihre Höhe wird vom Regierungsrat
festgesetzt.

Art. 10. Der Eigentümer eines neu dem Verfahren

zur Bekämpfung der Rindertuberkulose anzu-
schliessenden Bestandes hat eine einmalige
Anschlussgebühr von Fr. 5.— für jedes über 2 Jahre
alte Stück Rindvieh zu bezahlen.

Art. 11. Die Geflügelhalter leisten für den
Einbezug des Geflügels in die für bestimmte Fälle
und nach einer besonderen Ordnung vorgesehene
Entschädigungspflicht der Tierseuchenkasse einen
Beitrag für die im Kanton Bern verkauften Zucht-
und Altersringe.

III. Die Leistungen der Tierseuchenkasse
Art. 12. Die Tierseuchenkasse leistet den

Tiereigentümern Entschädigungen in folgenden Fällen
und in folgendem Umfang, soweit hiernach nicht
einschränkende Bestimmungen aufgestellt sind:

1. Für Tiere, welche an Rinderpest, Lungenseuche,

Rotz, Milzbrand, Rauschbrand oder Wut
(bei Wutkrankheit nur für Wiederkäuer, Schweine
und Tiere des Pferdegeschlechtes) umgestanden
sind oder abgetan werden müssen: 80 % des
Schatzungswertes. Für Tiere der Rindviehgattung, die im
impfpflichtigen Alter stehen, wird bei Rauschbrand
eine Entschädigung nur dann ausgerichtet, wenn
sie innerhalb der letztverflossenen acht Monate
gegen Rauschbrand schutzgeimpft wurden. Der
Regierungsrat kann aber auch für solche Tiere
Entschädigungen zusprechen, welche anlässlich
der vorgenommenen ordentlichen Impfungen das
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impfpflichtige Alter noch nicht erreicht hatten
und daher ungeimpft blieben. In Gemeinden, die
normalerweise vom Rauschbrand nicht betroffen
werden und wo deshalb keine Veranlassung zur
Schutzimpfung vorliegt, werden Rauschbrandfälle
auch dann entschädigt, wenn die betroffenen
Tiere ungeimpft waren.

2. Für Tiere im Alter von über 6 Wochen,
welche an Schweinepest umstehen oder abgetan
werden müssen: 80 % des Schatzungswertes, wenn
eine Verwertung des Fleisches mit einem Erlös
von mindestens 20% der Schätzung möglich ist.
60 % des Schatzungswertes, wenn keine Verwertung

erfolgt. Schadenfälle in Beständen, welche
durch Kauf oder Tausch Veränderungen erfahren
haben, werden nicht entschädigt, wenn der
Ausbruch der Schweinepest innert 14 Tagen nach der
Einstellung der gekauften oder eingetauschten
Schweine erfolgt.

3. Für erkrankte Tiere, die wegen einer behördlich

angeordneten Behandlung einer der in Ziffer

1 oder 2 aufgeführten Krankheit umstehen
oder deshalb abgetan werden müssen: 80% des
Schatzungswertes.

4. Für erkrankte oder der Ansteckung
ausgesetzte Tiere, die auf behördliche Anordnung
geschlachtet werden müssen, um der Ausbreitung
einer der in Ziffer 1 oder 2 erwähnten Krankheiten
vorzubeugen: 80 % des Schatzungswertes.

5. Für die Tiere der Bestände, in denen wegen
Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche auf
behördliche Anordnung hin alle Klauentiere
abgeschlachtet werden: 90 % des Schatzungswertes.

6. Für gesunde Tiere, die wegen Kontakt mit
an Maul- und Klauenseuche erkrankten Beständen
oder wegen Herkunft aus einer Maul- und
Klauenseuchegefährdeten Gegend auf behördliche
Anordnung hin geschlachtet werden: 90 % des
Schatzungswertes.

7. Für Ziegen und Schafe, welche wegen
ansteckendem Galt (infektiöse Agalactie) auf
behördliche Anordnung abgeschlachtet werden: 80 %
des Schatzungswertes.

8. Für gesunde Tiere, die wegen einer behördlich

angeordneten Schutzimpfung gegen Maul- und
Klauenseuche umstehen oder geschlachtet werden

müssen: 90 % des Schatzungswertes. Für
anderweitige Schäden, die wegen einer behördlich
angeordneten vorbeugenden Behandlung von Tieren

entstehen, kann die Direktion der Landwirtschaft

eine angemessene Entschädigung zusprechen,

wenn der ursächliche Zusammenhang
zwischen der Schädigung und der behördlich
angeordneten vorbeugenden Behandlung nachgewiesen
ist.

9. Für gesunde Tiere, die auf behördliche
Anordnung hin geschlachtet, oder für Sachen, die auf
gleiche Anordnung hin vernichtet werden müssen,

um einer im Bundesgesetz über die Bekämpfung

von Tierseuchen vom 13. Juni 1917 oder in
der zudienenden Vollziehungsverordnung aufge-



zählten Krankheit vorzubeugen: 80% des
Schatzungswertes (Ausnahme Ziffer 6 hievor).

10. Für Tiere der Rindergattung, die wegen
Tuberkulose ausgemerzt werden: 80 % des
Schatzungswertes, jedoch nur dann, wenn durch die
Ausmerzung der Herkunftsbestand völlig von
Tuberkulose befreit wird und die vorgeschriebenen
Bekämpfungsmassnahmen durchgeführt werden.
Die Direktion der Landwirtschaft kann bis Ende
1958 Abweichungen vom Grundsatz der totalen
Ausmerzung gewähren, wenn alle als tuberkulös
angesteckt befundenen Tiere eines Bestandes derart

abgesondert untergebracht und gewartet werden,

dass die Ansteckung der gesunden eigenen
oder benachbarter Tiere vermieden wird.

Im bergbäuerlichen Zuchtgebiet werden unter
der gleichen Voraussetzung 90% des Schatzungswertes

entschädigt, wenn zudem das
Bekämpfungsverfahren im ganzen Gebiet geschlossen
durchgeführt wird.

11. Für Schadenfälle, die infolge anzeigepflichtiger
Geflügelseuchen eintreten: 80 % des

Schatzungswertes der umgestandenen oder vorsorglich
geschlachteten Tiere.

12. Die Landwirtschaftsdirektion kann für Tiere,
deren Fleisch bei der Notschlachtung infolge
nachlässiger Behandlung durch den Tiereigentümer
einen Minderwert erlitten hat, an der Entschädigung

einen dem Minderwert entsprechenden Abzug

machen.
Die Verwertung notgeschlachteter und soweit

überhaupt zulässig auch umgestandener Tiere
(Tierfutter) hat grundsätzlich durch die Gemeinden

an Ort und Stelle zu geschehen. Sie wird
durch die Oberbehörden nur dann durchgeführt,
wenn den Gemeinden die Verwertung nachweisbar

unmöglich ist oder wenn eine besondere
Verschleppungsgefahr besteht.

Art. 13. Der Erlös aus den nutzbaren Teilen
der umgestandenen oder notgeschlachteten Tiere
kommt dem Tiereigentümer zu. Er wird von
der nach den Ansätzen in Art. 12 errechneten
Entschädigungssumme in Abzug gebracht.

Die Verwertungsart der nutzbaren Teile wird
durch die Organe der Tierseuchenpolizei bestimmt.

Art. 14. Die Entschädigungspflicht der
Tierseuchenkasse besteht unter Vorbehalt von Art. 6
Absatz 3 nur für so viele Tiere, als der Tiereigentümer

alljährlich Beiträge bezahlt, zuzüglich der
Tiere, die im laufenden Jahre in seinem eigenen
Tierbestand geboren werden. Bei dauernder
Vermehrung des Tierbestandes durch Ankauf nach
Aufnahme des Verzeichnisses der beitragspflichtigen

Tiere im November hat der Tiereigentümer
zum Zwecke seiner Sicherung die entsprechenden
Beiträge nachzuzahlen.

Im Kanton Bern wohnhafte Eigentümer sind
auch für solche Tiere entschädigungsberechtigt,
die vorübergehend in andern Kantonen stehen,
vorausgesetzt, dass für sie unter Vorbehalt von
Art. 6 Absatz 3 die Beiträge in die bernische
Tierseuchenkasse einbezahlt wurden.

Art. 15. Die in Art. 12 vorgesehenen Entschädigungen

der Tierseuchenkasse werden nicht ge-



leistet oder durch die Landwirtschaftsdirektion
angemessen herabgesetzt, wenn der Eigentümer die
Seuche oder Erkrankung mitverschuldet hat, eine
anzeigepflichtige Seuche zu spät oder gar nicht
gemeldet oder sonstwie den tierseuchenpolizeilichen
Vorschriften oder den Massnahmen und
Anordnungen zu ihrer Bekämpfung zuwidergehandelt
hat. Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen
nach Art. 24 dieses Gesetzes.

Art. 16. Die Entschädigungen nach Art. 12 werden

nicht gewährt:
1. für Tiere und Gegenstände von geringem

Wert, für beseitigte Hunde und Katzen, sowie
für abgeschossenes Wild;

2. für Tiere in zoologischen Gärten, Menagerien
und ähnlichen Unternehmungen;

3. für Schlachttiere ausländischer Herkunft;
4. für Tiere inländischer Herkunft, die sich in

Schlachthäusern oder in den zu solchen
gehörenden Stallungen befinden;

5. für Pferde und Nutzvieh ausländischer
Herkunft, die in der Schweiz wohnhaften Personen
gehören, wenn nicht der Nachweis erbracht
wird, dass die Tiere bei der Einfuhr völlig
gesund waren, dass sie dauernd im Kanton Bern
eingestellt sind und dass für sie die Beiträge
in die Tierseuchenkasse bezahlt wurden.

Art. 17. Die Tierseuchenkasse entschädigt den
Gemeinden 50 % der Kosten, die ihnen bei der
Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche für die
Desinfektion öffentlicher Anlagen und der
verseuchten Gehöfte und durch deren Bewachung
erwachsen. Der Bewirtschafter des verseuchten
Gehöftes und sein Personal haben bei der
Durchführung der Reinigung und der Desinfektion ohne
Anspruch auf Entschädigung mitzuarbeiten.

Art. 18. Für die behördlich angeordneten
Schutzimpfungen gegen Maul- und Klauenseuche
übernimmt die Tierseuchenkasse die Kosten für
den Impfstoff und für die Impftierärzte. Die
Gemeinden haben die von den Impftierärzten
benötigten Begleit- und Hilfspersonen kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.

Die Tierseuchenkasse leistet ferner Beiträge an
die für Schutz-, Heil- und Notimpfungen notwendigen

Impfstoffe gegen Milzbrand, Rauschbrand,
Schweinerotlauf, Schweineseuche, Schweinepest,
ansteckende Bronchopneumonie beim Rindvieh
und Rinderabortus Bang, sowie an die für die
Dasselbeulenbekämpfung benötigten Medikamente.
Die Landwirtschaftsdirektion bezeichnet die Impfstoffe

und die Medikamente, welche für eine
Beitragsleistung in Betracht fallen und bestimmt auch
das Ausmass des Beitrages.

Art. 19. Der Grosse Rat wird auf dem Dekretswege

die Entschädigung an Eigentümer solcher
Tiere ordnen, die als Ausscheider von Bangerregern
erklärt und als solche ausgemerzt werden. In gleicher

Weise können auch Beiträge gewährt werden
an Schadenfälle infolge von übertragbaren Krankheiten,

welche in diesem Gesetz nicht vorgesehen
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sind. Doch gilt der Grundsatz, dass die
Entschädigungsberechtigung die Beitragspflicht der
Tiereigentümer voraussetzt, soweit nicht Art. 6, Abs. 3,
zutrifft.

IV. Schätzungsverfahren und Ausrichtung
der Entschädigungen

Art. 20. Für die infolge Milzbrand oder Rauschbrand

umgestandenen oder notgeschlachteten
Tiere, deren Eigentümer entschädigungsberechtigt
ist, wird die Schätzung durch den zuständigen
Kreistierarzt zusammen mit einem Schätzer der
Viehversicherungskasse vorgenommen. Wo keine
Viehversicherungskasse besteht, bestimmt die
zuständige Gemeindebehörde einen Schätzer.

Bei Schweinepest erfolgt die Schätzung auf
Grund der Lebendgewichte und des Alters der
Tiere nach den im Zeitpunkt des Schadenfalles
geltenden Marktpreisen.

Beim Auftreten von Maul- und Klauenseuche
wird der befallene Bestand durch den Vertreter
des Kantonstierarztes und je einen vom
Bestandeseigentümer und der betreffenden Gemeinde zu
bezeichnenden sachkundigen Fachmann
geschätzt. Verzichten Gemeinden oder
Bestandeseigentümer auf die Beiziehung eines Fachmannes,
so wird ein Vertreter der Landwirtschaftsdirektion
beigezogen.

Für die Festsetzung des Schatzungswertes der
im Tuberkuloseausmerzverfahren zu übernehmenden

Tiere bezeichnet die Landwirtschaftsdirektion
Schatzungskommissionen, die je aus einem Vertreter

der Landwirtschaft und der Direktion bestehen.

Die Höhe des Schatzungswertes der Tiere ist
festzusetzen nach den vom eidgenössischen
Veterinäramt aufgestellten Weisungen und
Richtzahlen.

Alle Schätzungen sind grundsätzlich nach den
zur Zeit des Schadenfalles oder der Uebernahme
geltenden durchschnittlichen Marktwerten festzusetzen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen in
Art. 266 der VollziehungsVerordnung zum Bundesgesetz

betreffend die Bekämpfung von
Tierseuchen vom 13. Juni 1917 (Höchstschatzungen).

Ueber die Schätzungen ist nach den Weisungen
der Landwirtschaftsdirektion ein Protokoll
aufzunehmen, das von den Schätzern und vom
Tiereigentümer zu unterzeichnen ist. Dem Tiereigentümer

steht das Rekursrecht an die
Landwirtschaftsdirektion zu. Rekursfrist 14 Tage.

Sämtliche Schätzungen unterliegen der
Genehmigung der Landwirtschaftsdirektion. Diese kann
übersetzte Schätzungen oder eine Beschwerde des
Eigentümers wegen zu niedriger Schatzimg einer
zweiten Schatzungskommission zur Begutachtung
überweisen; sie trifft hierauf nach Anhörung der
Schätzer und des Eigentümers den endgültigen
Entscheid.

Betrifft die Einsprache die Einschätzung von
Tieren, die im Tuberkuloseausmerzverfahren
übernommen wurden, so ist sie mit den Einschätzungsakten

dem eidgenössischen Veterinäramt zuhanden
des eidgenössischen Kontrollexperten zuzustellen,
welcher sie unter Beizug des Kantonstierarztes
endgültig erledigt. Die Kosten fallen zu Lasten des
unterliegenden Teils.



Art. 21. In Fällen, in denen zur Verhinderung
der Verschleppung einer Seuche anderes Eigentum
als Viehware vernichtet oder beschädigt werden
muss, bezeichnet die zuständige Amtsstelle nach
Massgabe der bestehenden Vorschriften diejenigen

Objekte, die vernichtet oder beschädigt werden

müssen. Die Schätzer nehmen ein doppeltes
Protokoll auf, woraufhin die Vernichtung
vorgenommen werden kann. Ein Doppel des Protokolls
ist mit dem Schatzungsprotokoll für das Vieh an
die Landwirtschaftsdirektion einzusenden.

Art. 22. Nach Eingang der Schatzungsprotokolle,
der Rechnungen für die entschädigungsberechtigten

Kosten und allfälliger sonstiger
Belegstücke ordnet die Landwirtschaftsdirektion die
Auszahlung der Entschädigungsbeiträge durch die
Tierseuchenkasse an. Dem entschädigungsberechtigten

Eigentümer ist eine genaue Abrechnung
zuzustellen.

V. Streitigkeiten
Art. 23. Streitigkeiten über die Anwendung

dieses Gesetzes entscheidet endgültig der
Regierungsrat.

VI. Strafbestimmungen
Art. 24. Wer vorsätzlich den Bestimmungen dieses

Gesetzes zuwiderhandelt, wird mit Busse von
Fr. 10.— bis Fr. 300.— bestraft. Ueberdies kann er
zur Rückzahlung bezogener Tierentschädigungen
verhalten werden. Vorbehalten bleiben die weitern
Strafbestimmungen der kantonalen und eidgenössischen

Gesetzgebung.

VII. Schlussbestimmungen
Art. 25. Das vorliegende Gesetz tritt nach

Annahme durch das Volk und nach Genehmigung
durch den Bundesrat in Kraft.

Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Vollzugsvorschriften.

Art. 26. Durch dieses Gesetz werden
aufgehoben:

1. Das Gesetz über die Tierseuchenkasse vom
22. Mai 1921;

2. das Gesetz betreffend die Revision des Gesetzes
über die Tierseuchenkasse vom 22. Mai 1921,
vom 30. Oktober 1927;

3. die Ziffern 6 bis 9 des Grossratsbeschlusses
über die Bekämpfung der Rindertuberkulose
vom 8. September 1943.

Bern, den 25. November 1953.

Im Namen des Grossen Rates,

Der Präsident:
R. Vuilleumier.

Der Staatsschreiber:
Schneider.
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Antrag des Regierungsrates und der
Kommission

für die zweite Lesung
vom 26. Januar und 22. Januar 1954

Gesetz
über die Tierseuchenkasse

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung der Art. 33 und 49 des Bundesgesetzes

vom 13. Juni 1917 betreffend die Bekämpfung

von Tierseuchen, Art. 264 der zugehörenden
VollziehungsverOrdnung vom 30. August 1920 und
Art. 5, 8 und 11 des Bundesgesetzes vom 29. März
1950 über die Bekämpfung der Rindertuberkulose,
sowie Art. 2 der zugehörenden eidgenössischen
VollziehungsVerordnung vom 22. Dezember 1950,

auf den Antrag der Regierungsrates,

beschliesst:

I. Organisation der Tierseuchenkasse

Art. 1. Der Kanton unterhält eine Tierseuchen-Aufgabe und
kasse zum Zwecke der Erfüllung der finanziellen Verwaltung

Aufgaben, die ihm aus dem Vollzug des
Bundesgesetzes über die Bekämpfung von Tierseuchen
vom 13. Juni 1917 und des Bundesgesetzes über
die Bekämpfung der Rindertuberkulose vom
29. März 1950 erwachsen. Sie wird unter der
Oberaufsicht des Regierungsrates und der Direktionen
der Landwirtschaft und der Finanzen als besonderer

Fonds gemäss den Vorschriften für die
Spezialfonds durch die Hypothekarkasse verwaltet.

Art. 2. Die Tierseuchenkasse wird gespiesen Beschaffung
durch folgende Einnahmen: der Mittel

1. die Beiträge der Tiereigentümer nach Massgabe

der Art. 4 bis 6 hiernach;
2. die Bundesbeiträge gemäss Art. 25 bis 28 und

Art. 31 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 35 und 263 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920,
sowie Art. 5 des Bundesgesetzes über die
Bekämpfung der Rindertuberkulose vom 29.
März 1950;

3. den Erlös aus den Gesundheitsscheinen
(Art. 37 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917
und Art. 43 und 44 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung) ;

4. den Staatsbeitrag an die Aufwendungen für
die Bekämpfung der Rindertuberkulose
gemäss Art. 8 hiernach;

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954. 3
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5. die Beiträge der Gemeinden an die Aufwendungen

für die Bekämpfung der Rindertuberkulose

gemäss Art. 9 hiernach;
6. die Anschlussgebühren nach Art. 10 hiernach;
7. den Beitrag der Geflügelhalter nach Art. 11

hiernach;
8. die Bussen nach den Bestimmungen der Art. 40

ff. des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1917 und
Art. 269 bis 277 der zugehörenden
Vollziehungsverordnung sowie des vorliegenden
Gesetzes;

9. den Zinsertrag des Depotguthabens bei der
Hypothekarkasse ;

10. sonstige Einnahmen aus der Tiergesundheits¬
polizei.

Art der Art. 3. Die Tierseuchenkasse übernimmt da-
Leistungen gegen:

1. Die Leistung von Beiträgen an den Schaden,
welcher durch anzeigepflichtige Seuchen und
polizeilich angeordnete Massregeln zu deren
Bekämpfung, sowie durch die Ausmerzung
tuberkulös erkrankter Tiere den betroffenen
Tiereigentümern oder Gemeinden erwächst, nach
Massgabe der Bestimmungen im Abschnitt III
hiernach;

2. die Auslagen für die Beschaffung der Ge-
sundheitsscheine ;

3. die Kosten für die gesamte amtliche Tier-
gesundheitspolizei und für die Untersuchung
der Viehbestände auf Tuberkulose, soweit
diese Untersuchungen im Bekämpfungsverfahren

vorgeschrieben sind, und die
Kostentragung nicht durch Spezialvorschriften
geregelt ist;

4. Beiträge an Impfstoffe und Schutzimpfungen
gemäss Art. 18 hiernach.

II. Beiträge und Bezug

Beiträge der Art. 4. Jeder Eigentümer von im Kanton Bern
Tiereigen- dauernd eingestellten Tieren des Pferde-, Maul-

tümer tier-, Esel-, Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und Zie¬
gengeschlechtes hat ohne Rücksicht auf seinen
Wohnort an die Tierseuchenkasse jährlich Beiträge
zu leisten, die folgende Höchstansätze pro Stück
nicht überschreiten dürfen:

1. Für Pferde, Maultiere, Esel Fr. 1.—

2. für Rindvieh bis 2 Jahre alt Fr. 1.—
3. für Rindvieh über 2 Jahre alt Fr. 2.50
4. für Schweine älter als 6 Wochen Fr. —.50

(Ferkel unter 6 Wochen fallen für
die Berechnung der Beiträge nicht
in Betracht.)

5. für Schafe, Ziegen Fr. —.20

Befreiung von 5. Der Eigentümer ist für Tiere nicht beider

Beitrags-tragspf lichtig, für welche nach Art. 16 hiernach
Pflicht keine Entschädigung geleistet wird.

Herabsetzung Art. 6. Die Höchstansätze von Art. 4 werden
der Beiträge bezogen, sobald das Vermögen der Tierseuchen¬

kasse unter Fr. 2 000 000.— fällt.



Der Regierungsrat bestimmt je nach dem
Stande der Kasse jedes Jahr die Höhe der Beiträge
und den Bezugstermin.

Wenn der Bestand der Kasse den Betrag von
vier Millionen erreicht hat, werden keine
Eigentümerbeiträge erhoben.

Der Kasse fallen dann nur die andern in Art. 2

vorgesehenen Einnahmen zu.

Art. 7. Den Bezug der in Art. 4 erwähnten Bei- Bezug der
träge besorgen die Ortspolizeibehörden zuhanden Beitrage der

der Tierseuchenkasse bis zu dem vom Regierungs- Tl^^n"
rat festgesetzten Zeitpunkt. Massgebend für die
Beitragsleistung des einzelnen Viehbesitzers ist der
im November des Bezugsjahres ausgewiesene
Viehbestand. Die Viehinspektoren haben der
Ortspolizeibehörde ein Verzeichnis der beitragspflichtigen

Vieheigentümer und deren Bestände
einzureichen. Eine Verordnung des Regierungsrates
regelt im übrigen den Beitragsbezug.

Art. 8. Der Staat leistet der Tierseuchenkasse Beitrag des

jährlich einen Beitrag von 50 %, höchstens aber Staates

Fr. 1 000 000.—, an die ihr aus der Bekämpfung
der Rindertuberkulose erwachsenden Aufwendungen,

abzüglich die vom Bund geleisteten Beiträge.

Art. 9. Die Einwohnergemeinden leisten der Beiträge der
Tierseuchenkasse an die Kosten der Bekämpfung Gemeinden

der Rindertuberkulose jährlich höchstens:
1. je Einwohner einen Beitrag von 70 Rp.;
2. für jedes Stück Rindvieh 50 Rp.

Die Beiträge der Einwohnergemeinden sind im
gleichen Verhältnis herabzusetzen, wie die
Staatsbeiträge. Ihre Höhe wird vom Regierungsrat
festgesetzt.

Art. 10. Der Eigentümer eines neu dem Verfah- Anschluss-

ren zur Bekämpfung der Rindertuberkulose anzu- gebühr

schliessenden Bestandes hat eine einmalige
Anschlussgebühr von Fr. 5.— für jedes über 2 Jahre
alte Stück Rindvieh zu bezahlen.

Art. 11. Die Geflügelhalter leisten für den Ein- Beiträge der
bezug des Geflügels in die für bestimmte Fälle Geflügelhalter
und nach einer besonderen Ordnung vorgesehene
Entschädigungspflicht der Tierseuchenkasse einen
Beitrag für die im Kanton Bern verkauften Zucht-
und Altersringe.

III. Die Leistungen der Tierseuchenkasse

Art. 12. Die Tierseuchenkasse leistet den
Tiereigentümern folgende Entschädigungen:

1. Für Tiere, welche an Rinderpest, Lungen- Entschädi-
seuche, Rotz, Milzbrand, Rauschbrand oder Wut sung lür ver-

(bei Wutkrankheit nur für Wiederkäuer, Schweine schiede,ne

und Tiere des Pferdegeschlechtes) umgestanden ^voraus-"'
sind oder abgetan werden müssen: 80 °/o des Schat- Setzung der
zungswertes. Für Tiere der Rindviehgattung, die im schutzimp-

impfpflichtigen Alter stehen, wird bei Rauschbrand „
fun® bei

A r ° ' Rauschbrand



20 — të 3

eine Entschädigung nur dann ausgerichtet, wenn
sie innerhalb der letztverflossenen acht Monate
gegen Rauschbrand schutzgeimpft wurden. Der
Regierungsrat kann aber auch für Tiere
Entschädigungen zusprechen, welche anlässlich
der vorgenommenen ordentlichen Impfungen das
impfpflichtige Alter noch nicht erreicht hatten
und daher ungeimpft blieben. In Gemeinden, die
normalerweise vom Rauschbrand nicht betroffen
werden und wo deshalb keine Veranlassung zur
Schutzimpfung vorliegt, werden Rauschbrandfälle
auch dann entschädigt, wenn die betroffenen
Tiere ungeimpft waren.

Für Schweine- 2. Für Tiere im Alter von über 6 Wochen,
pest welche an Schweinepest umstehen oder abgetan

werden müssen: 80 %> des Schatzungswertes, wenn
eine Verwertung des Fleisches mit einem Erlös
von mindestens 20 °/o der Schätzung möglich ist.
60 % des Schatzungswertes, wenn keine Verwertung

erfolgt. Schadenfälle in Beständen, welche
durch Kauf oder Tausch Veränderungen erfahren
haben, werden nicht entschädigt, wenn der
Ausbruch der Schweinepest innert 14 Tagen nach der
Einstellung der gekauften oder eingetauschten
Schweine erfolgt ist.

Für schaden- 3. Für erkrankte Tiere, die wegen einer behörd-
fäiie bei be- Reh angeordneten Behandlung einer der in
Zugeordneter

^er 1 oder 2 dieses Artikels aufgeführten Krankheit
Behandlung umstehen oder abgetan werden müssen: 80 % des

Schatzungswertes.

Bei behördlich 4. Für erkrankte oder der Ansteckung
ausangeordneter gesetzte Tiere, die auf behördliche Anordnung
Schlachtung geschlachtet werden müssen, um der Ausbreitung

einer der in Ziffer 1 oder 2 dieses Artikels
erwähnten Krankheiten vorzubeugen: 80 % des
Schatzungswertes.

Für Maui- 5. Für die Tiere der Bestände, in denen wegen
und Klauen- Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche auf be-

seuche hördliche Anordnung hin alle Klauentiere abge¬
schlachtet werden: 90 % des Schatzungswertes.

6. Für gesunde Tiere, die wegen Kontakt mit
an Maul- und Klauenseuche erkrankten Beständen
oder wegen Herkunft aus einer Maul- und
Klauenseuchegefährdeten Gegend auf behördliche
Anordnung hin geschlachtet werden: 90 % des
Schatzungswertes.

7. Für gesunde Tiere, die wegen einer behördlich

angeordneten Schutzimpfung gegen Maul- und
Klauenseuche umstehen oder geschlachtet werden

müssen: 90 % des Schatzungswertes. Für
anderweitige Schäden, die wegen einer behördlich
angeordneten vorbeugenden Behandlung von Tieren

entstehen, kann die Direktion der Landwirtschaft

eine angemessene Entschädigung zusprechen,

wenn der ursächliche Zusammenhang
zwischen der Schädigung und der behördlich
angeordneten vorbeugenden Behandlung nachgewiesen
ist.

Für anstek- 8. Für Ziegen und Schafe, welche wegen an-
kenden Gait steckendem Galt (infektiöse Agalactie) auf bebet

Ziegen hördliche Anordnung abgeschlachtet werden: 80 %
und Schafen fjes Schätzungswertes.
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9. Für gesunde Tiere, die auf behördliche An- Bei vorbeu-
ordnung hin geschlachtet, oder für Sachen, die auf gender

gleiche Anordnung hin vernichtet werden müs- Schlachtung

sen, um einer im Bundesgesetz über die Bekämpfung

von Tierseuchen vom 13. Juni 1917 oder in
der zudienenden Vollziehungsverordnung
aufgezählten Krankheit vorzubeugen: 80% des

Schatzungswertes; vorbehalten bleibt Ziffer 6 dieses
Artikels.

10. Für Tiere der Rinder- und Ziegengattung, die Für Tuberku-

wegen Tuberkulose ausgemerzt werden: 80 % des loseausmerz-

Schatzungswertes, jedoch nur dann, wenn durch die tlere

Ausmerzung der Herkunftsbestand völlig von
Tuberkulose befreit wird und die vorgeschriebenen
Bekämpfungsmassnahmen durchgeführt werden.
Die Direktion der Landwirtschaft kann bis Ende
1958 Abweichungen vom Grundsatz der totalen
Ausmerzung gewähren, wenn alle als tuberkulös
angesteckt befundenen Tiere eines Bestandes derart

abgesondert untergebracht und gewartet werden,

dass die Ansteckung der gesunden eigenen
oder benachbarter Tiere vermieden wird.

Im bergbäuerlichen Zuchtgebiet werden unter
der gleichen Voraussetzung 90 °/o des Schatzungswertes

entschädigt, wenn zudem das
Bekämpfungsverfahren im ganzen Gebiet geschlossen
durchgeführt wird.

11. Für Schadenfälle, die infolge anzeigepflich- Für Geflügeltiger

Geflügelseuchen eintreten: 80 °/o des Schat- seuchen

zungswertes der umgestandenen oder vorsorglich
geschlachteten Tiere.

12. Die Landwirtschaftsdirektion kann für Tiere, Abzug bei
deren Fleisch bei der Notschlachtung infolge nach- seibstver-

lässiger Behandlung durch den Tiereigentümer schuldeter
n /r- i -,.. T-P Wertvermin-

emen Minderwert erlitten hat, an der Entschadi- derUng des

gung einen dem Minderwert entsprechenden Ab- Fleisches

zug machen.

13. Die Verwertung notgeschlachteter und um- Verwertung
gestandener Tiere, soweit bei letzteren eine Ver- der Tiere

wertung als Tierfutter überhaupt noch zulässig
ist, hat grundsätzlich durch die Gemeinden
an Ort und Stelle zu geschehen. Sie wird
durch die Oberbehörden nur dann durchgeführt,
wenn den Gemeinden die Verwertung nachweisbar

unmöglich ist oder wenn eine besondere
Verschleppungsgefahr besteht.

Art. 13. Der Erlös aus den nutzbaren Teilen Erlös für nutz-
der umgestandenen oder notgeschlachteten Tiere bare Teile;

kommt dem Tiereigentümer zu und wird von
der nach den Ansätzen in Art. 12 errechneten Ent- gung
schädigungssumme in Abzug gebracht.

Die Verwertungsart der nutzbaren Teile wird
durch die Organe der Tierseuchenpolizei bestimmt.

Art. 14. Die Entschädigungspflicht der Tier- Tierbestand
seuchenkasse besteht unter Vorbehalt von Art. 6 mit Anrecht
Absatz 3 nur für so viele Tiere, als der Tiereigen- auf ^ntschä-
tümer alljährlich Beiträge bezahlt, zuzüglich der ieung

Tiere, die im laufenden Jahre in seinem eigenen
Tierbestand geboren werden. Bei dauernder
Vermehrung des Tierbestandes durch Ankauf nach
Aufnahme des Verzeichnisses der beitragspflichti-



gen Tiere im November hat der Tiereigentümer
zum Zwecke seiner Sicherung die entsprechenden
Beiträge nachzuzahlen.

Im Kanton Bern wohnhafte Eigentümer sind
auch für solche Tiere entschädigungsberechtigt,
die vorübergehend in andern Kantonen stehen,
vorausgesetzt, dass für sie die Beiträge in die
bernische Tierseuchenkasse einbezahlt wurden,
soweit nicht Art. 6, Abs. 3, zutrifft.

Herabsetzung Art. 15. Die in Art. 12 vorgesehenen Entschädi-
der Entschä- gungen der Tierseuchenkasse werden nicht ge-

schuidhaftem
0(^er durch die Landwirtschaftsdirektion an-

S

verhauen" gemessen herabgesetzt, wenn der Eigentümer die
Seuche oder Erkrankung mitverschuldet hat, eine
anzeigepflichtige Seuche zu spät oder gar nicht
gemeldet oder sonstwie den tierseuchenpolizeilichen
Vorschriften oder den Massnahmen und
Anordnungen zu ihrer Bekämpfung zuwidergehandelt
hat. Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen
nach Art. 32 dieses Gesetzes.

Ausschluss
von der Ent
Schädigung

3. für Schlachttiere ausländischer Herkunft;
4. für Tiere inländischer Herkunft, die sich in

Schlachthäusern oder in den zu solchen
gehörenden Stallungen befinden;

5. für Pferde und Nutzvieh ausländischer
Herkunft, die in der Schweiz wohnhaften Personen
gehören, es sei denn, dass sie bei der Einfuhr
völlig gesund, dauernd im Kanton Bern
eingestellt waren und für sie die Beiträge in die
Tierseuchenkasse bezahlt wurden.

Art. 16. Die Entschädigungen nach Art. 12 wer-
- den nicht gewährt:

1. für Tiere und Gegenstände von geringem
Wert, für beseitigte Hunde und Katzen, sowie
für abgeschossenes Wild;

2. für Tiere in zoologischen Gärten, Menagerien
und ähnlichen Unternehmungen;

Entschädi- Art. 17. Die Tierseuchenkasse ersetzt den Ge-
gung an Ge- meinden 50% der Kosten, die ihnen bei der Be-
memden fur kämpfung der Maul- und Klauenseuche für die

Dund Bewa"S Desinfektion öffentlicher Anlagen und der ver-
chungskosten seuchten Gehöfte und durch deren Bewachung er¬

wachsen. Der Bewirtschafter des verseuchten
Gehöftes und sein Personal haben bei der
Durchführung der Reinigung und der Desinfektion ohne
Anspruch auf Entschädigung mitzuarbeiten.

Beiträge an Art. 18. Für die behördlich angeordneten
Impfstoffe Schutzimpfungen gegen Maul- und Klauenseuche
und impf- übernimmt die Tierseuchenkasse die Kosten für

kosten
den Impfstoff und die Entschädigung für die
Impftierärzte. Die Gemeinden haben die von den
Impftierärzten benötigten Begleit- und Hilfspersonen
kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die Tierseuchenkasse leistet ferner Beiträge an
die für Schutz-, Heil- und Notimpfungen notwendigen

Impfstoffe gegen Milzbrand, Rauschbrand,
Schweinerotlauf, Schweineseuche, Schweinepest,
ansteckende Bronchopneumonie beim Rindvieh
und Rinderabortus Bang, sowie an die für die Das-
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selbeulenbekämpfung benötigten Medikamente.
Die Landwirtschaftsdirektion bezeichnet die
Impfstoffe und die Medikamente, welche für eine
Beitragsleistung in Betracht fallen und bestimmt auch
das Ausmass des Beitrages.

Art. 19. Der Grosse Rat ordnet auf dem Dekrets- Einbezug

wege die Entschädigung an Eigentümer von weiterer

überTieren, die als Ausscheider von Bangerregern ^nïheiten
erklärt und als solche ausgemerzt werden. In gleicher

Weise können auch Beiträge gewährt werden
an Schadenfälle infolge von übertragbaren Krankheiten,

welche in diesem Gesetz nicht vorgesehen
sind. Doch gilt der Grundsatz, dass die
Entschädigungsberechtigung die Beitragspflicht der
Tiereigentümer voraussetzt, soweit nicht Art. 6, Abs. 3,
zutrifft.

IV. Schätzungsverfahren

Art. 20. Für die infolge Milzbrand oder Rausch- Bei Milzbrand
brand umgestandenen oder notgeschlachteten und Rausch-

Tiere, deren Eigentümer entschädigungsberechtigt brand

ist, wird die Schätzung durch den zuständigen
Kreistierarzt zusammen mit einem Schätzer der
Viehversicherungskasse vorgenommen. Wo keine
Viehversicherungskasse besteht, bestimmt die
zuständige Gemeindebehörde einen Schätzer.

Art. 21. Bei Schweinepest erfolgt die Schätzung Bei schweine-
auf Grund der Lebendgewichte und des Alters der Pest

Tiere nach den im Zeitpunkt des Schadenfalles
geltenden Marktpreisen.

Art. 22. Beim Auftreten von Maul- und Klauen- Bei Maui- und
seuche wird der befallene Bestand durch den Ver-Klauenseuche
treter des Kantonstierarztes und je einen vom
Bestandeseigentümer und der betreffenden Gemeinde
zu bezeichnenden Sachkundigen geschätzt.
Verzichten Gemeinden oder Bestandeseigentümer auf
die Beiziehung eines Fachmannes, so wird ein
Vertreter der Landwirtschaftsdirektion beigezogen.

Art. 23. Für die Festsetzung des Schatzungswer- Bei
tes der im Tuberkuloseausmerzverfahren zu über- Tuberkulose

nehmenden Tiere bezeichnet die Landwirtschafts-
direktion Schatzungskommissionen, die je aus
einem Vertreter der Landwirtschaft und der Direktion

bestehen. Die Höhe des Schatzungswertes der
Tiere ist festzusetzen nach den vom eidgenössischen

Veterinäramt aufgestellten Weisungen und
Richtzahlen.

Art. 24. Alle Schätzungen sind grundsätzlich Ermittlung
nach den zur Zeit des Schadenfalles oder der Ueber- des

nähme geltenden durchschnittlichen Marktwerten Sc^z"e"gs~
festzusetzen. Vorbehalten bleiben die Bestimmun- wer es

gen in Art. 266 der Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend die Bekämpfung von
Tierseuchen vom 13. Juni 1917 (Höchstschatzun-
gen).

Art. 25. Ueber die Schätzungen ist nach den protokoii-
Weisungen der Landwirtschaftsdirektion ein Pro- aufnähme

tokoll aufzunehmen, das von den Schätzern und
vom Tiereigentümer zu unterzeichnen ist.
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Genemigung Art. 26. Sämtliche Schätzungen unterliegen der
rifnr der^schï Genehmigung der Landwirtschaftsdirektion. Sie
rt"ung6durch hat abgeänderte Schätzungen dem Tiereigentümer
die Landwirt- zur Kenntnis zu bringen.
schaftsdirek-

tion

Einsprache- Art. 27. Innert einer Frist von 14 Tagen nach
recht des erfolgter Schätzung oder Kenntnisgabe einer

Eigentümers Schatzungsabänderung, kann der Tiereigentümer
bei der Landwirtschaftsdirektion Einsprache
erheben.

vorgehen bei Art. 28. Einsprachen, die nicht unter die Be-
Emsprachen Stimmungen im Abschnitt 2 dieses Artikels fallen,

sind einer vom Regierungsrat zu ernennenden
Fachkommission von drei Mitgliedern zum
Entscheid zu unterbreiten.

Betrifft die Einsprache die Einschätzung von
Tieren, die im Tuberkuloseausmerzverfahren
übernommen wurden, so ist sie mit den Einschätzungsakten

dem eidgenössischen Yeterinäramt zuhanden
des eidgenössischen Kontrollexperten zuzustellen,
welcher sie unter Beizug des Kantonstierarztes
endgültig erledigt. Die Kosten fallen zu Lasten des
unterliegenden Teils.

Entschädi- Art. 29. In Fällen, in denen zur Verhinderung
gung bei ver- (jer Verschleppung einer Seuche anderes Eigentum
"sachTel-terT als Viehware vernichtet oder beschädigt werden

muss, bezeichnet die zuständige Amtsstelle nach
Massgabe der bestehenden Vorschriften diejenigen
Gegenstände, die vernichtet oder beschädigt werden

müssen. Die Schätzer nehmen ein doppeltes
Protokoll auf, woraufhin die Vernichtung
vorgenommen werden kann. Ein Doppel des Protokolls
ist mit dem Schatzungsprotokoll für das Vieh an
die Landwirtschaftsdirektion einzusenden.

V. Ausrichtung der Entschädigungen
Abrechnung Art. 30. Nach Eingang der Schatzungsproto-

mit Tier- kolle, der Rechnungen für die Kosten und allfälli-
besitzem ger sonstigen Belegstücke ordnet die

Landwirtschaftsdirektion die Auszahlung der
Entschädigungsbeiträge durch die Tierseuchenkasse an. Dem
entschädigungsberechtigten Eigentümer ist eine
genaue Abrechnung zuzustellen.

VI. Streitigkeiten
Entscheid- Art. 31. Streitigkeiten über die Anwendung

instanz dieses Gesetzes entscheidet endgültig der Regie¬
rungsrat.

VII. Strafbestimmungen
vorsätzliche Art. 32. Wer vorsätzlich den Bestimmungen die-

zuwiderhand-ses Gesetzes zuwiderhandelt, wird mit Busse von
1

ma'sT^Rücif "^r" — kis Fr. 300.— bestraft. Ueberdies kann er
bezahiùng bê-zur Rückzahlung bezogener Tierentschädigungen
zogener Ent- verhalten werden. Vorbehalten bleiben die weitern
Schädigungen Strafbestimmungen der kantonalen und eidgenös¬

sischen Gesetzgebung.

VIII. Schlussbestimmungen
Inkrafttreten Art. 33. Das vorliegende Gesetz tritt nach An-

Eriass von nähme durch das Volk und nach Genehmigung
voiizugsvor- durch den Bundesrat in Kraft.

Schriften



Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Vollzugsvorschriften.

Art. 34. Durch dieses Gesetz werden aufge- Ausserkraft-
hoben: setzung beste-

hender Ge-
1. Das Gesetz über die Tierseuchenkasse vom setze, Dekrete

22. Mai 1921; und
Beschlüsse

2. das Gesetz betreffend die Revision des Gesetzes
über die Tierseuchenkasse vom 22. Mai 1921,
vom 30. Oktober 1927;

3. die Ziffern 6 bis 9 des Grossratsbeschlusses
über die Bekämpfung der Rindertuberkulose
vom 8. September 1943.

Bern, den 26. Januar 1954.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Bern, den 22. Januar 1954.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:
Dr. Tschumi.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 10. November 1953/25. Januar und
24. Januar 1954

Dekret
über die Trennung der Kirchgemeinde

Mett-Madretsch

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 63, Abs. 2, der
Staatsverfassung und Art. 8, Abs. 2, des Gesetzes über
die Organisation des Kirchenwesens vom 6. Mai
1945,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Innerhalb der evangelisch-reformierten
Gesamtkirchgemeinde Biel wird die Kirchgemeinde
Mett-Madretsch aufgeteilt in eine Kirchgemeinde
Mett und eine Kirchgemeinde Madretsch.

§ 2. Die beiden neuen Kirchgemeinden
umfassen zusammen das Gebiet der bisherigen
Kirchgemeinde Mett-Madretsch. Die neue Kirchgemeinde

Mett wird im wesentlichen aus dem Gebiet
der ehemaligen Einwohnergemeinde Mett, die neue
Kirchgemeinde Madretsch im wesentlichen aus
dem Gebiet der ehemaligen Einwohnergemeinde
Madretsch gebildet. Der Grenzverlauf ist in den
Kirchgemeindereglementen genau zu umschreiben.
Die Genehmigung durch den Regierungsrat gemäss
Art. 8, Abs. 3, des Gesetzes über die Organisation
des Kirchenwesens vom 6. Mai 1945 erfolgt
anlässlich der Vorlage des Reglementes.

§ 3. Die zur neuen Kirchgemeinde Mett
gehörenden Mitglieder des Kirchgemeinderates von
Mett-Madretsch bilden den provisorischen
Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Mett, die nach
Madretsch gehörenden den provisorischen
Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Madretsch.

Diese provisorischen Kirchgemeinderäte haben
insbesondere die Wahl des Büros der
Kirchgemeindeversammlung und die Wahl des Kirchgemeinderates

vorzubereiten und anzuordnen.

§ 4. Bis zum Erlass eigener Kirchgemeinderegle-
mente gilt für die Kirchgemeinden Mett und
Madretsch sinngemäss das bisherige Reglement der
Kirchgemeinde Mett-Madretsch.

§ 5. Das erste Pfarramt der bisherigen
Kirchgemeinde Mett-Madretsch geht auf die Kirchge-
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meinde Mett über, das zweite und dritte auf die
Kirchgemeinde Madretsch. An der Amtsdauer der
drei Pfarrer ändert dieser Uebergang nichts.

§ 6. Dieses Dekret hat keinen Einfluss auf die
Umschreibung der französisch-reformierten
Kirchgemeinde Biel.

§ 7. Dieses Dekret tritt am 1. Mai 1954 in Kraft.

Bern, den 10. November 1953/25. Januar 1954.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Bern, den 24. Januar 1954.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

Ed. Baumgartner.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 17. November 1953 und 24. Januar 1954

Dekret
betreffend die Errichtung neuer

Pfarrstellen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 19, Abs. 2, des Gesetzes
über die Organisation des Kirchenwesens vom
6. Mai 1945,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. In den folgenden evangelisch-reformierten
Kirchgemeinden wird eine weitere Pfarrstelle
errichtet:

In der Kirchgemeinde Langnau eine dritte
Pfarrstelle für den Pfarrkreis Bärau;

in der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee eine
dritte Pfarrstelle für den Pfarrkreis Thörigen.

Diese Pfarrstellen sind in bezug auf die Rechte
und Pflichten ihres Inhabers den bestehenden
Pfarrstellen dieser Kirchgemeinden gleichgestellt.

§ 2. Nach Besetzung der durch dieses Dekret
neugeschaffenen Pfarrstellen werden die bisherigen

Staatsbeiträge an die Besoldungen der Inhaber

der Hilsfgeistlichenstellen dieser beiden
Kirchgemeinden hinfällig.

§ 3. Die zwei neuen Pfarrstellen können im
Einvernehmen mit dem zuständigen Kirchgemeinderat

sofort zur Besetzung ausgeschrieben werden.
Der Zeitpunkt des Amtsantrittes des Gewählten
wird vom Regierungsrat festgesetzt.

Bern, den 17. November 1953.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Bern, den 24. Januar 1954.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

Ed. Baumgartner.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission
für die zweite Lesung

vom 26. Januar und 25. Januar 1954

Gesetz
über die Beitragsleistung an Wohnbauten

für kinderreiche Familien mit
bescheidenem Einkommen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeines

Art. 1. Der Kanton unterstützt die Gemeinden Grundsatz,
durch Gewährung von Beiträgen in ihren
Bestrebungen, billige Wohnungen für kinderreiche Familien

mit bescheidenem Einkommen zu schaffen.
Ein rechtlicher Anspruch auf Beiträge besteht

nicht.

Art. 2. Der Grosse Rat setzt alljährlich im Rah- Jährlicher
men des Höchstbetrages von Fr. 250 000.— die Aufwand.
Summe fest, die für staatliche Beiträge im Sinne
dieses Gesetzes verwendet werden darf. Dieser
Betrag ist in den Voranschlag aufzunehmen.

Art. 3. Beiträge werden nur gewährt für ein- Subventionsfache,

hygienisch und baulich einwandfreie würdige
Wohnbauten, deren Mietzinse den finanziellen Ver- Wohnbauten-

hältnissen der in Frage kommenden Bewohner an-
gepasst sind.

Beiträge können auch gewährt werden für
Wohnungseinbauten und die Erweiterung
bestehender Wohnungen.

Ueber den Innenausbau sowie über weitere
technische Einzelheiten erlässt der Regierungsrat
nähere Vorschriften in einer Vollziehungsverord-
nung.

Art. 4. Die Gemeinden haben das Bedürfnis für Bedürfnis
die Erstellung von billigen Wohnungen für kinder- nacb billigen
reiche Familien mit bescheidenem Einkommen in Wohnungen'

jedem einzelnen Fall nachzuweisen.



Höchst- Art. 5. Beiträge werden gewährt für Wohnbau-
zuiässige ten, deren Baukosten ohne Landerwerb Fr. 8500.—

Baukosten. für jecjen Wohnraum nicht überschreiten.

Art. 6. Der Mietzins darf die jährlichen Lasten,
einschliesslich einer Verzinsung der eigenen Mittel
zu höchstens 3,5 Prozent, nicht übersteigen.

Der Regierungsrat erlässt nähere Vorschriften
über die Berechnung, Festsetzung und Kontrolle
der höchstzulässigen Mietzinse.

Unternehmer- Art. 7. Die Gewährung von Darlehen oder die
beteiiigung an uebernahme von Bürgschaftsverpflichtungen zur
der

rung"16" Finanzierung subventionierter Wohnbauten durch
die am Bau beteiligten Handwerker, Unternehmer,
Lieferanten und Architekten ist nicht statthaft.

verkauf sub- Art. 8. Subventionierte Wohnbauten dürfen nur
ventionierter an Erwerber verkauft werden, welche sich
verwohnbauten. pflichten, die Bedingungen der Beitragsbewilli¬

gung zu erfüllen.

Ausschluss Art. 9. Von der Beitragsleistung sind ausge-
von der Bei- schlössen:
tragsleistung.

a) Gemischte Bauvorhaben, bei denen ein geschäftliches

oder betriebliches Interesse besteht;
b) Bauvorhaben, bei denen der Landpreis im

Verhältnis zu den Baukosten oder zu den in der
betreffenden Gegend üblichen Verkehrswerten zu
hoch ist;

c) Bauvorhaben, für deren Ausführung oder
Finanzierung ungerechtfertigte oder offenkundig
zu hoch bemessene Entgelte gefordert werden;

d) Bauvorhaben, für deren fachgemässe Ausführung

nicht genügend Gewähr besteht;
e) Wohnbauten, die vor Erlass der Subventionszusicherung

begonnen wurden.

Höchstzulässiger

Mietzins.

II. Voraussetzungen für den Bezug
subventionierter Wohnungen

Einkommen Art. 10. Die im Sinne dieses Gesetzes subven-
und tionierten Wohnungen sind ausschliesslich für

vermögen. Familien bestimmt, deren anrechenbares Brutto-
Jahreseinkommen Fr. 6500.—, zuzüglich Fr. 750.—
für jedes minderjährige Kind, nicht übersteigt.

Ueber die Berechnung des Brutto-Einkommens
erlässt der Regierungsrat die näheren Vorschriften
in einer Vollziehungsverordnung.

Aufsichtsrecht Art. 11. Die Gemeinde hat, sofern sie nicht
der Gemeinde, selber Eigentümerin der subventionierten Liegen¬

schaft ist, ein Aufsichtsrecht über die bedingungs-
gemässe Vermietung.

Ueber das Aufsichtsrecht der Gemeinde erlässt
der Regierungsrat in einer Vollziehungsverordnung
nähere Vorschriften.

Wohnsitz- Art. 12. Die Gemeinden können den Bezug
dauer in der subventionierter Wohnungen auf Familien

beGemeinde. schränken, die seit mindestens zwei Jahren in
ihrem Gebiet wohnen.
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III. Beitragsleistung

Art. 13. Für die Berechnung der Beiträge sind Massgebende

die Baukosten, einschliesslich Architektenhonorar, Kosten,

aber ohne Kreditzinsen, Gebühren und Kosten für
den Erwerb von Grund und Rechten, massgebend.

Neben den Baukosten im Sinne von Abs. 1 sind
die Umgebungs- und Erschliessungsarbeiten in
folgendem Umfang beitragsberechtigt:

bei Einfamilienhäusern Fr. 2000.—;
für jede Wohnung: bei Zweifamilienhäusern

Fr. 1500.— und bei Wohnbauten mit mehr als zwei
Wohnungen Fr. 1000.—.

Art. 14. Der Beitrag, einschliesslich des Anteils Höchstbeitrag,

der Gemeinde beträgt höchstens 35 Prozent der
nach Art. 13 ermittelten Kosten. Er wird abgestuft
nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen

der Wohnungsbezüger sowie nach der Art
des Baues.

Art. 15. Der Kantonsbeitrag wird nur bewilligt, pfiicht-
wenn die Gemeinde des Bauortes den sich aus den beitrag
nachstehenden Bestimmungen ergebenden Bei-der Gemelnde-

tragsanteil übernimmt.
Die Gemeinde kann ihren Anteil auch in

anderer Form als durch einen Beitrag leisten,
beispielsweise durch niedrig verzinsliche Darlehen.
Diese Leistungen müssen jedoch dem Beitrag, an
dessen Stelle sie treten, gleichwertig sein.

Die nachträgliche Rückforderung von Beitragsanteilen

durch die Gemeinde oder die freiwillige
Rückerstattung in irgendeiner Form ist nicht statthaft;

vorbehalten bleibt die Rückerstattung nach
Art. 18 ff. Bei Widerhandlung wird auch der
entsprechende Kantonsbeitrag zur Rückzahlung fällig.

Ist die Gemeinde selber Bauherrin, so hat sie
von den Baukosten den gleichen Betrag abzuschreiben,

den sie gegenüber Dritten als Beitragsanteil zu
übernehmen hätte.

Art. 16. Leistungen anderer öffentlich-recht-
Drittlicher Körperschaften sowie von Arbeitgebern leistungen.

können auf den Gemeindeanteil voll angerechnet
werden. Für die tatsächliche Leistung solcher
Drittbeiträge haftet die Gemeinde gegenüber dem
Kanton.

Art. 17. Die Gemeinden werden zur Festsetzung Beitrags-
ihres Beitragsanteils nach der Höhe des finanziel- Massen,

len Tragfähigkeitsfaktors in 9 Beitragsklassen
eingereiht. Für die Einreihung sind massgebend die
Steuerbelastung sowie die Steuerkraft, berechnet
auf den Kopf der Bevölkerung. Die Einreihung der
Gemeinden erfolgt durch den Regierungsrat derart,

dass der Kanton voraussichtlich nicht mehr
als die Hälfte des Gesamtaufwandes zu tragen hat.

Der Gemeindeanteil am Gesamtbeitrag (höchstens

35 Prozent) beträgt
in der 1. Beitragsklasse 30 °/o
» » 2. » 35 %
» » 3. » 40 %
» » 4. » 45 °/o
» » 5. » 50 %
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in der 6. Beitragsklasse 52,5 %
» » 7. » 55 %
» » 8. » 57,5 %>

» » 9. » 60 °/o

IV. Beitragsrückerstattung infolge Veräusse-

rung mit Gewinn und Zweckentfremdung

Rückerstat- Art. 18. Wird ein Grundstück, auf dem sich
tung und ver- Wohnbauten befinden, für deren Erstellung oder
ZBeiträ e" Verbesserung Beiträge bewilligt wurden, seinem

ei rage, ^weck entfremdet oder mit Gewinn veräussert, so
sind die ausbezahlten Beiträge ganz oder teilweise
zurückzuerstatten.

Tritt eine Zweckentfremdung nur vorübergehend

ein, so kann an Stelle der Rückerstattung
eine Verzinsung der öffentlichen Beiträge zu 3,5
Prozent im Jahr verlangt werden.

oeffentlieh- Art. 19. Die Rückerstattungspflicht und die
rechtliche Verpflichtung zur Zweckerhaltung werden als

EiTkmSbe" öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im
SUnd gesetz-" Grundbuch angemerkt. Die Rückerstattungspflicht
nches Pfand- wird durch Eintragung eines gesetzlichen Pfandrecht.

rechtes sichergestellt.
Das gesetzliche Pfandrecht ist nachgehend

unmittelbar allen den zur Finanzierung der Liegenschaft

notwendigen Pfandrechten einzutragen.
Die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen

und das gesetzliche Pfandrecht werden auf
Anmeldung der zuständigen kantonalen Amtsstelle
gebührenfrei im Grundbuch eingetragen.

Rechts- Art. 20. Die Eintragung einer rechtsgeschäft-
geschäftuche liehen Eigentumsübertragung darf vom Grund-
^bertra^" buchverwalter erst vorgenommen werden, nach-

gungen" dem der Eigentümer eine schriftliche Zustim¬
mungserklärung des kantonalen Arbeitsamtes zur
Eigentumsübertragung oder zur Löschung der
angemerkten Rückerstattungspflicht und des
Pfandrechtes vorgelegt hat.

Besondere Art. 21. Aendern sich Bestand oder finanzielle
Fälle. Verhältnisse der ein Eigenheim bewohnenden Fa¬

milie derart, dass die Voraussetzungen der
Beitragsberechtigung nicht mehr erfüllt sind, so sind
die öffentlichen Beiträge zurückzuerstatten. Stellt
die sofortige Rückerstattung offensichtlich eine
grosse Härte dar, so kann an deren Stelle eine jährliche

Tilgung der öffentlichen Beiträge bis zu
zehn Prozent bewilligt werden. Bei der Festsetzung
der Höhe der jährlichen Abzahlung ist der
finanziellen Lage des Eigentümers Rechnung zu tragen.

Wird ein Eigenheim infolge Wechsels des
Eigentümers infolge Erbganges von einer Familie
bewohnt, welche die Voraussetzungen von Art. 10
nicht mehr erfüllt, so sind die öffentlichen
Beiträge jährlich mit fünf Prozent zurückzuzahlen.

Bei Zwangsverwertung einer subventionierten
Liegenschaft werden die öffentlichen Beiträge
soweit zur Rückzahlung fällig, als der Zuschlags-



preis den Selbstkostenwert übersteigt. Werden
nicht die vollen öffentlichen Beiträge zur
Rückzahlung fällig, so bleiben die öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch
angemerkt. Das gesetzliche Pfandrecht wird in diesem
Falle dem Erwerber für die noch auf der Liegenschaft

lastenden öffentlichen Beiträge ohne
Anrechnung auf den Erwerbspreis Überbunden.

Erfüllt der Erwerber die Bedingungen nach
Art. 10 nicht oder übernimmt er bei einem
Mehrfamilienhaus die Verpflichtung zur Zweckerhaltung

im Sinne der Subventionsbedingungen nicht,
so hat er die auf der Liegenschaft lastenden öffentlichen

Beiträge mit wenigstens einem Viertel jährlich
zurückzuzahlen und den jeweiligen Restbetrag

zu 3,5 Prozent zu verzinsen.

V. Pfandrecht der Baugläubiger

Art. 22. Handwerkern, Unternehmern, Liefe- Grundsatz,
ranten und Architekten, die für subventionierte
Wohnbauten Arbeiten ausgeführt oder Material
geliefert haben, steht zur Sicherung ihrer Forderung

gegenüber dem Eigentümer oder einem
Unternehmer ein gesetzliches Pfandrecht auf die
öffentlichen Barbeiträge zu, welche dem Eigentümer

zugesichert worden sind.

Das Pfandrecht entsteht mit der Zusicherung
der Beiträge und geht mit ihrer Auszahlung an
den Berechtigten unter.

Hat der Eigentümer den aus der Beitragszusicherung

hervorgegangenen Anspruch auf Barbeiträge

als Sicherheit für deren Bevorschussung
abgetreten, so kann der Zessionar die Auszahlung des
Beitrages verlangen, soweit aus dem Vorschuss
Forderungen aus Arbeit oder Lieferung von
Material für den Bau bezahlt worden sind.

Das Verfahren für die Geltendmachung des
Pfandrechtes wird vom Regierungsrat in einer
Vollziehungsverordnung geregelt.

VI. Wiedererwägungsgesuche und Rekurse

Art. 23. Wiedererwägungsgesuche gegen Ent- wiedererwä-
scheide des kantonalen Arbeitsamtes sind innert gungsgesuche

dreissig Tagen nach deren Zustellung der Volks- und Rekurse-

wirtschaftsdirektion einzureichen.

Gegen Entscheide dieser Direktion kann innert
dreissig Tagen nach den Vorschriften des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege vom 31. Oktober
1909 die Weiterziehung an den Regierungsrat
erklärt werden.

Art. 24. Rechtskräftige Entscheide der kantona- vollstreckbaren

Vollzugsorgane sind einem vollstreckbaren ge- keitderrechts-

richtlichen Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG krafti§en Ent"

gleichgestellt.
scheide"

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.



VII. Inkrafttreten
Inkrafttreten. Art. 25. Dieses Gesetz tritt nach seiner An¬

nahme durch das Volk auf den vom Regierungsrat
festzusetzenden Zeitpunkt für die Dauer von fünf
Jahren in Kraft.

Bern, den 26. Januar 1954.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:
Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Bern, den 25. Januar 1954.

Im Namen der Kommission,

Der Präsident:
Felser.
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I. Einleitung

1. Der gesetzliche Auftrag

Anspruch auf Beiträge aus dem kantonalen
Finanzausgleichsfonds haben nach Art. 1, Abs. 1,
des Gesetzes über den Finanzausgleich im Kanton
Bern vom 15. Februar 1953: Einwohner- und
gemischte Gemeinden mit hoher Steueranlage. Hoch
ist die Steueranlage nach Art. 2, Abs. 1, dann, wenn
die gesamte Gemeindesteuerbelastung einer
Gemeinde das gewogene Mittel aller Steueranlagen
um 0,3 Einheiten überschreitet; die Anlage muss
aber mindestens 2,8 Einheiten betragen.

Das Gesetz verweist die Ordnung der
Beitragsbemessung in ein Dekret (Art. 4), mit dem Auftrag,
die Beiträge seien progressiv so zu gestalten, dass
die gesamte Steuerbelastung zur Erfüllung
obligatorischer Aufgaben das gewogene Mittel aller
Gemeindesteueranlagen in der Regel um nicht
mehr als 1,0 Einheiten überschreitet (Art. 2, Abs. 2).
Die Progression sei im weitern so zu gestalten, dass
die Gemeinden für die Erfüllung nichtobligatorischer

Aufgaben mit eigenen Leistungen angemessen
belastet bleiben. Ferner sei die Liegenschaftssteuer

mit 1,2 °/oo in Anrechnung zu bringen (Art. 2,
Abs. 3). Die Gesetzesbestimmung umschreibt die
Begriffe der obligatorischen und nichtobligatori-
schen Aufgaben der Gemeinden nicht.

2. Weitere Bindungen

Es bestehen aber nicht nur gesetzliche, sondern
noch weitere Bindungen tatsächlicher, rechtlicher
und rechnerischer Art. Es ist z. B. Rücksicht zu
nehmen auf die unterschiedlich organisierten
Gemeinden, auf die Gemeindeautonomie, auf die
Gleichbehandlung aller Gemeinden. Die Beachtung
zahlenmässiger Erfordernisse führt zur Prägung
von Zahlenbegriffen, die für das Berechnen von
Ausgleichsbeiträgen eine wichtige Rolle spielen.
Dabei ist immer der Endzweck des Finanzausgleichs

im Sinne des Gesetzes — nämlich die
Verminderung der grossen Steuerlastunterschiede
unter den Gemeinden — im Auge zu behalten.

a) Die Gemeindeautonomie

Die Selbstverwaltungstätigkeit der Gemeinden
soll durch Ausgleichsmassnahmen möglichst wenig
berührt werden. Es liegt aber in der Natur des
Beitragswesens, dass der Geldempfänger um so
abhängiger wird, je bedeutender die Hilfeleistung in
seinem Finanzhaushalt wird. Es ist deshalb eine
der wichtigsten Aufgaben des Gesetzgebers, die
Beitragsbemessung zum vornherein derart zahlen-
mässig bestimmt festzulegen, dass dem freien
Ermessen möglichst geringer Spielraum bleibt. Der
Dekretsentwurf sieht eine einzige Beitragsskala
vor, die diesem Erfordernis weitgehend Rechnung
trägt. Er sieht zudem nirgends Massnahmen vor,
die die Bewegungsfreiheit der beitragsempfangenden

Gemeinden einengt. Die Prüfung der
Gemeinderechnungen, -Voranschläge und Steuerregister

bedeutet keine Schmälerung der gesetzlichen
Befugnisse der Gemeinden, sondern dient nur der
Feststellung der Bemessungsgrundlagen.

Zur Selbstverwaltung einer Gemeinde gehört
aber auch die Selbstverantwortung. Der
Finanzausgleich durch Geldüberweisung birgt nun
zweifelsohne die Gefahr in sich, dass das Interesse der
Empfängergemeinden am Erhalt des Gleichgewichtes

zwischen Ausgaben und Einnahmen
vermindert wird. Es werden leichter Ausgaben
beschlossen, wenn für deren Deckung nicht die eigenen

Steuerzahler zu sorgen haben, und es ist denkbar,

dass versucht wird, die eigenen Steuerpflichtigen
beim Taxieren zu schonen, wenn der Steuerausfall

durch Ausgleichsbeiträge gedeckt wird. Es
ist daher eine der wichtigsten und schwierigsten
Aufgaben, bei der Regelung der Beitragsbemessung

dafür zu sorgen, dass das Interesse der
Beitragsempfänger an einer sorgfältigen Finanzgebarung

erhalten bleibt.

b) Die gleichmässige Steuerbelastung in allen
Gemeinden

Als ideal könnte der Zustand bezeichnet werden,

wenn ein Staat seinen Gemeinden die
uneingeschränkte Steuerautonomie gewährleisten könnte

und wenn die Steuerbelastung in allen Gemeinden

gleich wäre. Da die Steuerpflichtigen aber
unterschiedliche Einkommen erzielen und sich ihre
wirtschaftliche Leistungskraft hauptsächlich in
Industrie- und Verkehrszentren zusammenballt, weisen

die Steuererträge von Gemeinde zu Gemeinde
grosse Unterschiede auf. Um den gleichgrossen
Steuerertrag zu erzielen, müssen die Abgabepflichtigen

in einer steuerschwachen Gemeinde eine
grössere Steuerlast tragen als diejenigen in einer
steuerkräftigen.

Nun will der Finanzausgleich die möglichst
gleichmässige Steuerbelastung durch Geldzuschüsse

erreichen. Der Ausbau des Finanzausgleichs
schadet aber der idealen Gemeindeautonomie
vielleicht mehr verborgen und in die Zukunft wirkend,
als offen zutage tretend. Beide Erfordernisse —
Autonomie und gleichmässige Steuerbelastung
durch Beiträge — ideal zu erfüllen, ist nicht möglich.

Der zunehmende Steuerbedarf der Gemeinden

vergrössert die Steuerlastunterschiede von
Gemeinde zu Gemeinde, und die Vergrösserung
der Unterschiede ruft nach einem verstärkten
Finanzausgleich, der seinerseits die Gemeindeautonomie

unterhöhlt. Es kann daher nicht Zweck des
Finanzausgleichs sein, jeden Unterschied in der
Steuerbelastung unter den Gemeinden zu
nivellieren, sondern bloss die übermässig hohen
Belastungen zu beseitigen.

c) Gleichmässige Behandlung aller Ausgleichs¬
gemeinden

Alle Gemeinden, gleich wie sie organisiert sind,
ob sie Unterabteilungen aufweisen oder an
Gemeindeverbänden beteiligt sind, müssen bei der
Beitragsberechtigung und Beitragsbemessung
ohne Unterschied behandelt werden. Dieses
Erfordernis führt einmal zur Zusammenrechnung
aller Steuerleistungen, die die Abgabepflichtigen
der Gemeinde, ihren Unterabteilungen und allenfalls

den angeschlossenen Gemeindeverbänden zu
erbringen haben (Gesamtgemeinde). Sodann
verlangt es einen Masstab, mit dem man die gesamte
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Steuerbelastung einer Gemeinde, im Vergleich zu
den andern Gemeinden, genau messen kann. Das
Gesetz erwähnt in Art. 2 die Wörter «gesamte
Gemeindesteuerbelastung» und «das gewogene Mittel

aller Steueranlagen». Gemeint ist die mittlere
Gesamtsteueranlage einer Gemeinde. Sie ergibt
diesen Belastungsmasstab, der in seine Bestandteile

zerlegt werden kann; diese Bestandteile sind
der Steuerbedarf und die Steuerkraft der Gemeinden.

II. Der Steuerbedarf

1. Die Einnahmen

a) Allgemeines

Die Gemeinden haben öffentliche Aufgaben zu
erfüllen, die Ausgaben verursachen. Das setzt
Einnahmen voraus; die wichtigsten sind die Steuern.

Der Steuerbedarf richtet sich nach den
Ausgaben. Ausgaben, weniger Einnahmen ohne
Steuern, ergeben das Steuerbedürfnis eines
Gemeinwesens. Die Einnahmen unter Ausschluss der
Steuern werden als originäre Einnahmen
bezeichnet. Diese reichen zur Deckung der Aufwendungen

der öffentlichen Haushalte nicht aus; Bund,
Kantone und Gemeinden bedürfen deshalb der
Steuern. Ihre Steuerbedürfnisse sind in stetem
Wachsen begriffen, besonders in den letzten Jahren.

Die Steuereinnahmen aller bernischen
Gemeinden betrugen pro Einwohner:
Jahr 1882 Fr. 8.49
Jahr 1893 Fr. 11.20
Jahr 1903 Fr. 14.34
Jahr 1913 Fr. 22.26

Jahr 1923 Fr. 66.13
Jahr 1933 Fr. 70.75
Jahr 1943 Fr. 99.04
Jahr 1947 Fr. 152.68

Der Staatssteuerertrag stieg ungefähr im gleichen
Verhältnis an.

Einerseits trägt also der Steuerbedarf die Tendenz

des ständigen Wachsens in sich; anderseits ist
der Steuerertrag wegen der Belastung der
Abgabepflichtigen begrenzt. Die Steuerbelastung wirkt als
natürliche Ausgabenbremse. Steuerbedarf und
Steuerbelastung stehen somit im öffentlichen Haushalt

in einem organischen Verhältnis zueinander.
Dieses Verhältnis darf nicht verloren gehen und
das Interesse am sparsamen Haushalt muss erhalten

bleiben. Das wäre zweifellos dann nicht der
Fall, wenn in einem Gemeinwesen Ausgaben
beschlossen werden könnten, ohne dass diejenigen,
die sie beschliessen, mit eigenen Steuerleistungen
behaftet bleiben. Das gleiche gilt auch für das
Interesse der Gemeindeorgane an einer richtigen
und zuverlässigen Steuereinschätzung ihrer
Abgabepflichtigen.

Dieses Verhältnis zwischen Steuerbedarf und
-belastung wird zum Problem, wenn von den
Gemeinden Aufgaben verlangt werden, die sie selber
nicht beschliessen können, sondern zwangsweise
erfüllen müssen und wenn das Erfüllen dieser
übertragenen Aufgaben Ausgaben erfordert, die die
Steuerlast — im Vergleich zu andern Gemeinden
— überdurchschnittlich hoch anspannen. Wohl
steht ihnen eine gewisse Bewegungsfreiheit im
finanziellen Aufwand zu, mit dem sie die gesetzlichen

Aufträge ausführen. Man kann Schulhäuser

oder Strassen mit unterschiedlichem Geldaufwand
bauen. Um einen Mindestaufwand kommen die
Gemeinden aber auch dann nicht herum, wenn die
Steuerbelastung einer Gemeinde, im Vergleich mit
anderen, die Finanzierung eines solchen
Mindestaufwandes aus Steuereinnahmen nicht erlauben
würde. Solche Gemeinden befinden sich in einer
Zwangslage: Ihre Einnahmen sind für ihre
Ausgaben zu gering, trotz hoher Steuerbelastung;
Steuerbedarf und Steuerertrag decken sich nicht.
Der Bedarf ist grösser als der Ertrag und ihr
»Nachholbedarf» wird umso grösser, je länger die Geldnot

andauert. Es liegt auf der Hand, dass eine
Gemeinde mit einem jährlichen Steuerertrag — bei
durchschnittlichem Steuerdruck — von Fr. 300.—
pro Einwohner sich im Ausgabenbeschliessen
anders verhalten kann als eine andere Gemeinde mit
einem solchen von bloss Fr. 30.— bei hohem
Steuerdruck. Finanzielle Erleichterungen durch
Vermehrung der Einnahmen (direkter Ausgleich)
oder Verminderung der Ausgaben (indirekter
Ausgleich) werden diese Gemeinden voraussichtlich in
erster Linie für die Finanzierung neuer Aufwände
brauchen, und man wird die Erwartungen des
Finanzausgleichs hinsichtlich der steuerlichen
Entlastung umso weniger hoch schrauben dürfen, je
steuerschwächer die Gemeinden sind.

b) Die originären Einnahmen
Die Einnahmen der Gemeinden, ohne

Steuereinnahmen, bezeichnen wir als originäre Einnahmen.

Wie das Verteilen von Aufgaben zwischen Staat
und Gemeinden, gehört auch die Zuteilung von
Einnahmequellen begrifflich zum Finanzausgleich
zwischen Staat und Gemeinden.

Die wichtigsten Einnahmequellen sind:
— das eigene Vermögen,
— die Anstalten und Betriebe,
— die Grund-, Boden- und Gewerberegalien,
—• die Bezüge vom Bund,
— die Beiträge des Kantons (als Einnahme der

Gemeinden),
— die öffentlichen Abgaben (ohne Steuern).

aa) Nach Art. 68 Staatsverfassung wird den
Gemeinden ihr Vermögen und der Ertrag daraus
gewährleistet. Diese Quelle ist umso bedeutender für
die Finanzwirtschaft einer Gemeinde, je grösser
das ertragsabwerfende Vermögen ist. Das ist
besonders bei gemischten Gemeinden ohne Burger-
nutzen der Fall, die über grosse Waldbestände
verfügen, wobei der Waldertrag zur Finanzierung
öffentlicher Aufgaben dient.

bb) Auf die Gemeindebetriebe wie Verkehrsbetriebe,

Gas- und Elektrizitätswerke, Wasserversorgung

kommen wir zurück (s. unten Monopole).

cc) Grund und Bodenregalien sind Hoheitsrechte

des Staates. Die Gemeinden selbst besitzen
keine Regalien; der Staat kann ihnen aber Anteile
aus seinen Regaleinnahmen zuweisen, wie beim
Jagdregal (30 % der Jagdpatenterträge), beim
Wasserrechtsregal (Beiträge an Gemeinden für
Abwasser- und WasserVersorgungsanlagen), bei der
Gebäudeversicherung als Gewerberegal (Beiträge
an Gemeinden für Feuerlöscheinrichtungen).
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dd) An den Bezügen des Kantons vom Bundesstaat

sind die bernischen Gemeinden in der Regel
nicht beteiligt.

ee) Die Beiträge des Staates an die Gemeinden
für bestimmte Aufwände wurden im Vortrag der
Finanzdirektion über den Finanzausgleich vom
September 1951 eingehend behandelt. Ihre
Abstufung nach der Steuerkraft und -belastung der
Gemeinden stellt das Hauptproblem des indirekten

Finanzausgleichs dar.

ff) Wichtige Einnahmen sind die öffentlichen
Abgaben. Kraft seiner Finanzhoheit besitzt der
Staat (nur er allein) die Fähigkeit, die nötigen
Geldmittel nach eigenem Willen zu beschaffen.
Er kann seinen Bürgern öffentliche Leistungen
auferlegen und seinen Gemeinden die Befugnis
einräumen, bestimmte öffentliche Leistungen ihrerseits

von ihren Gemeindebürgern zu verlangen.
Sie müssen gesetzlich geregelt sein. Die öffentlichen

Leistungen sind entweder Geld- oder
Naturalleistungen. Geldleistungen sind öffentliche
Abgaben. Naturalleistungen sind dann angebracht,
wenn sie vorteilhafter sind als Geldleistungen
(z. B. Gemeinwerk). Die Gemeinden können ihren
Bürgern folgende Naturalleistungen auferlegen:
Feuerwehrdienste, Maikäferbekämpfung und
Gemeinwerk nach Art. 219, Abs. 2, Steuergesetz.
Regelmässig ist beim Nichterfüllen der Natural-
leistung eine Ersatzabgabe vorgesehen in Form
einer Geldleistung.

Bei öffentlichen Abgaben wird unterschieden
zwischen Gebühren, Beiträgen oder Vorzugslasten,
Monopolabgaben und Steuern. Da alle öffentliche
Leistungen sich auf gesetzliche Erlasse stützen
müssen, trifft dies auch auf Gebühren, Beiträge
und Monopolabgaben zu.

Die Gebühr ist eine öffentlich-rechtliche
Abgabe, die dem Bürger auferlegt wird, weil er die
öffentliche Verwaltung der Gemeinde für einen
besondern Fall in Anspruch nimmt. Sie ist ein Entgelt

für Amtshandlungen oder die Benützung
öffentlicher Einrichtungen. Diese Einnahmen stehen

meistens im Zusammenhang mit den
Aufgaben des Polizei-, Bau- und Vormundschaftswesens

und vermindern die daherigen Ausgaben.
Die Vorzugslast oder der Beitrag ist eine

öffentlich-rechtliche Abgabe, die dem Bürger auferlegt
wird, weil er aus einer öffentlichen Einrichtung
einen besondern geldwerten Vorteil zieht, den
andere Bürger nicht oder nicht ohne weiteres haben.
Die Gemeinden erheben folgende «Beiträge»:
Strassenbaubeiträge, Beleuchtungsabgaben,
Beiträge an die Reinigungs- oder Schneeräumungsarbeiten

auf Trottoirs oder Fusswegen und
Kanalisationsbeiträge.

Der Staat erlaubt den Gemeinden, Monopole
einzurichten. Nach Art. 2, Ziff. 3, Gemeindegesetz
können Gemeinden Aufgaben durchführen, die im
Interesse der öffentlichen Wohlfahrt stehen. Damit
ist auch die Möglichkeit von Gemeinde-Monopolbetrieben

gegeben. Die Gemeinden können z. B.
die Gas- und Elektrizitätsversorgung übernehmen.
Die entsprechenden Ausgaben müssen durch
Einnahmen gedeckt werden. Die Abgaben, die die
Gas- und Strombezüger zahlen, sind Monopol¬

preise. Die Gemeinde hat es in der Hand, das
Monopol zu fiskalischen Zwecken auszunützen
und dadurch die Steuerlast zu vermindern.

Damit sind die originären Einnahmen einer
Gemeinde gegenüber den Steuereinnahmen
abgegrenzt.

Die Steuern gehören begrifflich zwar auch zu
den öffentlichen Abgaben. Gebühren, Vorzugslasten

und Monopolpreise unterscheiden sich von
ihnen durch ihren Entstehungsgrund: Sie sind sog.
Kausalabgaben, die Steuern aber nicht. Zum
Erheben der Kausalabgaben muss ein bestimmter
Grund vorhanden sein, während dies begrifflich
für die Steuern nicht nötig ist. Einzige gesetzliche
Voraussetzung zur Begründung einer Steuerleistung

ist, dass der Pflichtige der Steuerhoheit des
Kantons in persönlicher Hinsicht (Wohnsitz oder
Aufenthalt) oder in wirtschaftlicher Hinsicht
(Grundstücke, Betriebsstätten) untersteht und dass
für ihn das Objekt, das mit der Steuer belastet
wird, zutrifft.

Die klare Abgrenzung zwischen den originären
Einnahmen, inbegriffen die Kausalabgaben, und
den Steuereinnahmen ist deshalb von Bedeutung,
weil für das Messen der Steuerbelastung der
Gemeinden grundsätzlich nur die Steuerleistungen in
Betracht fallen und nicht auch die übrigen
Einnahmen, soweit das Dekret nicht Ausnahmen
macht (§ 2, lit. b und c).

c) Die Gemeindesteuern

aa) Die Einwohnergemeinden, die gemischten
Gemeinden und ihre Unterabteilungen, die
Kirchgemeinden sowie unter gewissen Vorbehalten auch
die Gemeindeverbände sind befugt, Gemeindesteuern

zu erheben (Art. 192, 232 des Steuergesetzes).

Sie beziehen Steuern in Form von:
— gesetzlich geregelten Zuschlägen zu den Staats¬

steuern (Einkommen- und Vermögensteuern);
— Anteilen an Staatssteuern (Erbschaftssteuern);
— ausschliesslicher Besteuerung von gesetzlich ge¬

ordneten Gegenständen: Liegenschafts-,
Personalsteuer, Hundetaxe;

— selbständiger Besteuerung von gesetzlich nicht
näher geregelten Gegenständen (sog.
ausserordentliche Gemeindesteuern);

— selbständiger Besteuerung von Gegenständen
in Konkurrenz mit dem Staat (Billettsteuer).

bb) Die Gemeindesteuern auf Grund des Staats-
steuerregisters.

Die wichtigsten Gemeindesteuern sind diejenigen,
die die Gemeinden in Form von gesetzlich

unbeschränkten Zuschlägen zu den Staatssteuern
erheben können. Es sind dies die sog. Gemeindesteuern

auf Grund des Staatssteuerregisters nach
Art. 197—204 Steuergesetz. Für alle bernischen
Gemeinden betragen sie gegen 90 % aller
Steuereinnahmen von rund 111 Millionen Franken im
Jahre 1947.

cc) Die Liegenschaftssteuer.
Nach Art. 215—218 Steuergesetz sind die

Gemeinden berechtigt und verpflichtet, eine
Liegenschaftsteuer zu erheben. Der Staat erhebt für sich
keine. Der Satz von 0,5—1,0 %o des amtlichen
Wertes der Grundstücke und Wasserkräfte je nach
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der Hohe der Anlage (Art. 217), wurde nach Art. 8

FAG um die Hälfte erhöht.
Juristische Personen, die nach Art. 23 StG. von

der Einkommen- und Vermögensteuer befreit sind,
zahlen die Hälfte mehr, falls sie von der
Liegenschaftsteuerpflicht nicht ausdrücklich ausgenommen

sind (Art. 216). Bezieht eine Gemeinde
Beiträge nach Art. 1 und 2 FAG, so wird für die
Berechnung des Beitrages angenommen, sie bezöge
die Liegenschaftsteuer zum Satz von 1,2 %o des
amtlichen Wertes, auch wenn sie in Wirklichkeit
die Steuer zu einem geringeren Satz berechnet
(Art. 2, Abs. 3, FAG).

dd) Die Personalsteuer.
Nach Art. 213—214 StG. sind die Gemeinden

berechtigt und verpflichtet, von den mehrjährigen
verheirateten Personen Fr. 10.— und von den
Ledigen Fr. 20.— als jährliche Personalsteuer zu
verlangen (Art. 7 FAG). Wer bis zu diesem Betrag
ordentliche Gemeindesteuern (vgl. oben lit. bb und
cc) bezahlt, ist befreit; ebenso Ehefrauen und
vermögenslose, erwerbsunfähige Personen. Der Staat
erhebt keine Personalsteuer.

ee) Die übrigen Gemeindesteuern.
Die Gemeinden können weiter folgende Steuern

erheben:
— Eine Hundetaxe von Fr. 5.— bis Fr. 20.—

pro Tier. Der Staat erhebt keine.
— Eine Billettsteuer, wie der Staat.
— Nach Art. 219 Steuergesetz sind ferner die

Gemeinden ermächtigt, aber nicht
verpflichtet, ausserordentliche Gemeindesteuern

zu erheben; zudem können sie das
Gemeinwerk einführen (siehe oben Seite 5).

Diese Gemeindesteuern spielen fiskalisch keine
grosse Rolle, weil alles, was bereits Gegenstand
der Staatssteuer ist — und Bundessteuer unter
Ausschluss des kantonalen Besteuerungsrechtes,
wie Zölle, Umsatzsteuern —, nicht mit
ausserordentlichen Gemeindesteuern belastet werden
darf. Einige Bedeutung haben etwa: die Kurtaxen
oder Beherbergungsabgaben, die als Aufwandsteuern

bezeichnet werden und die Mäuseteile, die
nicht als Vorzugslast gilt, weil hiefür die gesetzlichen

Grundlagen fehlen.
Besonderer Erwähnung bedarf das Gemeindeoder

Gemeinwerk nach Art. 219 StG. Strassen und
Wege werden in verschiedenen Gemeinden im
Gemeinwerk unterhalten, indem hiefür nicht fremde
Arbeitskräfte eingesetzt und bezahlt werden,
sondern Gemeindeeinwohner, die diese Arbeit aber
gratis oder zu ermässigtem Lohn leisten müssen.
Der § 2, lit. b, Finanzausgleichsdekret setzt diese
Naturalleistung der Steuerleistung gleich; würde
die Arbeit nicht in natura geleistet, so benötigte die
Gemeinde entsprechend mehr Steuern. Im Interesse

der Gleichbehandlung aller Gemeinden ist
deshalb der Gemeinwerkraert als Steuerleistung
anzusehen. Für die Bewertung der Gemeinwerkleistungen

können aber keine einheitlichen Normen
aufgestellt werden, weil von Ort zu Ort zu grosse
Unterschiede bestehen, wie zum Beispiel hinsichtlich

der Sommerarbeit, Winterarbeit, Hand- oder
Fuhrwerk, Geländebeschaffenheit, Werkart usw.
Massgebend sind die vom Regierungsrat genehmig¬

ten Gemeinwerkreglemente; sie enthalten
Bestimmungen über die Bewertung der Arbeit. Ueber-
durchschnittlich hohe Wertansätze werden von
der Finanzdirektion für die Beitragsbemessung
herabgesetzt. Von den beitragsberechtigten
Gemeinden besorgen etwa 20 °/o das Wegwesen ganz
oder teilweise im Gemeinwerk. Bei unterschiedlicher

Arbeitszeit wird das Handwerk zwischen
Fr. 5.— bis 15.— pro Tag bewertet.

ff) Vom Ertrag der staatlichen Erbschaftsteuer
erhalten die Gemeinden 20 % des örtlichen
Steuerertrages. Im Gegensatz zur Gemeindesteuer auf
Grund des Staatssteuerregisters ist der Gemeindeanteil

an der Erbschaftsteuer immer gleich.

d) Die Schwellenabgaben

Die Schwellen- und Dammpflicht ist eine
öffentliche Aufgabe, die der Staat nicht den
Gemeinden, sondern den Schwellenbezirken
zugewiesen hat. Das Gesetz über den Unterhalt und die
Korrektion der Gewässer und Austrocknung von
Mosern und anderen Ländereien vom 3. April 1857
(sog. Wasserbaupolizeigesetz) überträgt die Pflicht
zum Unterhalt der Ufer der öffentlichen Gewässer
auf die Eigentümer der unmittelbar und mittelbar
an den Ufern gelegenen Grundstücke, wobei die
Grundeigentümer gemeindeweise zu Schwellenbezirken

vereinigt werden. Die Schwellenbezirke
stellen somit Körperschaften des öffentlichen
Rechts dar, die öffentliche Aufgaben erfüllen, aber
keine Gebietshoheit besitzen. Die Abgaben der
belasteten Grundeigentümer gegenüber den
Schwellenbezirken stellen zwar öffentliche Leistungen
dar, nicht aber Steuern, weil grundsätzlich nur
Körperschaften mit Gebietshoheit Steuern auferlegen

dürfen.

2. Die Ausgaben

Die Aufgaben der Gemeinden werden in der
Staatsverfassung und in den Gesetzen festgelegt.
Das Gesetz über das Gemeindewesen vom 9.
Dezember 1917 unterscheidet in Art. 2 zwischen
übertragenen oder überlassenen Gemeindeangelegenheiten

(Ziff. 1) und den gemeindeeigenen
Aufgaben.

a) Die übertragenen Aufgaben
Art. 2, Ziff. 1, Gemeindegesetz, zählt die

übertragenen Aufgaben beispielsweise auf: die
Ortspolizei, das Vormundschafts-, Armen-, Schulwesen,

den Bau und Unterhalt der Gemeindewege,
die Mitwirkung im Staatssteuerwesen, die Erteilung

und Zusicherung des Gemeindebürgerrechts.
Das Erfüllen dieser Aufgaben verursacht
Ausgaben. Soweit diese nicht mit originären Einnahmen

finanziert werden können, benötigen die
Gemeinden Steuern.

Zu besondern Bemerkungen Anlass gibt der
nichterwähnte Schuldendienst. Er erhöht die
Ausgaben und somit den Steuerbedarf. Es fallen
darunter nicht nur die Schuldzinsen, sondern auch die
-tilgungen. Dabei richten sich die Zinsen nach den
Verhältnissen auf dem Kapitalmarkt und die
Schuldenabzahlungen nach der Genehmigungsverfügung

des Regierungsrates bei der Schulden-
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aufnähme. (Art. 57 Gemeindegesetz.) Der
Regierungsrat setzt die jährlich gleichbleibenden
Tilgungsquoten je nach dem Schuldgrund fest: Schulden,

die z. B. zur Finanzierung von Schulhäusern
aufgenommen werden, sollen spätestens innert
50 Jahren zurückbezahlt sein, was einer
Amortisationsquote von 2 % der ursprünglichen Schuldsumme

entspricht. Andere Schulden sind in
kürzerer Zeit zu tilgen. Dabei handelt es sich um
Mindestquoten, und es steht den Gemeinden frei,
im Einverständnis des Gläubigers grössere
Abzahlungen zu leisten. Da der Schuldendienst die
Ausgaben erhöht, die durch Steuern zu decken
sind, bleiben die Abschreibungen auf den
Vermögenswerten, für die seinerzeit die Darlehen
aufgenommen wurden, ohne Einfluss auf das
Steuerbedürfnis. Eine Gemeinde kann ein Schulhaus

in ihrer Buchhaltung in einem Jahr vollständig
abschreiben, sie benötigte deswegen keinen

Rappen mehr Steuern; sie braucht aber Geld zur
Schuldenabzahlung. Der Bau eines Schulhauses
erhöht in der Regel den Steuerbedarf nicht unmittelbar,

sondern nur mittelbar, nämlich vor dem
Bau durch Geldeinlagen in Baufonds oder nach
dem Bau durch den erhöhten Schuldendienst, falls
die Gemeinde — was normalerweise zutrifft — zur
Finanzierung des Baues Darlehen aufnimmt. Die
grossen ausserordentlichen Aufwendungen für
Bauten und dergleichen werden also auf eine Reihe
von Jahren verteilt, und nur diese verteilten
Aufwände erhöhen den jährlichen Steuerbedarf.

Die Beiträge der Gemeinden an den Staat für
bestimmte Zwecke stellen ebenfalls steuerbedarf-
vermehrende Gemeindeausgaben dar. Träger der
Aufgabe ist der Staat, der die Gemeinden zur
Beitragsleistung anhält. Der Vortrag der Finanzdirektion

über den Finanzausgleich unter den bernischen

Gemeinden vom September 1951 zählt die
einzelnen Beitragsleistungen auf. Das Berechnen
der Gemeindebeiträge, abgestuft nach ihrer
finanziellen Leistungsfähigkeit, bildet Gegenstand des
indirekten Finanzausgleichs.

b) Die eigenen Gemeindeaufgaben
Nach Art. 2, Ziff. 3, Gemeindegesetz, kann sich

eine Gemeinde neben diesen übertragenen Auf-

Einnahmen Fr.
Vermögensertrag 791
Gebühren 147

Staatsbeiträge 1333
Verschiedenes 902

Zusammen 3173

gaben auch eigene Aufgaben stellen, soweit sie im
Interesse der Allgemeinheit und der öffentlichen
Wohlfahrt stehen, wie z. B. die Versorgung der
Gemeinde mit Gas, Elektrizität, die Kehrichtabfuhr,

das Einrichten von Kinderkrippen und
höheren Schulen, von Spitälern, Transportverbindungen

innerhalb der Gemeinde (Tram, Auto, Camionnage),

Schlachthäusern, Badanstalten, das Anstellen

von Gemeindeschwestern, das Erstellen und
Erhalten von Spiel- und Sportplätzen, Aufstellen

von Vieh- und Brückenwaagen usw. Anstatt
dass die Gemeinden diese Aufgaben selber
durchführen, können sie Beiträge an solche Werke
leisten. Die Gemeinde kann aber nur Aufgaben
übernehmen, wenn sie darüber ein Reglement er-
lässt oder einen Gemeindebeschluss fasst. Unzulässig

wäre, wenn eine Gemeinde Aufgaben
übernähme, die rein privaten Interessen einzelner Bürger

dienen würde.
Die Wasserversorgung gilt für grössere

Gemeinden nicht als eigene, sondern als übertragene
Aufgabe, indem sie verpflichtet sind, für
genügendes Trinkwasser zu sorgen (Art. 110, 120
Wassernutzungsgesetz vom 3. Dezember 1950). Nach
Art. 125 können die Eigentümer öffentlicher
Wasserversorgungsanlagen von den Benützern
angemessene «Beiträge» verlangen, die so zu bemessen
sind, dass die Wasserversorgung die Steuerpflichtigen

nicht belasten sollte.
Insgesamt sollten die eigenen Gemeindeaufgaben

zu keiner wesentlichen Vergrösserung der
Steuerbelastung führen, indem diesen Ausgaben
«eigene» Einnahmen gegenüberstehen, wie Gebühren,

Beiträge, Monopolpreise. Zum Teil werden
sogar Einnahmenüberschüsse erzielt, die das
Steuerbedürfnis einer Gemeinde beträchtlich vermindern
(Elektrizitätsversorgung).

3. Das anrechenbare Finanzbedürfnis
a) Allgemeines

Das Steuerbedürfnis einer Gemeinde ergibt
sich, wie eingangs dargelegt, aus ihren wirklichen
Ausgaben, weniger originäre Einnahmen. Beispielsweise

betrugen die Einnahmen und Ausgaben einer
kleinen ausgleichsberechtigten Gemeinde:

Ausgaben Fr.
Liegenschaftsunterhalt 362
Ortspolizei 465
Beiträge 1 047
Schule 7 386
Fürsorge 121
Bauwesen 2116
Oeffentliche Beleuchtung 54
AHV und «Kriegswirtschaft» 5 015

Verwaltung 6 484
Amtliche Bewertung 530

Schuldenabzahlung 1050
Schuldzinsen 309
Verschiedenes 1210

Zusammen 26 149

abzüglich originäre Einnahmen 3 173

Steuerbedarf somit 22 976

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954. 6
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Die Steuerpflichtigen haben den «Ausgabentiber-
schuss» von Fr. 22 976.— durch Steuerleistungen
zu finanzieren. Bei ausgeglichener Gemeinderechnung

ergäbe sich folgende Formel:
Originäre Einnahmen + Steuerertrag Ausgaben

Fr. 3173.— Fr. 22 976.— Fr. 26 149 —
In Wirklichkeit werden die Steuereinnahmen selten

genau mit dem Steuerbedürfnis (bzw. Ausga-
benüberschuss) übereinstimmen, sei es, dass sie
etwas grösser oder geringer sind. Im Durchschnitt
mehrerer Perioden entsprechen sie meist dem
Steuerbedürfnis. Es gibt aber Gemeinden, die
entweder auf eine längere Zeitperiode zuviel oder
zuwenig Steuern einnehmen. Das wirkt sich auf die
Vermögensbilanz der Gemeinde durch Vermehrung

oder Verminderung des Betriebsvermögens
aus (Aktivsaldo, Passivsaldo, Konto-Korrent,
laufende Schulden, Wertschriften, Guthaben).
Fortgesetzt ungenügende Steuereinnahmen führen zu
einer Erhöhung der laufenden Schulden und zu
deren späteren Umwandlung in ein festes Darlehen,

das dann während einer bestimmten vom
Regierungsrat festgesetzten Zeit durch jährliche
Tilgungsquoten abzuzahlen und zu verzinsen ist.
Die ungenügende Steuerleistung in früheren Jahren

muss dann in späteren Jahren nachgeholt werden,

wobei der Zinsendienst die Belastung zusätzlich

vergrössert.
Die Gemeinderechnung (laufende Verwaltung)

kann somit in der Formel dargestellt werden:

(Veränderungen_im
Betriebsvermögen

b) Der in Betracht fallende Finanzbedarf
Für das Berechnen der Ausgleichsbeiträge

berücksichtigt der Dekretsentwurf in §§ 1—3
folgende Leistungen:

aa) Die öffentlichen Leistungen, die die
Abgabepflichtigen der beitragsberechtigten Gemeinden
belasten (Steuerbedarf). Sie werden eingeteilt in:
— öffentliche Leistungen, die begrifflich Steuern

sind (vgl. oben S. 5 u. 6). Die Kurtaxen und die
Beherbergungsabgaben werden nicht
mitgerechnet, weil sie nicht die «eigenen» Ortsbewohner

belasten. Ebenfalls nicht mitgerechnet
werden die Abgaben auf den von den Gemeinden

bewirtschafteten Monopolen;
— andere öffentliche Leistungen, die begrifflich

nicht Steuern sind, aber aus Billigkeitsgründen
bei der Beitragsfeststellung und -berechnung
wie eine Steuerleistung berücksichtigt werden;
sie sind in § 2, lit. b und c, abschliessend
aufgezählt, nämlich:
der Gemeinwerkwert nach Art. 219 StG und
die Schwellenabgaben (Seite 6). Die Bewertung
des Gemeinwerkes wird in einer Verordnung
des Regierungsrates geregelt.
Im Interesse einer gleichen Behandlung aller

ausgleichsberechtigten Gemeinden muss die
Möglichkeit der Kürzung des anrechenbaren
Steuerbedürfnisses in denjenigen Fällen vorgesehen werden,

in denen Gemeinden offensichtlich zuviel
Steuern verlangen, in der Erwartung, dadurch
einen umso grössern Ausgleichsbeitrag auszulösen.
Das Festsetzen der Steueranlage bleibt nach wie

vor Sache der Gemeinden. Aber für die
Beitragsfeststellung und -berechnung können zuviel
erhobene Steuern nicht mitberücksichtigt werden.
Eine zu hohe Steuerbelastung kann wie folgt
festgestellt werden:
— Beim Abschluss der Gemeinderechnungen

durch fortgesetzte Erhöhung der Aktivsaldi,
Konto-Korrent-, Wertschriften- oder anderen
Guthaben;

— Ausgaben für nichtgesetzliche Aufgaben. Die
Gemeinde kann nur eigene Aufgaben übernehmen,

die nach Art. 2, Ziff. 3, GG dem
Allgemeininteresse und der öffentlichen Wohlfahrt
dienen (siehe Seite 7);

— beim Abschluss der Gemeinderechnungen
durch zu hohe Schuldentilgungen und
Fondseinlagen;

— Verzicht der Gemeinde auf die ihr gesetzlich
zustehenden Einnahmen. Dieser Verzicht darf
nicht durch vermehrte Beiträge ausgeglichen
werden. Würde eine Gemeinde zum Beispiel
trotz gesetzlicher Vorschrift auf das Erheben
von «Wassertaxen» nach Art. 125
Wassernutzungsgesetz verzichten, so müsste sie die
Ausgaben der Wasserversorgung durch steuerbe-
darfvermehrende Zuschüsse aus der Gemeindekasse

decken. Nach Art. 193 Steuergesetz dürfen

die Gemeinden Steuern nur erheben, soweit
die übrigen Einnahmen zur Deckung der öffentlichen

Aufgaben nicht ausreichen. Die Kürzungen
werden in einer Verordnung des

Regierungsrates geregelt.

bb) Die Beiträge aus den Finanzausgleichs- und
Gerneindeunterstützungsfonds. Sie stellen zwar
öffentliche Leistungen dar, belasten aber nicht
die Abgabepflichtigen der beitragsberechtigten
Gemeinden, sondern fremde Finanzhaushalte. Das
Mitrechnen der Ausgleichsbeiträge geschieht aus
rechnerischen Gründen.

cc) Die Summe der öffentlich-rechtlichen
Leistungen der Pflichtigen und der Beiträge aus den
Finanz- und Gemeindeunterstützungsfonds ergeben

den für die Berechnung direkter
Finanzausgleichsbeiträge in Betracht fallenden Finanzbedarf.

Er wird auf Grund der Gemeinderechnungen
ermittelt. Massgebend sind die Nettoeinnahmen
der Gemeinden aus diesen Leistungen. Um
Zufallserscheinungen möglichst auszuschalten, wird
der Finanzbedarf im Dreijahresdurchschnitt
festgestellt.

III. Die Steuerkraft der Gemeinden

1. Die Steuerkraft-Masszahl bei proportionaler
Steuerlastverteilung

Der Steuerdruck, dem die einzelnen
Steuerpflichtigen ausgesetzt sind, hängt nicht allein vom
Steuerbedürfnis der steuerfordernden Gemeinwesen

ab, sondern auch von der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen. Diese
Leistungsfähigkeit aller Abgabepflichtigen, die in
einer Gemeinde zur Steuer herangezogen werden
können, stellt die Steuerkraft der Gemeinde dar.
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Wir müssen uns deshalb noch mit dem zahlenmäs-
sigen Ausdruck der Steuerkraft einer Gemeinde
befassen.

Die Steuerkraft eines Gemeinwesens richtet
sich in erster Linie nach der Grösse des erfass- und
steuerbaren Einkommens und Vermögens, das es
mit Steuern belegen kann. Unter steuerbarem
Einkommen wird das veranlagte, nach Abzug der
Sozialabzüge übriggebliebene Einkommen verstanden.

Das Steuerbedürfnis der Gemeinde, geteilt durch
die Summe des steuerbaren Einkommens, ergibt die
durchschnittliche Steuerlast. Das Teilungsergebnis
wäre der Steuersatz, würde alles steuerbare
Einkommen proportional und ohne Unterschied der
Einkommensquellen besteuert.

2. Die Steuerkraft-Masszahl bei progressiver
Steuerlastverteilung

Nun wird aber das steuerbare Einkommen ja
nicht proportional, sondern progressiv besteuert,
und ferner wird unterschieden zwischen den
verschiedenen Einkommensquellen (zusätzliche
Belastung der Vermögenserträge durch die
Vermögensteuer und Liegenschaftsteuer; höhere Tarifsätze

für die Vermögensgewinne). Das steuerbare
Einkommen eignet sich nicht als Messzahl für die
Steuerkraft, weil die progressive Steuerbelastung
und die unterschiedliche Belastung der verschiedenen

Einkommensquellen in ihr nicht zum zah-
lenmässigen Ausdruck gelangen. Es muss deshalb
nach einem geeigneten Masstab gesucht werden.

a) Der effektive örtliche StaatsSteuerertrag
Dieses Erfordernis eines Steuerkraft-Mass-

stabes, der diese Belastungsunterschiede enthält,
erfüllt weitgehend der Staatssteuerertrag in den
einzelnen Gemeinden. Unter den verschiedenen
Gemeindesteuern nehmen diejenigen auf Grund des
Staatssteuerregisters den weitaus grössten Platz
ein (vgl. oben Seite 5). Ihrer Natur nach sind die
Gemeindesteuern auf Grund des Staatssteuerregisters

gesetzlich unbeschränkte Zuschläge zum
örtlichen Staatssteuerertrag.

Wird das Steuerbedürfnis einer Gemeinde
geteilt durch diesen örtlichen Staatssteuerertrag, so
erhält man den Gemeindezuschlag zur Staatssteuer,

also

Steuerbedürfnis Zuschlag zur Staatssteuer
—7—7" 7 — bzw. Vielfaches od. Bruch-

Staatssteuerertrag teü der Staatssteuer.
Ein grosser Steuerbedarf der Gemeinde und eine
kleine Summe des Staatssteuerertrages (Steuerkraft)

ergeben einen grossen Gemeindezuschlag
zur Staatssteuer. Die Grösse des Zuschlages zur
Staatssteuer, die eine Gemeinde ihren Pflichtigen
auferlegen muss, gibt einen brauchbaren
Wertmesser ab für die Grösse des Steuerdruckes in den
einzelnen Gemeinden (vgl. hinten: «Die
Steuerbelastung»). In Gemeinden mit relativ geringem
Steuerdruck beträgt er etwa 20 % oder 0,2 des
Staatssteuerertrages, in Gemeinden mit relativ
hohem Steuerdruck dagegen 200 % oder 2,0 des
Staatssteuerertrages. Im Durchschnitt erheben
alle bernischen Gemeinden einen Zuschlag von
etwa 110 °/o der Staatssteuer.

Personalsteuer Gde.-Anlage

b) Der einfache örtliche Staatssteuerertrag, erhöht
um die besondern Gemeindesteuern

Der Steuerertrag nach den gesetzlichen
Einheitsansätzen wird als einfacher StaatsSteuerertrag
bezeichnet. Das Vielfache oder die Anlage stellt
sich seit 1945 unverändert auf 210 % oder 2,1 der
einfachen gesetzlichen Staatssteuer. Der einfache
Staatssteuerertrag ist somit um das 2,1-fache kleiner,

als der effektive Staatssteuerertrag.
Weil der effektive Staatssteuerertrag sich durch

Veränderung der Anlage ebenfalls verändern
kann, wird zum Berechnen der Masszahl für die
Steuerkraft nicht die effektive Staatssteuer,
sondern der einfache Staatssteuerertrag in einer
Gemeinde verwendet, inbegriffen die Abweichungen
wegen Gemeindesteuerteilungen (Art. 202 StG.)
und Einlagen in den Finanzausgleichsfonds (Art. 1

FAG) sowie die verminderten Erträge der
Liegenschafts- und Personalsteuern (§ 4 Dekretsentwurf).
Die Liegenschaft- und Personalsteuern werden zu
diesem Zwecke berechnet:

Liegenschaftsteuer
à 1,2 °/oo des amtl.
Wertes (Art. 2,

Abs. 3, FAG)

Der Ertrag der Liegenschaft- und Personalsteuer,
geteilt durch die Gemeinde-Anlage, wird also der
obenerwähnten einfachen Steuer hinzugerechnet
und der derart um die Liegenschaft- und Personalsteuern

erhöhte, einfache Steuerertrag gibt die
Masszahl für die Steuerkraft einer Gemeinde ab
(hienach kurz: einfache Steuer oder Steuerkraft).

c) Berechnungsgrundlagen, Dreijahresdurch¬
schnitt

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird ermittelt
auf Grund der Staats- und Gemeindesteuerregister,
gleicherweise im Dreijahresdurchschnitt wie die
anrechenbaren Steuerleistungen, bzw. das
Finanzbedürfnis einer Gemeinde.

IV. Die Steuerbelastung
1. Allgemeines

Die vorausgegangenen Abschnitte befassten
sich mit den Finanzbedürfnissen und der Steuerkraft.

Es wurde festgestellt, dass der Umfang der
Steuerleistungen der Abgabepflichtigen durch die
Steuerbedürfnisse der öffentlich-rechtlichen
Gemeinwesen bestimmt wird. Diese Bedürfnisse sind
im Wachsen begriffen. Die Mitteilung Nr. 31 des
Statistischen Büros gibt Aufschluss über die
Zunahme der Steuerbedürfnisse von Staat und
Gemeinden in den letzten Jahrzehnten, die nicht
allein auf die Geldentwertung zurückgeführt werden

kann, sondern auch auf eine Zunahme der
realen Bedürfnisse zufolge neuer öffentlicher
Aufgaben.

Staatssteuern Gemeindesteuern
1913 11 204 253 14 374 824
1923 38 292 790 44 600 035
1933 40 960 989 48 722 141
1943 58 080 546 72 192 080
1947 92 182 102 111 166 474

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit findet
ihren zahlenmässigen Ausdruck bei den einzelnen
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Abgabepflichtigen in der Grösse ihres Einkommens

und Vermögens (siehe vorn III/l) und bei
den einzelnen Gemeinden in der Steuerkraft
(siehe vorn III/2). Die Steuerkraft, ein wesentlicher
Faktor für das Berechnen direkter Ausgleichsbeiträge,

weist von Gemeinde zu Gemeinde sehr grosse
Unterschiede auf, beträgt sie doch in
steuerschwächsten Gemeinden derzeit etwa Fr. 10.— pro
Einwohner und Jahr, und in steuerkräftigen
Gemeinden kann sie über Fr. 200.— betragen, bei
einem Durchschnitt aller Gemeinden von 60—70
Franken pro Kantonseinwohner.

2. Der Steuerbelastungs-Masstab

Für sich allein betrachtet, sagen weder die
Steuerleistungen noch das Einkommen und
Vermögen, bzw. die Steuerkraft etwas aus über die
Steuerbelastung oder den Steuerdruck, sondern
erst die Verbindung der beiden Grössen (Steuerbedarf

geteilt durch Steuerkraft). Das Steuerbedürfnis

(siehe vorn II/3b/aa), geteilt durch die
Steuerkraft (siehe vorn III/2/b und c), ergibt die
Gesamtsteueranlage als zahlenmässiger Ausdruck
der Steuerbelastung einer Gemeinde. Sie gibt einen
brauchbaren Wertmesser ab für die Abschätzung
der Steuerbelastungen in den verschiedenen
Gemeinden. Der Finanzbedarf (siehe vorn II/3b/cc:
Steuerbedarf + Fondsbeiträge), geteilt durch die
Steuerkraft, ergibt den Bedarfsfaktor als
zahlenmässiger Ausdruck des Finanzbedürfnisses einer
Gemeinde. (Der Bedarfsfaktor ist die
Gesamtsteueranlage, erhöht um die Fondsbeiträge.) Ein
grosses Finanzbedürfnis oder eine geringe Steuerkraft

ergeben einen grossen Bedarfsfaktor; umgekehrt

vermindern ein kleiner Finanzbedarf oder
eine grosse Steuerkraft die Steuerbelastung und
den Bedarfsfaktor.

3. Die «hohe» Steuerbelastung

Der oben bezeichnete Steuerbelastungs-Mass-
stab erteilt über die Frage nach der hohen
Steuerbelastung keine Auskunft. Die Abschätzung, was
eine hohe Steuerlast sei, wird von verschiedenen
Umständen zeitlicher, örtlicher, politisch-weltanschaulicher

Art beeinflusst. Zum Abschätzen der
hohen Belastungsgrenze knüpft Art. 2 FAG an die
durchschnittliche Steuerbelastung aller Gemeinden
an. Hoch ist somit die überdurchschnittliche
Steuerbelastung.

4. Die Steuerbelastung im Durchschnitt aller
Gemeinden

Im Jahr 1947 betrug der Steuerertrag aller 493
Gemeinden (Einwohner-, gemischte Gemeinden,
Unterabteilungen, Kirchgemeinden) Franken
III 166 474.—*, nämlich:
1. Gemeindesteuern auf

Grund des Staatssteuerregisters,

inbegriffen
Kirchensteuer 99 633 551 89,63 °/o

2. Liegenschaftsteuer 7 468 630 6,72 %>

Personalsteuer 303 657 0,27 %
Uebertrag 107 405 838 96,62 %

* Vgl. Mitteilung Nr. 31 des Statistischen Büros des Kantons

Bern.

Uebertrag 107 405 838 96,62 %
3. Uebrige Gemeindesteuern,

inbegriffen
Gemeinwerk, Schwellenabgaben

3 760 636 3,38 °/o

111 166 474 100,00%
Die einfache Steuer (vorn III/2 b) betrug 46 008 664
Franken. Im Durchschnitt aller Gemeinden stellte
sich die mittlere Gesamtsteueranlage auf
111 166 474 Steuerertrag

2,42 mittl. Gesamtsteueranlage
46 008 664 einf. Steuer

oder pro Kantonseinwohner
152.51 Steuerertrag

2,42 (wie oben).
63.12 einf. Steuer

Im Durchschnitt aller Gemeinden betrug die
«effektive» Anlage, massgebend für das Berechnen
der Einkommen- und Vermögensteuer, 2,334

Zuschlag zur Staatssteuer von 111,1%, wenn
Staatssteuer 100 %), erhöht um die übrigen
Gemeindesteuern von 3,38 %* 2,42 mittlere
Gesamtsteueranlage.

Diese mittlere Gesamtsteueranlage von 2,42
verändert sich, wenn sich später der eine oder
andere Anlagebestandteil (Steuerbedürfnis oder
Steuerkraft) oder beide zusammen verändern sollten.

5. Die Steueranlagen der bernischen Gemeinden

Auf Grund der mittleren Gesamtsteueranlage
von 2,42 können die Steuerbelastungen in den
einzelnen Gemeinden qualifiziert und miteinander
verglichen werden. Niedrig sind die
unterdurchschnittlichen, hoch die überdurchschnittlichen
Steuerbelastungen oder Anlagen.

Nach der Mitteilung Nr. 31 des Statistischen
Büros wiesen die bernischen Gemeinden 1947 sehr
unterschiedliche Anlagen auf:

Gesamtsteueranlagen Anzahl Gemeinden
(vgl. ferner Seite 13)

bis 1,00 18
1,01 bis 2,00 45
2,01 bis 3,00 237
3,01 bis 4,00 175
4,01 bis 5,00 16

5,01 bis 6,00 2

Hätten steuerschwache Gemeinden Steuererträge

in Höhe der steuerkräftigsten Gemeinden zu
erzielen, so stiege die mittlere Gesamtsteueranlage
— als «Belastungsbarometer» — unwahrscheinlich
hoch hinauf. So betrug der Steuerertrag pro
Einwohner in der Gemeinde Lengnau im Jahr 1947
Fr. 344.71. Müsste die Gemeinde Schwendibach
diesen Steuerertrag mit ihrer Steuerkraft von
Fr. 11.82 pro Einwohner aufbringen, so würde ihre
mittlere Gesamtsteueranlage betragen

344.71
29,2!

11.82
und wiese sie ein Steuerbedürfnis im Durchschnitt
des Steuerertrages aller Gemeinden pro Einwohner

von Fr. 152.51 auf, so wäre diese Anlage
152.51

W 12-9;

* 100 °/o — 3,38 o/o 96,62 °/o.

Steueranlage von 2,334 : 96,62% 2,42 mittlere
Gesamtanlage.



As 7 — 45

hätte sie einen Steuerbedarf zu finanzieren, der
dem Durchschnitt aller Gemeinden im Jahre 1918
entsprochen hätte, so wäre die Anlage

30.55

11.82
~~ 2'6'

6. Die Steuerbelastung der einzelnen Steuer¬
pflichtigen

Wenn die Steueranlage als Masszahl für den
Steuerdruck einer Gemeinde, vergleichbar mit
demjenigen anderer Gemeinden, gebraucht werden

kann, so gibt diese Anlage den Steuerdruck,
dem der einzelne Pflichtige ausgesetzt ist, nicht
ohne weiteres an. Die Anlage stellt nur einen
«Steuerdruck-Rahmen» dar, innerhalb welchem
der Steuerdruck der Einzelnen wiederum
verschieden sein kann, je nach der Steuerprogression
und Einkommensquelle. Letzten Endes kommt es
für ihn darauf an, wieviel Steuern er pro 100
Franken Einkommen abliefern muss.

Die gesetzlichen Sätze betragen:
Für Für

Einkommen Vermögen
Art. 46 Art. 61

im Minimum 2,0 % 0,5 °/oo

im Maximum 2,5mal mehr 5,0 °/o

im Maximum 3,0mal mehr 1,5 °/oo

Die Staatssteuer wird derzeit
zur Anlage von 2,1 bezogen,
somit betragen die Sätze:

im Minimum 4,2 % 1,05 °/oo

im Maximum 2,5mal mehr 10,5 %
im Maximum 3,0mal mehr 3,15 °/oo

Für den Einzelnen kommt es somit nicht allein auf
die Anlage an, sondern auch darauf, zu welchem
Satz und für welche Einkommensquelle er belastet

wird. Es bedeutet einen grossen
Steuerlastunterschied, ob beispielsweise die Staatssteueranlage

von 2,1 mit einem Einheitsansatz von 2 %
oder 7,3 %> zu multiplizieren ist, um die Staatssteuer

je Fr. 100.— steuerbaren Einkommens zu
ermitteln. Bei gleicher Anlage von 2,1 beträgt die
prozentuale Staatssteuerbelastung :

2,1 x 2,0 °/o 4,2 °/o, bzw.
2,1 x 7,3 °/o 15,33 °/o je Fr. 100.— steuerbaren Einkommens.

Diese unterschiedliche Steuerbelastung kann also
nicht auf die Steueranlage zurückgeführt werden,
sondern auf die vom Gesetzgeber gewollte
unterschiedliche Belastung der Einkommensquellen und
-grossen. Hier befinden wir uns bereits im heiklen
Bereich der Steuerlastverteilung, worüber zum
bessern Verständnis des Ausgleichproblems noch
einige Betrachtungen anzustellen sind.

7. Das Problem der Steuerlastverteilung
Die Ausgestaltung der Tarifsätze als Teilproblem

der Verteilung der Steuerlast auf die
Abgabepflichtigen stellt den Gesetzgeber vor schwierige

Aufgaben, nicht allein wegen der verschiedenen

Interessengruppen, die sich gegenseitig die
Steuerlast zuschieben möchten, sondern vor allem
auch deswegen, weil einerseits ein Gesetz mit
zahlenmässig festgelegter Steuerlastverteilung
(objektive Ausnahmen von der Steuerpflicht,
Einheitstarifsätze usw.) für eine längere Zeit gilt und

anderseits sich die wirtschaftlichen Verhältnisse
und Steuerbedürfnisse verändern können,
wodurch sich später eine vom Gesetzgeber vielleicht
nicht erwartete Veränderung in der ursprünglichen

Steuerlastverteilung einstellt. Nehmen wir
einmal an, der Staat bedürfe einerseits um 20 %>

mehr Einnahmen an direkten Staatssteuern und
der einfache Ertrag der nach gesetzlichen Einheitsansätzen

gerechneten Staatssteuern gehe anderseits
infolge Kriseneinbruchs um 20 % zurück. Der
Staat müsste die Steueranlage von 2,1 auf 3,15
erhöhen (120 % X 2,1 3,15), und diese Anlage-

80%
erhöhung brächte eine Verschiebung in der
Steuerlastverteilung, indem die höheren Steuersätze
durch die Multiplikation mit der Anlage rascher in
die Höhe steigen als die niedrigem Sätze. Das oben
bei Ziffer 6 als Beispiel erwähnte Ertragseinkommen

würde dann, anstatt mit 15,33 %, um 7,67 %
mehr, also mit 23 % Staatssteuern belastet,
währenddem sich der Mindestsatz von 4,2 % nur um
2,1 % erhöhen würde.

Das «Gesetz der sich vergrössernden
Steuerlastunterschiede durch Zunahme des Steuerbedarfes,

bzw. Abnahme der Steuerkraft» kann an
einem einfachen Beispiel nachgewiesen werden:

Beispiel:
1. Steuerbedürfnis 40 Millionen Franken.

Erfass- und steuerbares Einkommen 800
Millionen Franken.
Durchschnittliche Belastung 5 °!o

(40 X 100 : 800 5 %)
Verhältnis zwischen Mindest- und Höchstbelastung

1 :20.
Mindestsatz 0,476 °/o

Mittelsatz 5,000 %>

Höchstsatz 9,524 °/o (20mal grösser als Mindestsatz)

2. Steuerbedürfnis 180 Millionen Franken (4,5mal
grösser)
Erfass- und steuerbares Einkommen 400
Millionen Franken (V2 des obigen)
Durchschnittliche Belastung 45,0 °lo
(180 X 100 : 400 45 %)
Mindestsatz 4,286 %>

Mittelsatz 45,000 °/o

Höchstsatz 85,714 °/o (20mal grösser als Mindestsatz)

Nach Beispiel 1 beträgt der Steuerlastunterschied

zwischen Mindest- und Höchstbelastung je
100 Franken Einkommen Fr. 9.05, nach Beispiel 2

dagegen Fr. 81.43, bedingt einzig durch die
Verhältnisse, indem das Steuerbedürfnis anstieg und
die Steuerkraft (Krise) zurückging und so die
Relation zwischen Steuerbedürfnis und Steuerkraft

(durchschnittliche Steuerlast) verschoben
wurde.

So paradox es scheinen mag, entspricht es doch
der Tatsache, dass die Bewegungsfreiheit des
Gesetzgebers im Verteilen der Steuerlast durch
Festlegung der Sozialabzüge, Festsetzen der Mindest-
und Höchsttarifsätze, Unterscheiden der
Einkommensquellen umso enger wird, je höher der
durchschnittliche Steuerdruck infolge Zunahme der
gesamten Steuerbedürfnisse im Vergleich zum
gesamten erfassbaren Einkommen aller Pflichtiger
ansteigt.
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8. Das System des Gemeindesteuerzuschlags als
weiterer steuerlastverschiebender Faktor

Die Gemeindesteuern auf Grund des
Staatssteuerregisters sind ihrem Wesen nach Steuerzuschläge

zum örtlichen Staatssteuerertrag. Die
Gemeinden können unbeschränkt hohe Zuschläge
erheben. Leider verteilt sich die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen nicht gleich-
mässig auf dem Kantonsgebiet. Der Staatssteuerertrag

ist denn auch von Gemeinde zu Gemeinde
sehr verschieden, wie die Zusammenstellung der
Staatssteuererträge in den Jahren 1946—1952,
herausgegeben im Oktober 1953, zeigt. Bildet nun
aber der örtliche Staatssteuerertrag die Grundlage

für die wichtigsten Gemeindesteuern, so muss eine
Gemeinde, deren Staatssteuerertrag sich nur auf
Vio desjenigen einer gleichgrossen «reicheren»
Gemeinde stellt, ihren Zuschlag oder ihre Steueranlage

verzehnfachen, wenn sie gleichviel
Steuereinnahmen nötig hat wie die «reichere». Wegen der
unterschiedlichen Höhe solcher Zuschläge (Anlagen)

werden die Pflichtigen von Gemeinde zu
Gemeinde einem ungleichen Steuerdruck ausgesetzt.
Die vom Gesetzgeber beabsichtigte Steuerlastverteilung

wird verschoben, indem — wie bereits
festgestellt — die Höchst-Sätze durch die Multiplikation

mit der Anlage rascher ansteigen als die kleinern

Steuersätze.

Mindest- und Höchststeuersätze in °/o des Pflichtigen
Einkommens (keine Vermögensteuer)

Gemeindesteuer in

% des Pflichtigen
Einkommens

40%

30 %

20%

10 %

Höchstsatz

Mindestsatz

Anlage 1,0 2,0 3,0 4,0 5.0 6,0 7,0

Eine Mindestanlage von 0,4 und eine Höchstanlage von 5,5 verändern die Steuerlastunterschiede
wie folgt:

Einkommensteuer

Gemeinden mit Steueranlagen von

0,4 5,5
Unterschied zwischen

Mindestsätzen Höchstsätzen

MINDEST-SATZ
HÖCHST-SATZ

Unterschied zwischen Mindest-
und Höchstsatz
in der Gemeinde mit Anlage 0,4

in der Gemeinde mit Anlage 5,5

0,8 %
2,0 %

1

11,0 %
27,5 %

1

->• 10,2%
25,5%

1,2 o/o Y

16,5 %

Unter Umständen könnte sogar der krasse Fall
eintreten, dass dem Pflichtigen nach Abzug der
Staats- und Gemeindesteuern umso weniger übrig
bleibt, je grösser sein Einkommen ist.

Benötigte beispielsweise eine steuerschwache
Gemeinde soviel Steuern wie eine steuerkräftige,
so dass sie ihre Anlage auf 16 festsetzen müsste —
das wäre bei folgenden «Anlagebestandteilen» der
Fall:

Fr. 192 Steuerertrag pro Einwohner
Fr. 12 Steuerkraft pro Einwohner

—, so bliebe einem Steuerpflichtigen mit einem
steuerbaren Einkommen von Fr. 85 000.— nach
Abzug der Staats- und Gemeindesteuern weniger

übrig als dem Steuerpflichtigen mit einem solchen
von Fr. 30 000.—. Beim fundierten Einkommen
liegt die «irrationelle» Belastungsgrenze bei einer
noch kleineren Anlage als 16, und sie wäre noch
einmal niedriger unter Einbeziehung der andern
Steuerlasten.

9. Zusammenfassend stellen wir fest:
1. Der Steuerdruck ergibt sich durch die beiden

Zahlengrössen: Steuerbedürfnis und wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen.
2. Das Steuerbedürfnis von Staat und Gemeinden

ist im Zunehmen begriffen; es wächst rascher an
als das erfass- und steuerbare Einkommen der
Abgabepflichtigen. Deshalb verstärkt sich der
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Steuerdruck, wodurch eine Veränderung in der
ursprünglich beabsichtigten Steuerlastverteilung
eintritt.

3. Die Befugnis der Gemeinden, zum örtlichen
Staatssteuerertrag Zuschläge zu erheben
(Gemeindesteuern auf Grund des Staatssteuerregisters)

bewirkt ebenfalls eine Verschiebung in der
Steuerlastverteilung.

4. Als Messzahl für die Steuerbelastung einer
Gemeinde wird der Zuschlag der Gemeinde zum
örtlichen Staatssteuerertrag, erhöht um die
«übrigen» Gemeindesteuern (sog. mittlere
Gesamtsteueranlage) verwendet. Die Anlage gibt
indessen nur den mittleren Steuerdruck der
Gemeinden im Vergleich zueinander an.

V. Die Massnahmen des Finanzausgleichs

1. Allgemeines

Finanzausgleichsmassnahmen im Sinne des
FAG bezwecken die Herabsetzung des
Steuerbedürfnisses durch Vermehrung der Einnahmen oder
Verminderung der Ausgaben und somit eine
Verringerung des Steuerdruckes. Dieses Ziel soll nach
dem FAG durch den sog. indirekten und direkten
Finanzausgleich erreicht werden.

a) Der indirekte Finanzausgleich. Nach Art. 5

FAG soll ein vermehrter Lastenausgleich
(Verminderung des Unterschieds in der Steuerbelastung
der Gemeinden im Vergleich zueinander) dadurch
angestrebt werden, dass die Staatsbeiträge an die
Gemeinden, bzw. der Gemeinden an den Staat
nach ihrer Steuerkraft und -belastung — im sog.
Tragfähigkeitsfaktor miteinander verbunden —
abgestuft werden. Das Ausführungsdekret hat sich

Demnach werden voraussichtlich etwa 250
Gemeinden beitragsberechtigt.

3. Die Bemessung der Beiträge

a) Allgemeines
Die Berechnung der Beiträge bestimmt sich

in erster Linie nach den vorhandenen
Geldmitteln. Art. 1 FAG erschliesst die Quellen, die zur
Beitragsleistung an Gemeinden mit hoher Anlage
zur Verfügung stehen. Es sollen jährlich ungefähr
2,5 Millionen Franken ausbezahlt werden.

Wir haben einleitend betont (Seite 3), dass die
Gemeindeautonomie durch Finanzausgleichsmassnahmen

möglichst wenig berührt werden sollte
und der organische Zusammenhang zwischen Aus-

nach Art. 4 FAG nur mit dem direkten Finanzausgleich

zu befassen.

h) Der direkte Finanzausgleich. Die direkten
Finanzausgleichsbeiträge nach Art. 1 bis 4 FAG
unterscheiden sich von den Beiträgen des indirekten

Finanzausgleichs darin, dass sie nicht an einen
bestimmten Geldaufwand oder an bestimmte
Einnahmequellen, wie etwa die Anteile an
Staatsgebühren, geknüpft sind und dass nur Gemeinden
mit überdurchschnittlich hoher Steuerbelastung
Beiträge erhalten. Als Masszahl für die
Steuerbelastung einer Gemeinde zur Feststellung der
Beitragsberechtigung gilt die mittlere Gesamtanlage

(Art. 1, 2 FAG; hiernach: Anlage; vgl. vorn
IV/2 und 3).

2. Die Empfänger direkter Ausgleichsbeiträge

Beitragsberechtigt sind Einwohnergemeinden
und gemischte Gemeinden mit hoher Steueranlage
(Art. 1 FAG). Wir haben vorn bei IV/3 und 4
festgestellt, dass Art. 2 FAG die «hohe Steueranlage»
zahlenmässig nicht festsetzt, sondern sie an den
Durchschnitt aller bernischen Gemeinden koppelt.
Dieser Durchschnitt betrug im Jahr 1947 2,42 mittlere

Gesamtsteueranlage (siehe vorn IV/4). Die
Spanne zur «hohen» Anlage beträgt 0,3 Einheiten
nach Art. 2 FAG. Somit haben Gemeinden mit
einer Steueranlage von 2,5 + 0,3 2,8 oder mehr
«Einheiten» Anspruch auf einen direkten
Ausgleichsbeitrag. Diese veränderliche Grenze zur
hohen Steueranlage stellt sich folglich derzeit auf
2,79; diese Grenze wird als Berechtigungsgrenze
bezeichnet.

Von den 493 bernischen Gemeinden weisen ca.
250 Gemeinden «hohe» Anlagen auf. Pro 1947
ermittelte das kantonale Statistische Bureau folgende
Anlagen (mittlere Gesamtanlagen):

gaben und Einnahmen aus eigenen Quellen nicht
verloren gehen darf. Richtete sich die Höhe der
Ausgleichsbeiträge beispielsweise ausschliesslich
nach der Ausgabenseite (je grösser die Ausgaben,
umso grösser die Beiträge), so müsste notwendigerweise

die Kontrolle der Finanzgebarung der
Gemeinden von aussen her in dem Masse zunehmen,
in welchem die Beiträge an Bedeutung für den
Finanzhaushalt gewännen. Das würde eine
Beeinträchtigung der Gemeindeautonomie bedeuten.
Diese Kontrolle haben auch bei den
ausgleichsberechtigten Gemeinden in erster Linie sie selber,
oder vielmehr ihre Steuerpflichtigen selber auszuüben;

sie sollen an einem sparsamen Finanzhaushalt
interessiert bleiben, indem grundsätzlich jede

ungedeckte Ausgabenvermehrung sie selber durch

Anlagen Anzahl Einwohnerzahl Steuererträge
Gemeinden (alle Gemeindesteuern)

bis 1,00 18 8,422 338,538
1,01 — 2,00 45 42,729 6,464,259
2,01 — 2,79 186 447,765 82,564,882
2,80 — 3,50 184 168,802 16,561,934
3,51 od. mehr 60 61,198 5,236,861

TOTAL 493 728,916 111,166,474
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Zunahme der eigenen Steuerlast treffen sollte.
Nur müssen die Mehrausgaben und die entsprechende

Zunahme der eigenen Steuerlast in einem
vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Wir
kommen hierauf zurück (siehe unten: Anlagebestandteile

der Gemeinden, im Vergleich zu den
durchschnittlichen Anlagebestandteilen aller
Gemeinden).

b) Die Steueranlage als Anknüpfungspunkt
für die Beitragsbemessung

Wird die Steueranlage als Wertmesser für die
Steuerbelastung in den Gemeinden — im
Vergleich zueinander — gebraucht, und richtet sich
die Feststellung der Beitragsberechtigung gemäss
Art. 2, Abs. 1, FAG nach der Anlagehöhe, so muss
diese Anlage zwangsläufig auch als Anknüpfungspunkt

für die Beitragsbemessung dienen. Der
Beitrag wird im Prinzip umso höher ausfallen, je höher
die Steuerbelastung ist und die Grenze zur hohen
Belastung überschreitet (siehe vorn
«Berechtigungsgrenze»). Da die gesetzliche Berechtigungsgrenze

derzeit auf 2,79 Anlage steht, bemisst sich
der Steuerüberdruck:
Anlage — 2,79 Anlage-Ueberschuss oder Ueber-

belastungssatz.
Der Ueberbelastungssatz drückt somit die
Steuerüberbelastung oder den Steuerüberdruck der
beitragsberechtigten Gemeinde zahlenmässig genau
aus. Er gibt genau an, um wieviel der Steuerüberdruck

einer Gemeinde die Grenze zur Steuerüberbelastung

übersteigt. Gemeinden mit 2,79 Anlage
weisen noch keinen Steuerüberdruck auf, Gemeinden

mit
2.8 Anlage einen solchen von 0,01
2.9 Anlage einen solchen von 0,11
3,0 Anlage einen solchen von 0,21 usw.

Erhöht sich die Anlage im Durchschnitt aller
Gemeinden später von 2,5 auf 2,6, so erhöht sich die
Berechtigungsgrenze von 2,79 auf 2,89.

c) Die Steuerkraft als Bemessungsbestandteil
Nun genügt aber die Anlage allein für das

Berechnen der Ausgleichsbeiträge noch nicht. Sie
sagt über die Höhe der Steuererträge nichts
aus; denn der effektive Steuerertrag ergibt sich
aus der Steuerkraft (einfacher Steuerertrag) X
Anlage. Ist die Steuerkraft gering, so wirft auch
eine hohe Anlage nur einen relativ geringen
Steuerertrag ab. Das Einbeziehen der Grösse der
Steuerkraft in die Beitragsbemessung führt vorerst
zu einer näheren Betrachtung der die Anlage
bestimmenden Bestandteile und ihrem Vergleichen
mit den entsprechenden Durchschnittszahlen aller
Gemeinden.

Im Durchschnitt aller bernischen Gemeinden
stellt sich die Anlage — wie mehrfach erwähnt —
auf 2,42 (Jahr 1947). Sie zerfällt in ihre Bestandteile:

Steuerertrag, bzw. -bedürfnis
Steuerkraft n age'

Steuerertrag pro Kantonseinwohner Fr. 152.68 *
— 2 42Steuerkraft pro Kantonseinwohner Fr. 63.12

Aufgerundet stellt sich die Anlage im Durchschnitt
* inbegriffen Erträge der Strafsteuer.

auf 2,5. Eine Anlage von 2,5 kann aber ganz
verschieden grosse Einnahmen erzielen, je nach der
Steuerkraft:

Steuerkraft
(einfacher Steuerertrag)

Steuereinnahmen
bei einer Anlage

von 2,5

(Einnahmen
pro Einwohner)

in o/o, wenn
Fr. 63.12 100 °/o

Einfacher Ertrag
pro Einwohner

200 % Fr. 126.24 Fr. 315.60
100 % 63.12 157.80
80% 50.50 126.24
60 % 37.87 94.68
40% 25.25 63.12
20% 12.62 31.56

Benötigen — anders betrachtet — Gemeinden
soviel Steuereinnahmen, wie eine Gemeinde mit
2,5 Anlage und 100 %iger Steuerkraft (2,5 X
Fr. 63.12 Fr. 157.80 Einnahmen pro Kopf), die
aber eine geringere Steuerkraft aufweisen, so
müssten sie die Anlage umso höher festsetzen, je
geringer die Steuerkraft ist. Die Erhöhung ist nicht
proportional, sondern progressiv, wie die nachfolgende

schematische Darstellung zeigt:

(Siehe Tabelle auf Seite 15.)

Wirft eine überdurchschnittlich hohe Anlage
einen umso geringem Steuerertrag ab, je kleiner
die Steuerkraft ist, so müssen aus dieser Feststellung

bei der Beitragsbemessung die Konsequenzen
gezogen werden. Es würde zu einer ungleichen und
deshalb ungerechten Behandlung der
beitragsberechtigten Gemeinden führen, würde der Grad
der Steuerschwäche *) der Beitragsempfänger
übergangen, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

Gemeinde A.
Steuerkraft pro Einwohner Fr. 15.78 X 3,5
Fr. 55.53 Steuerertrag. Anlagebestandteile somit:
Steuerertrag Fr. 55.23 pro Einwohner

3,5 Anlage
Steuerkraft Fr. 15.78 pro Einwohner
oder bezogen auf den Durchschnitt aller
Gemeinden:

36,2 % X Fr. 152.68 „ c A- 3,5 Anlage
25,0% X Fr. 63.12
oder bezogen auf die durchschnittliche Anlage
aller Gemeinden:
36,2% w
25,0%

2'42 ~ 3'5 Anlage

Trotz hoher Steuerbelastung ist der Steuerertrag
bei dieser Gemeinde relativ gering. (Durchschnitt
aller Gemeinden bei 2,42 Anlage Fr. 152.68 pro
Einwohner; Ertrag der Gemeinde A. bei 3,5 Anlage

Fr. 55.23 pro Einwohner oder 36,2 % des
Durchschnitts).

Gemeinde B.
Steuerkraft pro Einwohner Fr. 45.45 X 3,5
Fr. 159.07 Steuerertrag. Anlagebestandteile
somit:

*) Den Grad der Steuerschwäche gibt der Steuerkraft-
Prozentsatz an, d. h. die Steuerkraft pro Einwohner,
verglichen mit derjenigen im Durchschnitt aller bernischen

Gemeinden.
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Schematische Darstellung der Anlagehöhe bei abnehmender Steuerkraft
(vgl. Säulenbreite) und gleichbleibendem Steuerertrag (vgl. Säulenfläche)
Durchschnittliche Anlage 2,5 Durchschnittliche Steuerkraft 100 °/o Anlage

100 o/o 90 °/o 80 °/o 70 »/o 60 °/o 50 °/o 40 o/o 30°/o 20 °/o

Steuerkraft (einfacher Steuerertrag), wenn Durchschnitt aller Gemeinden 100 °/o

Steuerertrag Fr. 159.07 pro Einwohner
3,5 Anlage

Steuerkraft Fr. 45.45 pro Einwohner

oder bezogen auf den Durchschnitt aller Gemeinden:

104,2% X Fr. 152.68
3,5 Anlage

72,0 % X Fr. 63.12
oder bezogen auf die durchschnittliche Anlage:
104,2% w 2,42 3,5 Anlage

72,0 % ö

Beide Gemeinden weisen eine Steuerbelastung von
3,5 Anlage auf, doch ist die Ursache der hohen
Steuerbelastung verschieden: bei der Gemeinde A.
stellen die geringe Steuerkraft, bei der Gemeinde
B. der überdurchschnittlich hohe Steuerbedarf den
Hauptgrund für die hohe Belastung dar.

Würde der Beitrag nur nach der steuerlichen
Ueberbelastung berechnet *) und keine Rücksicht
genommen auf die unterschiedliche Steuerkraft
(einfacher Steuerertrag), so erzielten die beiden
gleichgrossen Gemeinden mit je 1000 Einwohnern

— eben wegen der unterschiedlichen Steuerkraft
— ganz verschieden hohe Einnahmen. Pro 0,1
Anlage, die die Grenze von 2,79 überschreitet, erhielten

die beiden Gemeinden A und B z. B. folgende
Steuer- und Beitragseinnahmen:

Gemeinde A Gemeinde B
Steuerkraft (einfacher Ertrag) Fr. 15 780.— Fr. 45 450.—

Steuerertrag je 0,1 Anlage:
Beitrag: Hälfte

Einnahmen zusammen

Fr. 1 578 — Fr. 4 545.—
Fr. 789.— Fr. 2 273.—

Fr. 2 367.— Fr. 6 818.—

*) z. B. in der Weise, dass von der steuerlichen
Ueberbelastung die Hälfte als Beitrag berechnet würde.

Bei dieser Art der Beitragsberechnung kämen
relativ steuerkräftige Gemeinden mit
überdurchschnittlichem Steuerbedarf in den Genuss hoher
Beiträge auf Kosten der steuerschwächsten. Das
wäre ungerecht.

d) Die Beitragsberechnung nach Dekretsentwurf
Nach § 10, Abs. 1, wird zunächst die Höhe des

Bedarfsfaktors (Anlage inbegriffen Beitrag) der
beitragsberechtigten Gemeinden und ihres
Ueberbelastungssatzes festgestellt. Wie die Anlage mit
der Steuerkraft, ist auch dieser Ueberbelastungs-
satz mit der Steuerkraft zu multiplizieren; das
Ergebnis ist der Betrag der Ueberbelastung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
7
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RoicnioT- Finanz- Steuer- «Faktoren»net,spiel. bedarf kraft
Steuerertrag 90 000 : 30 000 3,0 mittl. Gesamtst.anl.
Beitrag aus FAF 10 000

In Betracht
fallender
Finanzbedarf 100 000 : 30 000 3,33 Bedarfsfaktor

«Berechtigungsgrenze» (gewogenes

Mittel aller Gesamtsteueranlagen,

aufgerundet auf ganze
Zehntel 2,5 + 0,29 2,79

0,54 Überbelastungssatz
0.54 X Fr. 30 000 Steuerkraft

Fr. 16 200 Betrag der Ueber-
belastung.

Ein Teil der Ueberbelastung übernimmt der
Finanzausgleichsfonds (Beitragsquote), für den an¬

Beispiel für die Beitragsberechnung

1. Finanzbedarf und Steuerkraft
1. Oeffentlich-rechtliche Leistungen (§ 2):

a) Gemeindesteuern auf Grund des Staatssteuerregisters,

inbegriffen Gemeindesteuerteilungen
usw.

Anlage 3,1
Anlage 1,0

b) Liegenschaftssteuer à 1,0 %o
1,2 %o
8222.75

massgebend für Steuerkraft : 3,1
Personalsteuer
massgebend für Steuerkraft : 3,1

STEUERKRAFT (§ 4), einfacher Ertrag der
ordentlichen Gemeindesteuern

c) Uebrige Gemeindesteuern:
Kirchensteuern 5 478.30
Schwellentelle 3 544.—
Gemeinwerk —.—
Hundetaxe 571.40
Billettsteuer usw 285.70

Betrag der öffentlich-rechtlichen Leistungen, § 2

2. Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds (§3 und
§16)

3. In Betracht fallender Finanzbedarf, § 1

dern Teil haben die Steuerpflichtigen der
beitragsberechtigten Gemeinden selber aufzukommen
(Selbstbehalt). Hierfür ausschlaggebend ist nach
§10, Abs. 2, der Grad der Steuerschwäche, nämlich
der «Steuerkraft-Prozentsatz» (Steuerkraft, bzw.
einfacher Steuerertrag pro Gemeindeeinwohner,
geteilt durch den einfachen Steuerertrag aller 492
bernischen Gemeinden pro Kantonseinwohner).

Die Beitragsquoten in § 10, Abs. 3, sind so
ausgestaltet, dass jede beitragsberechtigte Gemeinde
pro 0,1 Steueranlage, die die Grenze von 2,79 über-
schiesst, gleichviel Einnahmen je Gemeindeeinwohner

(aus eigenen Steuerleistungen und Beitrag)
erzielt, gleichgültig ob ihre Steuerkraft 20 %> oder
80 % des Kantonsdurchschnittes beträgt *). Die
Beitragsquote, multipliziert mit dem Betrag der
Ueberbelastung, ergibt den Ausgleichsbeitrag.

Gemeinde Z. 1500 Einwohner

SteuerkraftIn Betracht fallender
Finanzbedarf

§§ 1—3 Dekret

102 208.55

6 852.30

595.40

§ 4 Dekret

32 970.50

2 652.50

192.—

35 815.—

9 879.40

119 535.65

8 500.—

128 035.65

II. Bedarfsfaktor (§ 5)

Der Finanzbedarf nach § 1, geteilt durch die
Steuerkraft, ergibt den Bedarfsfaktor;
128 035.65

35 815.—
3,575 Bedarfsfaktor.

III. Gesamtsteueranlage (§ 6)

Der Betrag der öffentlich-rechtlichen Leistungen
nach § 2, geteilt durch die Steuerkraft,

ergibt die Gesamtsteueranlage;
119 535.65

3,34 Gesamtsteueranlage.
35 815.—

IV. Beitragsberechtigung (§ 9)

Gewogenes Mittel der Gesamtsteueranlagen

aller Gemeinden 2.41

erhöht um (vgl. Art. 2, Abs. 1 Gesetz) 0^30

zusammen 2,71

Formel für die Bestimmung der Beitragsquote z. B. für
Gemeinde mit Steuerkraft-Prozentsatz von 25 %>: (Pro
1,0 Anlage sollen die Einnahmen 89,286 °/o der
durchschnittlichen Steuerkraft aller Gemeinden betragen)
89,286 °/o

25,000 °/o 3,5714 erforderliche Anlage

— 1,0 gemeindeeigene Anlage
2,5714 Beitragsanlage
2,5714 : 3,5714 0,72 Beitragsquote
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mindestens aber 2,8 « Einheiten » (erforderliche
Mindestanlage). Da die Gesamtsteueranlage der
Gemeinde Z. 3,34 beträgt (oben Ziff. III), ist sie
beitragsberechtigt. Einfachheitshalber wird
angenommen, die Anlage von 3,34 entspreche einem
Dreijahresdurchschnitt (vgl. § 8).

V. Beitragsberechnung (§ 10)

1. (§ 10, Abs. 1) Bedarfsfaktor
(siehe oben Ziffer II)
Gewogenes Mittel, aufgerundet

2,5 + 0,29

3,575

2,790

0,785Ueberbelastungssatz
0,785 X Fr. 35 815.— Steuerkraft
Fr. 28 114.80 Betrag der Ueberbelastung.

2. (§ 10, Abs. 2) Fr. 35 815.— Steuerkraft : 1500
Einwohner Fr. 23,88 Steuerkraft je
Gemeindeeinwohner.
Steuerkraft aller Gemeinden je
Kantonseinwohner Fr. 68.61 100% (1951).
Steuerkraft je Gemeindeeinwohner der
Gemeinde Z. Fr. 23.88 34,8 % Steuerkraft-
Prozentsatz.

3. (§ 10, Abs. 3) Beitragsquote nach Tarif für
Gemeinde mit einem Steuerkraft-Prozentsatz

von 34,8 % 0,608.
0,608 X Fr. 28 114.80 (Betrag der
Ueberbelastung) Fr. 17 090.— BEITRAG AUS
DEM FINANZAUSGLEICHSFONDS.

Es könnte eingewendet werden, bei dieser
Bemessungsart würden die Gemeinden jegliches
Interesse am Ausschöpfen ihrer Steuerquellen zur
Schonung der Abgabepflichtigen verlieren; denn
was sie nicht an Steuern einnehmen, wird durch
vermehrte Beiträge ausgefüllt. Diese Ansicht ginge
fehl, weil die obenerwähnten gleichen Einnahmen
je 0,1 eigene Anlage, unbekümmert um die Grösse
der Steuerkraft, nur für die Ueberbelastung gilt,
also nur für Anlagen über der Berechtigungsgrenze

und nur für beitragsberechtigte Gemeinden
in Vergleich zueinander, nicht aber für die Anlage
bis zur Berechtigungsgrenze von 2,79. Diese
multipliziert sich nach wie vor mit der gemeindeeigenen

Steuerkraft. Je nach dieser Steuerkraft
erzielen auch beitragsberechtigte Gemeinden
verschiedene Steuereinnahmen:
Steuerkraft in %>, wenn Durchschnitt

aller Gemeinden von
Fr. 63.12 pro Einwohner (1947)

100 o/o
Steuerertrag mit Anlage
von 2,7 pro Einwohner

Ueberdurchschnittlich
Durchschnittlich
Unterdurchschnittlich

200 %
100%
80%
70%
60%
50%
40 %
30 %
25%

Fr. 340.85
Fr. 170.42
Fr. 136.34
Fr. 119.30
Fr. 102.25
Fr. 85.21
Fr. 68.17
Fr. 51.13
Fr. 42.61

men. Die Gemeinden sollten durch die vermehrten
Einnahmen weniger Steuereinnahmen benötigen
und somit ihre Steuerpflichtigen entlasten, was
letzten Endes der Finanzausgleich bezweckt. Bei
seiner Verwendung zur Steuersenkung wird sich
der künftige Beitrag — bei gleichbleibenden
Bemessungsgrundlagen — nicht senken, sondern auf
gleicher Höhe bleiben, weil nach § 1 und § 10,
Abs. 1, der Beitrag anstelle des wegen der
Anlagesenkung verminderten Steuerertrages in die
Berechnung der künftigen Beiträge einbezogen wird.

Bei Verwendung der Beiträge zur Steuersenkung

würden sich die bisherigen mittleren
Gesamtsteueranlagen wie folgt reduzieren:

(Siehe Tabelle auf Seite 18)

Nun kann aber den Gemeinden nicht
vorgeschrieben werden, sie müssten die Ausgleichsbeiträge

zur Steuersenkung verwenden, solange die
Voraussetzungen des Art. 60 Gemeindegesetz
nicht vorhanden sind. Man wird einer
beitragsberechtigten Gemeinde das Ausgabenbeschliessen
für das Erfüllen obligatorischer und nichtobligatorischer

Aufgaben nicht verwehren können, und
wenn die Gemeinden die Beiträge nicht zur
Steuersenkung, sondern zur Finanzierung vermehrter
Ausgaben brauchen, so ist das ihre Sache.

Angesichts der ungleichen Steuererträge,
umgerechnet auf den Kopf der Einwohner (vgl.
Mitteilung Nr. 31 des Statistischen Bureaus,
Gemeindesteuererträge pro Kopf), liegt der Schluss nahe,
dass Gemeinden mit bis anhin weit unter dem
Durchschnitt stehendem Steuerertrag die
Beiträge vorerst nicht zur Steuersenkung verwenden
werden, sondern zur Finanzierung zurückgestellter

Aufgaben.
Verwenden Gemeinden mit «Nachholbedarf»

die Beiträge nicht zur Steuersenkung, sondern zur
Finanzierung zurückgestellter Angelegenheiten
(zur Finanzierung eines neuen Schulhauses wird
z. B. ein Darlehen aufgenommen, dessen Abzahlung

und Verzinsung den Finanzbedarf vergrös-
sern) so erhöhen sich die künftigen Beiträge von
selbst, sofern im übrigen die Bemessungsgrundlagen

unverändert bleiben.
Die Beitragserhöhung verläuft gesetzmässig, in

den ersten Jahren rascher, dann flaut sie ab und
bleibt, nach Erreichen des maximalen Vielfachen
des ursprünglichen Beitrages, stehen.*)

Der erste Beitrag vervielfacht sich, sofern im
übrigen die Bemessungsgrundlagen unverändert
bleiben, wie folgt:

Für Gemeinden mit Beitragsquoten von:

e) Die Wirkung direkter Ausgleichsbeiträge auf
die Steuerbelastung

Der Beitrag bedeutet — wie jede andere
Einnahme — eine Vermehrung der Gemeindeeinnah-

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
1. Beitrag 1,000 000 1,000 000 1,000 000 1,000 000 1,000 000

2. » 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

3. » 1,39 1,56 1,75 1,96 2,19

4. » 1,417 1,624 1,875 2,176 2,533
5. » 1,425 1 1,649 6 1,937 5 2,305 6 2,773 1

6. » 1,427 53 1,659 84 1,968 75 2,383 36 2,941 17

7. » 1,428 259 1,663 936 1,984 375 2,430 016 3,058 819

8. » usw.

*) Die maximale Beitragserhöhung berechnet sich nach
der Formel 1 : (1 — Beitragsquote) Vielfaches des
1. Beitrages.
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Bisherige
Steueranlage

Steuerkraft-Prozentsätze (wenn durchschnittliche Steuerkraft
von allen Gemeinden 100 °/o):

70 % 60% 50% 40 % 30% 20%
oder weniger

2,7978 2,7967 2,7956 2,7945 2,7934 2,7922
2,8762 2,8639 2,8516 2,8393 2,8270 2,8145
2,9546 2,9311 2,9076 2,8841 2,8606 2,8368

3,0330 2,9983 2,9636 2,9289 2,8942 2,8591
3,1114 3,0655 3,0196 2,9737 2,9278 2,8814
3,1898 3,1327 3,0756 3,0185 2,9614 2,9037
3,2682 3,1999 3,1316 3,0633 2,9950 2,9260
3,3466 3,2671 3,1876 3,1081 3,0286 2,9483
3,4250 3,3343 3,2436 3,1529 3,0622 2,9706
3,5034 3,4015 3,2996 3,1977 3,0958 2,9929
3,5818 3,4687 3,3556 3,2425 3,1294 3,0152
3,6602 3,5359 3,4116 3,2873 3,1630 3,0375
3,7386 3,6031 3,4676 3,3321 3,1966 3,0598

3,8170 3,6703 3,5236 3,3769 3,2302 3,0821
3,8954 3,7375 3,5796 3,4217 3,2638 3,1044
3,9738 3,8047 3,6356 3,4665 3,2974 3,1267
4,0522 3,8719 3,6916 3,5113 3,3310 3,1490
4,1306 3,9391 3,7476 3,5561 3,3646 3,1713

3,8036 3,6009 3,3982 3,1936
3,8596 3,6457 3,4318 3,2159
3,9156 3,6905 3,4654 3,2382
3,9716 3,7353 3,4990 3,2605
4,0276 3,7801 3,5326 3,2828

3,8249 3,5662 3,3051
3,8697 3,5998 3,3274
3,9145 3,6334 3,3497
3,9593 3,6670 3,3720
4,0041 3,7006 3,3943

2,79
2.8
2.9
3.0

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Schnittfelder: Netto-Gesamtsteueranlage

Der Dreijahresdurchschnitt (vgl. § 8 Entwurf)
verzögert die automatische Beitragserhöhung, be-
einflusst aber die Entwicklung grundsätzlich nicht.

Hat eine Gemeinde durch Festhalten ihrer
Anlage den maximalen Beitrag erreicht und senkt
sie dann die Anlage, so bleibt er nicht auf dieser
Höhe, sondern es tritt ein schrittweiser Rückgang
des Beitrages ein, entsprechend der Berechtigungsbasis

der herabgesetzten Anlage.

4. Die Höchstbelastungsgrenze für obligatorische
Aufgaben

Für das Feststellen der Beitragsberechtigung
und die Beitragsbemessung brauchte kein Unterschied

gemacht zu werden zwischen übertragenen
und eigenen Gemeindeaufgaben, weil die Gemeinden

grundsätzlich mit eigenen Leistungen
angemessen belastet bleiben (Selbstbehalt vgl. Art. 2,
Abs.2, letzter Satz, FAG). Art.2, Abs.2, l.Satz, FAG
bestimmt nun aber, dass die gesamte Steuerbelastung

zur Erfüllung obligatorischer Aufgaben die
Höchstanlage von 1,0 + durchschnittliche Anlage
aller Gemeinden (derzeit aufgerundet 2,5) somit
3,5 Anlage, nicht überschreiten soll.

Nach § 13 Abs. 3 können an Gemeinden, deren
gesamte Steuerbelastung zur Erfüllung obligatorischer

Aufgaben diese Höchstgrenze überschreitet,
zusätzliche Beiträge ausgerichtet werden. Näheres
ordnen Ausführungsvorschriften. Beim Erlass dieser

Vorschriften werden folgende Ueberlegungen
zu beachten sein:

Eine Legaldefinition des Begriffes « obligatorische

Aufgaben » liegt nicht vor. Diese sind mit
den vom Staat den Gemeinden zum Ausführen
übertragenen oder überlassenen Aufgaben im Sinne
des Art. 2 Ziff. 1 Gemeindegesetz gleichzusetzen
(s. vorn Seite 6); nichtobligatorische Aufgaben sind
gemeindeeigene Aufgaben im Sinne von Art. 2,
Ziff. 3, Gemeindegesetz (vorn Seite 7).

Mit dieser Begriffsabgrenzung ist aber die
Verbindung zwischen der Steuerbelastung und dem
Erfüllen obligatorischer, bzw. nicht obligatorischer
Aufgaben noch nicht hergestellt. Es scheiden ohne
weiteres diejenigen Aufgaben aus, die keine
Ausgaben verursachen. In Betracht kommen somit
obligatorische Aufgaben, die Ausgaben verursachen
und durch Steuern finanziert werden müssen,
somit das Steuerbedürfnis beeinflussen. Wir kommen
zurück auf unsere Formel auf Seite 8:

I
Veränderungen

^im Betriebs-
vermögen
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Um dem gesetzlichen Erfordernis Genüge zu
leisten, muss die Formel aufgelöst werden in die
weitern Bestandteile:
(Ausgaben für oblig. + nichtoblig. Aufgaben) —
(originäre Einnahmen für oblig. + nichtoblig.
Aufgaben) (Steuerbedürfnis für oblig. + nichtoblig.
Aufgaben).

Für das Feststellen der obligatorischen und
nichtobligatorischen Gemeindeaufgaben und ihrer
Ausgaben verweisen wir auf unsere Ausführungen
auf Seite 6 ff. Die Beiträge der Gemeinden an den
Staat werden den Ausgaben für obligatorische
Aufgaben zugezählt. Da der Schuldendienst eine Ausgabe

darstellt, muss abgeklärt werden, aus welchen
Gründen die Darlehen seinerzeit aufgenommen
wurden, ob zur Finanzierung obligatorischer
Aufgaben (z. B. Schulhausbau) oder nichtobigatorischer
Aufgaben (z. B. Sportplatzeinrichtung). Von den
Ausgaben sind die originären Einnahmen
abzuziehen. Es sind alle originären Einnahmen, die ihrer
Natur nach nicht den Ausgaben für nichtobligatorische

Aufgaben zugehören, von den Ausgaben für
obligatorische Aufgaben abzuziehen. Dass die auf
Seite 8 erwähnten «Kürzungen» (zu hohe Schuldentilgungen

und Fondseinlagen, Deckung von
Ausgaben durch Steuern anstatt durch andere
Einnahmen) in gleicher Weise vorgenommen werden,
wie für die ordentliche Beitragsbemessung, liegt
auf der Hand.

Das Steuerbedürfnis für obligatorische
Aufgaben, geteilt durch die Steuerkraft, ergibt die
Steuerbelastung für obligatorische Aufgaben, bzw.
die Anlage, die in der Regel nicht mehr betragen
soll als 1,0 + durchschnittliche Anlagen, also derzeit

3,5.

Beispiel:
Steuerbedürfnis für oblig. Aufgaben pro Fr.

Einwohner 106.05

Steuereinnahmen 3,5 X Fr. 25.25 Fr.
(Steuerkraft) 88.38

1. Beitrag 3,5 — 2,79 0,71 Ueber-
belastungssatz 0,71 X Fr. 25.25
Fr. 17.93 Betrag der Ueberbelastung
pro Einwohner.
Steuerkraft Fr. 25.25 40,0 %,
wenn Steuerkraft im Durchschnitt
aller Gemeinden von Fr. 63.12
100 %)
Beitragsquote nach § 10, Abs. 3

0,552 (für Gemeinden mit Steuerkraft

von 40 %);
0,552 X Fr. 17.93 Ueberbelastungs-
betrag Beitrag pro Einwohner 9.90
Steuer- und Beitragseinnahmen
zusammen 98.28 98.28

Fehlbetrag pro Einwohner somit 7.77

Nach § 11, Abs. 1 und § 13, Abs. 3 können
Gemeinden mit Anlagen von 3,5 oder mehr ein
Gesuch um Bewilligung eines zusätzlichen Beitrages
stellen, sofern ihre Einnahmen bei einer
Steuerbelastung von 3,5 Anlage zur Deckung ihrer
Ausgaben für obligatorische Aufgaben, abzüglich der
Einnahmen für obligatorische Aufgaben, nicht
genügen. Es ist zu hoffen, dass ein Grossteil der rund
60 Gemeinden mit Anlagen von über 3,5 auf das

Stellen solcher Gesuche verzichten kann, indem
sie dank der ordentlichen Ausgleichsbeiträge ihre
Anlage auf 3,5 festlegen bzw. herabsetzen können,
ohne auf einen zusätzlichen Beitrag angewiesen zu
sein, weil sie durch die oben erwähnte
Beitragsvermehrung mit den Einnahmen auskommen.

Beispiel:
Steuerbedürfnis und Steuerkraft gleich wie beim obigen
Beispiel.
Steuerbedürfnis für obligatorische Aufgaben Fr. 106.05

Maximaler Beitrag: 1.Beitrag Fr. 9.90
also =22.09

(1 — 0,552) 0,448

Steuereinnahmen,
wie oben: 3,5 X Fr. 25.25 88.38

Steuer- und Beitragseinnahmen
zusammen Fr. 110.47 Fr.110.47

Fehlbetrag —.—

Nicht zu übersehen sind die Auswirkungen des
indirekten Finanzausgleichs, der den steuerschwachen

Gemeinden eine Verminderung der Ausgaben
und ein unterdurchschnittliches Steuerbedürfnis
bringt.

5. Die allgemeine Beitragskürzung.
Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass

es bei der Ausgestaltung der Beitragstarife sehr
schwierig ist, die zur Verfügung stehenden
Geldmittel richtig zu verteilen. Pro Jahr sollen vorerst

rund 2,5 Mio Fr. verteilt werden. Die
Verteilung wäre einfach, würden sämtliche
Beitragsempfänger die Beiträge zur Steuersenkung
verwenden; dann wäre die Berechnungsbasis für die
künftigen Beiträge von der Beitragsseite her
unverändert. Senken die Gemeinden ihre Steueranlage

aber nicht, sondern brauchen sie die Gelder
für neue Aufwände, so erhöhen sich der in
Betracht fallende Finanzbedarf und folglich die
gesamte Beitragssumme von Jahr zu Jahr bis zu
einer maximalen Höhe zwischen 1,053 bis 4,484-
fachem, im Durchschnitt schätzungsweise um das
2 bis 2,5fache des zuerst berechneten Beitragstotais.

Somit würden zur Finanzierung der
Beiträge jährlich über 5 Mio Fr. benötigt.

Man kann nicht mehr verteilen, als Geldmittel
zur Verfügimg stehen. Deshalb musste im
Entwurf eine «Bremse» eingebaut werden (§ 12). Die
Beitragskürzung tritt dann ein, wenn die Beiträge
die Einnahmen übersteigen (Abs. 1). Beträgt der
Finanzausgleichsfonds mehr als 12 Mio Fr. (derzeit

10 Mio), so kann der Regierungsrat den
Mehrbetrag zur Aufbesserung der verfügbaren
Jahresbeiträge brauchen (Abs. 2). Der Grosse Rat kann
durch einfachen Beschluss dasselbe vorkehren,
auch wenn sich der Fondsbestand unter 12 Mio
Fr. stellt. Er darf aber nicht unter 8 Mio Fr.
sinken (Abs. 3). Zur Inangriffnahme des Fonds
unter dieser Grenze (Krisenzeiten) müsste das
Dekret revidiert werden (Abs. 4).

6. Das Verfahren für die Ausrichtung direkter
Ausgleichsbeiträge.

Die Gemeinden mit Gesamtsteueranlagen von
derzeit 2,8 oder mehr haben nichts anderes zu
tun, als sich anzumelden. Mit der Anmeldung be-
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künden sie lediglich ihren Willen, den gesetzlichen

Beitragsanspruch geltend zu machen. Die
Beiträge werden dann auf Grund der
Gemeinderechnungen und Steuerregister berechnet, sobald
diese abgeschlossen sind.

Gemeinden mit Anlagen von über 1,0 +
durchschnittliche Anlage von allen Gemeinden (Art. 2,
Abs. 2 Gesetz) können zudem ein weiteres Gesuch
um zusätzliche Beiträge einreichen (§ 13). Diese
Willenskundgebung lässt sich deshalb nicht
erübrigen, weil eine derzeit unbestimmte Anzahl
solcher Gemeinden dank der ordentlichen
Ausgleichsbeiträge ihre Anlage auf die
Höchstbelastungsgrenze senken kann, ohne auf solche
zusätzlichen Beiträge angewiesen zu sein.

VI. Erläuterungen zum Dekretsentwurf

§ 1. Der für die Beitragsberechnung in
Betracht fallende Finanzbedarf setzt sich zusammen
aus den öffentlich-rechtlichen Leistungen der
Abgabepflichtigen (Steuerbedarf) und den Beiträgen
aus den Finanzausgleichsfonds und den
Gemeindeunterstützungsfonds.

§ 2. Als öffentlich-rechtliche Leistungen gelten
alle Gemeindeeinnahmen, die begrifflich Steuern
sind, Kirchensteuern inbegriffen, ausgenommen
dagegen Kurtaxen, Beherbergungsabgaben und
Abgaben auf den von der Gemeinde bewirtschafteten

Monopolen (jene, weil diese Leistungen die
« ortseigenen » Pflichtigen nicht belasten; diese,
weil der Monopolpreis keine Steuer ist und auch
nicht in eine Steuer umgewandelt werden darf).
Begrifflich zwar keine Steuern, aber als
Steuerleistungen dennoch anerkannt, sind der
Gemeinwerkwert und die Schwellenabgaben.

Offensichtlich zu hohe Steuern können für die
Beitragsberechnung gekürzt werden.

§ 3. Aus zwingenden rechnerischen Gründen
wird der Ausgleichsbeitrag zu den öffentlichen
Leistungen hinzugerechnet. Verwendet eine
Gemeinde den Beitrag zur Steuersenkung, so bleibt
der künftige Beitrag bei gleichbleibenden
Verhältnissen gleich hoch. Anstelle der wegen der
Steuersenkung verminderten Steuereinnahmen
tritt der Beitrag, und die Basis für die Berechnung

künftiger Beiträge bleibt grundsätzlich
unverändert.

§ 4. Die Berechnung der Steuerkraft einer
Gemeinde entspricht im Sinne des
Grossratsbeschlusses betreffend Finanzausgleich im Kanton
Bern vom 27. Februar 1952 II/4, Abs. 2 dem § 4
des Dekretes über die Einreihung der Gemeinden
in Besoldungsbeitragsklassen für die Lehrerbesoldung

vom 3. April 1950. Als Ausdruck der Steuerkraft

gilt der einfache Ertrag der ordentlichen
Gemeindesteuern (effektive Erträge der
Gemeindesteuern auf Grund des Staatsteuerregisters,
Liegenschafts- und Personalsteuern), geteilt durch
die Gemeindeanlage. Die Liegenschaftsteuer wird
zum gesetzlichen Satz von 1,2 %o des amtlichen
Wertes berechnet (Art. 2, Abs. 3 Gesetz).

§ 5. Finanzbedarf (Steuerleistungen + Beitrag),
geteilt durch Steuerkraft, ergibt den Bedarfsfaktor;

er ist massgebend für die Beitragsbemessung
nach § 10 des Dekretes.

§ 6. Steuerleistungen, geteilt durch Steuerkraft,

ergibt die Gesamtsteueranlage; sie ist
massgebend für die Feststellung der Beitragsberechtigung

nach § 9. Der Bedarfsfaktor enthält die
Ausgleichsbeiträge; die Gesamtsteueranlage
dagegen nicht.

§ 7. Die vom Regierungsrat festgestellte
Gesamtsteueranlage ist Anknüpfungspunkt für die
Feststellung der Beitragsberechtigung nach § 9

(+ 0,3 Einheiten) und für die Beitragsbemessung
nach § 10 (+ 0,29 Einheiten).

§ 8. ZurVermeidung von Zufallserscheinungen
wird auf den Dreijahresdurchschnitt abgestellt.

§ 9. Gesetzlichen Anspruch auf direkte
Ausgleichsbeiträge haben Einwohnergemeinden und
gemischte Gemeinden, deren Gesamtsteueranlagen

überdurchschnittlich hoch sind. Die «hohe»
Anlage richtet sich nach dem Durchschnitt aller
bernischen Gemeinden (vgl. § 7) und beträgt nach
Art. 2 des Gesetzes 0,3 «Einheiten» über diesem
Durchschnitt von derzeit 2,5 Anlage (aufgerundet).

Somit sind Gemeinden mit Anlagen von 2,8
und mehr beitragsberechtigt. Die «Berechtigungsgrenze»

stellt sich folglich auf 2,79.

§ 10. 1 Der Bedarfsfaktor (die um den Beitrag
erhöhte Gesamtanlage) ist die Ausgangsstelle für
die Beitragsberechnung. Bedarfsfaktor, weniger
Berechtigungsgrenze von derzeit 2,79, ergibt den
Ueberbelastungssatz. Wird die Steuerkraft
(einfacher Steuerertrag) der Gemeinde mit diesem
Ueberbelastungssatz multipliziert, so erhält man
den Betrag der Ueberbelastung.

2 Der Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds
ist ein Bruchteil dieses Ueberbelastungsbetrages.
Dieser Bruchteil (Beitragsquote) bestimmt sich
nach dem Grad der Steuerschwäche einer Gemeinde

(Steuerkraft je Gemeindeeinwohner, verglichen
mit derjenigen aller Gemeinden je Kantonseinwohner).

Der Tarif enthält die Beitragsquoten.
3 Der Beitragstarif ist so ausgestaltet, dass für

Gemeinden mit einer Steuerkraft im Rahmen von
20 % bis 85 % (wenn Durchnitt aller Gemeinden

100 %) pro 0,1 eigene Gemeindeanlage, die die
Grenze (von derzeit 2,79) überschiesst, gleichviel
Beitrags- und Steuereinnahmen erzielt werden.

Die Beitragsquote nach Tarif, multipliziert
mit dem Betrag der Ueberbelastung, ergibt den
Jahresbeitrag.

§ 11. Diese Bestimmung über die Speisung
dieser beiden Fonds fusst auf dem unter § 4
erwähnten Grossratsbeschluss, Ziff. IIP7 u. 8.

Der Sonderfonds wird in erster Linie zur
Gewährung zusätzlicher Beiträge an Gemeinden mit
Anlagen von über 3,5 für die Erfüllung obligatorischer

Aufgaben im Sinne von Art. 2, Abs. 2 des
Gesetzes in Anspruch genommen.
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§ 12. Reichen die Fondseinnahmen zur
Beitragsleistung nicht aus (brauchen die Gemeinden
die Beiträge mehrheitlich nicht zur Steuersenkung,

so erhöhen sich der Finanzbedarf und folglich

die spätem Beiträge), muss eine allgemeine
proportionale Beitragskürzung das Gleichgewicht
zwischen Fondseinnahmen und -ausgaben wieder
herstellen.

Je nach dem Fondsbestand können der
Regierungsrat (Bestand über 12 Mio Fr.) und der Grosse
Rat (Bestand über 8 Mio Fr.) die verwendbare
Jahressumme erhöhen. Die Senkung des
Fondsbestands unter 8 Mio Fr. (Krisenzeiten) erfordert
eine Dekretsrevision.

§ 13. Diese Bestimmung überträgt die
Verwaltung des Finanzausgleichsfonds der
Finanzdirektion. Sie bezieht die Einlagen und setzt die
Beiträge an die Gemeinden fest.

§14. Der Beitrag wird für die Gesamtgemeinde
berechnet und festgesetzt. Innerhalb der
Gesamtgemeinde sollen sich die Organe der Gemeinde
und der Unterabteilungen selber über die Ver¬

teilung einigen. Kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet auf Begehren einer Partei
die Finanzdirektion.

§15. Vgl. Art. 11, Ziff. 6 des Gesetzes betreffend

die Verwaltungsrechtspflege vom 31. Oktober
1909.

§ 16. Vgl. § 1 und § 3.

§ 17. Das Finanzausgleichsgesetz macht die
Bestimmung im § 3 des Dekretes betreffend den
Gemeindeunterstützungsfonds überflüssig.

Die Revision von § 4 Abs. 3 des erwähnten
Dekretes ergibt sich aus der Bestimmung im § 13.

Bern, den 23. Januar 1954.

Der Finanzdirektor:
Siegenthaler.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

vom 2./12. und 11. Februar 1954

Dekret
über

den kantonalen Finanzausgleichsfonds

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 4 des Gesetzes über den
Finanzausgleich im Kanton Bern vom 15. Februar
1953,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

in Betracht § 1. Die öffentlich-rechtlichen Leistungen nach
faltender § 2, vermehrt um die Beiträge aus dem Finanz-

Fmanzbedarf ausgieichsfonds, dem Sonderfinanzausgleichsfonds
und dem Gemeindeunterstützungsfonds, ergeben
den in Betracht fallenden Finanzbedarf der
Gemeinden. Dieser ist grundlegend für die Bestimmung

der Beiträge nach § 10 dieses Dekretes.

oeffentiich- § 2. 1 Als öffentlich-rechtliche Leistungen der
rechtliche Lei-Pflichtigen an die Gemeinden gelten:

stungen der
Pflichtigen a) die anhand der Gemeinderechnungen festge¬

stellten Einnahmen, die begrifflich Steuern
sind, nämlich:
die Gemeindesteuern auf Grund des
Staatssteuerregisters nach Art. 195 Ziff. 1 Steuergesetz,

inbegriffen Kirchensteuern; die Liegenschaft-

und Personalsteuern nach Art. 195 Ziff.
2 StG; die ausserordentlichen Gemeindesteuern
nach Art. 219 ff. StG (ausgenommen die
Kurtaxen, Beherbergungsabgaben und Abgaben auf
den von den Gemeinden bewirtschafteten
Monopolen); die Hundetaxen nach Gesetz vom 25.
Oktober 1903; die Billettsteuer nach dem Gesetz
vom 30. Juni 1935 über Massnahmen zur
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts
im Staatshaushalt.

b) das auf Grund von Gemeindereglementen
unentgeltlich geleistete Gemeinwerk im Sinne von
Art. 219 Abs. 2 StG.

c) die Einnahmen der nach dem Wasserbaupolizeigesetz

vom 3. April 1857 gebildeten Schwellenbezirke,

soweit diese Einnahmen Schwellenabgaben

der Leistungspflichtigen sind.
2 Für Gemeinden mit Unterabteilungen nach

Gesetz über das Gemeindewesen vom 9. Dezember
1917 und mit Schwellenbezirken nach dem
Wasserbaupolizeigesetz werden die diesen Körperschaften
erbrachten Leistungen angerechnet. Erstreckt sich
die Unterabteilung oder der Schwellenbezirk auf
das Gebiet mehrerer Gemeinden, so wird die
Leistung den Gemeinden anteilsmässig zugerechnet.



3 Im Interesse einer gleichen Behandlung aller
beitragsberechtigten Gemeinden können die
öffentlich-rechtlichen Leistungen im Sinne von Abs. 1

lit. a gekürzt werden, wenn die Gemeinden mehr
Steuern beziehen als notwendig sind oder Ausgaben

durch Steuern decken, die durch andere
Einnahmen finanziert werden sollten (Art. 193 StG).

4 Die Bewertung des Gemeinwerkes nach Abs. 1

lit. b und die Kürzungen nach Abs. 3 werden in
einer Verordnung des Regierungsrates geregelt.

§ 3. Als Beiträge nach § 1 gelten diejenigen aus Fondsbeiträge
den beiden Finanzausgleichsfonds und dem
Gemeindeunterstützungsfonds auf Grund der
Gemeinderechnungen.

§ 4. 1 Die Steuerkraft der Gemeinde ist das steuerkraft
Teilungsergebnis des Gesamtertrages der ordentlichen

Gemeindesteuern durch die Gemeindesteueranlage.

Steuerteilungen nach Art. 201 ff. StG und
Zuweisungen nach Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes sind
dabei zu berücksichtigen; der einem Steuererlass
entsprechende Betrag ist dem Ertrag der ordentlichen

Gemeindesteuern zuzuzählen.
2 Die ordentlichen Gemeindesteuern umfassen:

die Einkommen- und Vermögensteuer;
die Gewinn- und Kapitalsteuer;
die Steuer der Holding-Gesellschaften;
die Ertrag- und Vermögensteuer der Genossen¬

schaften;
die Vermögensgewinnsteuer;
die Liegenschaftsteuer zum gesetzlichen Satz von

1,2 %o;
die Personalsteuer;
die Nachsteuern auf diesen Steuerarten.

3 Strafsteuern und Steuerbussen gelten nicht
als Ertrag der ordentlichen Gemeindesteuern.

§ 5. Der Finanzbedarf nach § 1, geteilt durch Bedarfsfaktor
die Steuerkraft der Gemeinde nach § 4, ergibt den
Bedarfsfaktor.

§ 6. Der Betrag der öffentlich-rechtlichen Lei- Gesamt-

stungen nach § 2, geteilt durch die Steuerkraft Steueranlage

nach § 4, ergibt die Gesamtsteueranlage.

§ 7. Der Regierungsrat erwahrt für jedes Bei- Gewogenes

tragsjahr das gewogene Mittel der Gesamtsteuer- Mittel der

anlage aller Gemeinden. Gesamtsteuer-
° anlage

§ 8. Massgebend für die Beitragsberechtigung Berechnungs-
und die Beitragsberechnung ist das arithmetische Periode

Mittel der Faktoren (§ 5, 6 und 10) der drei dem
abgelaufenen Kalenderjahr vorausgegangenen
Jahre.

§ 9. Beitragsberechtigt sind Gemeinden, deren Beitrags-
Gesamtsteueranlage im Sinne von § 6 das gewo- Berechtigung

gene Mittel aller Gemeinden nach § 7 um 0,3
Einheiten überschreitet und mindestens 2,8 Einheiten
beträgt.

§ 10. 1 Der Beitrag bemisst sich auf Grund des Beitrags-
Bedarfsfaktors der Gemeinde. Dieser, vermindert berechnung

um das gewogene Mittel aller Gesamtsteueranla-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
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Steuerkraft-
Prozentsatz

Beitragsquote

gen, aufgerundet auf ganze Zehntel, plus 0,29
Einheiten, ergibt den Ueberbelastungssatz. Dieser,
multipliziert mit der Steuerkraft, ist der Betrag
der Ueberbelastung.

in2 Die Steuerkraft je Gemeindeeinwohner
Prozenten der Steuerkraft aller Gemeinden je
Kantonseinwohner ist der Steuerkraft-Prozentsatz. Für
die Kopfzahl ist die Wohnbevölkerung der letzten
eidgenössischen Volkszählung massgebend.

3 Die Beitragsquote ist der Anteil, der von der
Ueberbelastung aus dem Finanzausgleichsfonds
gedeckt wird. Es beträgt:

bei einem
Steuerkraft-
Prozentsatz

bis

20,0 %
20,5 %
21,0 «/o

21,5 %
22,0 %
22,5 %
23,0 °/o

23,5 %
24,0 %
24,5 %

25,0 %
25,5 %
26,0 %
26,5 °/o

27,0 %
27,5 °/o

28,0 %
28,5 %
29,0 %
29,5 %

die
Beitragsquote

0,777
0,771
0,765
0,759
0,754
0,748
0,742
0,737
0,731
0,726

0,720
0,714
0,709
0,703
0,698
0,692
0,686
0,681
0,675
0,670

bei einem
Steuerkraft-
Prozentsatz

bis

40,0 o/o

40,5 %
41,0 o/o

41,5 %
42,0 °/o

42,5 o/o

43,0 %
43,5 %
44,0 %
44,5 %

45,0 %
45,5 %
46,0 %
46,5 °/o

47,0 %
47,5 %
48,0 %
48,5 o/o

49,0 %>

49,5 %

die
Beitragsquote

0,552
0,546
0,541
0,535
0,530
0,524
0,518
0,513
0,507
0,502

0,496
0,490
0,485
0,479
0,474
0,468
0,462
0,457
0,451
0,446

30,0 % 0,664 50 o/o 0,440
30,5 % 0,658 51 % 0,429
31,0 % 0,653 52 % 0,418
31,5 % 0,647 53 % 0,406
32,0 % 0,642 54 % 0,395
32,5 % 0,636 55 % 0,384
33,0 % 0,630 56 % 0,373
33,5 o/o 0,625 57 % 0,362
34,0 % 0,619 58 % 0,350
34,5 % 0,614 59 % 0,339

35,0 % 0,608 60 % 0,328
35,5 % 0,602 61 % 0,317
36,0 % 0,597 62 %> 0,306
36,5 % 0,591 63 % 0,294
37,0 % 0,586 64 % 0,283
37,5 % 0,580 65 % 0,272
38,0 % 0,574 66 % 0,261
38,5 % 0,569 67 % 0,250
39,0 % 0,563 68 % 0,238
39,5 % 0,558 69 % 0,227

70 % 0,216
71 % 0,205
72 % 0,194
73 °/o 0,182
74 % 0,171
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bei einem die;
Steuerkraft- Beitrags-
Prozentsatz quote

bis
75 % 0,160
76 % 0,149
77 °/o 0,138
78 % 0,126
79 % 0,115

bei einem die
Steuerkraft- Beitrags-
Prozentsatz quote

bis

80 % 0,104
81 % 0,093
82 % 0,082
83 % 0,070
84 % 0,059
85 n/ oder

/0 mehr 0,050

Die Beitragsquote, multipliziert mit dem Betrag
der Ueberbelastung, ergibt den Beitrag aus dem
Finanzausgleichsfonds.

§ 11. 1 Von den jährlichen Einlagen in den sonderfinanz-

Finanzausgleichsfonds nach Art. 1 des Gesetzes ausgieichs-

wird ein Betrag von 3 % ausgeschieden und dem fonds

Regierungsrat zur Gewährung von zusätzlichen
Beiträgen in besonderen Fällen zur Verfügung
gestellt. Erreicht der Sonderfonds eine Million Franken,

wird dessen Speisung unterbrochen.
2 Der Gemeindeunterstützungsfonds wird mit Gemeindejährlich

5 % der dem Finanzausgleichsfonds zu- unter-

fliessenden Mittel gespeist, bis er den Stand von st^zs8s"
zwei Millionen Franken erreicht hat.

3 Der Regierungsrat erlässt die nötigen
Ausführungsvorschriften.

§ 12. 1 Uebersteigen die Jahresbeiträge an die Kürzungen
Gemeinden und die Einlagen in den Sonderfondsund Beschrän-

und den Gemeindeunterstützungsfonds nach § 11
Beiträge und

die Jahreseinnahmen des Finanzausgleichsfonds, Entnahme aus
so sind die Beiträge bis zur Höhe der Einnahmen den Fonds-

verhältnismässig zu kürzen. reserven

2 Ueberschreitet der Finanzausgleichsfonds den
Betrag von 15 Millionen Franken, so ist der
Regierungsrat ermächtigt, den Mehrbetrag zur
Aufbesserung der Beiträge zu verwenden.

3 Der Grosse Rat kann durch besonderen Be-
schluss die verwendbare Jahressumme durch
Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds erhöhen,
solange und soweit dieser den Bestand von 8 Millionen

Franken übersteigt.
4 Eine weitergehende Senkung des Fondsbestandes

erfordert eine Revision dieses Dekretes.

§ 13. 1 Die Finanzdirektion verwaltet die Fi- Verwaltung
nanzausgleichsfonds. Sie bezieht die in den Fonds
fliessenden gesetzlichen Steuern, die Vergütungsdifferenz

nach Art. 1, Ziff. 3 des Gesetzes und
setzt die den Gemeinden auszurichtenden Beträge
fest.

2 Die Gemeinden haben ihren Anspruch für das Anmeldung
laufende Jahr bis Ende Juni alljährlich bei der
Finanzdirektion anzumelden.

3 Gesuche um Beiträge nach § 11 sind bei der
Finanzdirektion gesondert einzureichen.

§ 14. Gemeinden mit Unterabteilungen teilen unter-
den Beitrag mit den Unterabteilungen. Können abteiiungen
sich die Beteiligten nicht einigen, so entscheidet
auf das Begehren einer Partei die Finanzdirektion.



Beschwerden §15. Die Entscheide der Finanzdirektion über
die Festsetzung der Beiträge, über deren Teilung
zwischen der Gesamtgemeinde und ihren
Unterabteilungen sowie über die Höhe der an den
Ausgleichsfonds abzuliefernden Steuern können binnen

30 Tagen seit der Eröffnung an das
Verwaltungsgericht weitergezogen werden.

uebergangs- § 16. Die bisher ausgerichteten Beiträge aus
bestimmung dem kantonalen Steuerausgleichsfonds gelten als

Beiträge aus dem Finanzausgleichsfonds.

Schluss- §17. Das Dekret betreffend den Gemeindebestimmung

unterstützungsfonds vom 17. September 1940 wird
wie folgt abgeändert:
1. § 3 und § 4, Abs. 2 werden aufgehoben.
2. § 4 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

Die Direktion der Kreditkasse entscheidet
auf den Antrag der Direktionen der Finanzen
und des Gemeindewesens endgültig über die
Gesuche.

Inkrafttreten § 18. Dieses Dekret findet erstmals auf die
Beitragsleistung für das Jahr 1953 Anwendung
und tritt sofort in Kraft.

Bern, den 2./12. Februar 1954.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Bern, den 11. Februar 1954.

Im Namen der Kommission,
Der Präsident:

R. Etter.



Antrag des Regierungsrates
vom 2. Februar 1954

Dekret
betreffend die Errichtung der Stelle eines
Fachbeamten für Verkehrserziehung bei

der Polizeidirektion des Kantons Bern

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 26, Ziffer 2 und 14
Staatsverfassung und Art. 1, lit. E des Dekretes betr.
die Umschreibung und Organisation der Direktionen

des Regierungsrates vom 30. August 1898

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Bei der Polizeidirektion wird die Stelle
eines Fachbeamten für Verkehrserziehung
errichtet.

§ 2. Das Dekret tritt sofort in Kraft und ist
in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Der Regierungsrat wird mit dessen Vollzug
beauftragt.

Bern, den 2. Februar 1954.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.
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Antrag des Regierungsrates
vom 29. Januar 1954

Proposition du Conseil-exécutif
du 29 janvier 1954

Nachkredite
für das Jahr 1953

Crédits supplémentaires
pour l'année 1953

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur la proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

I.

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass der
Regierungsrat, gestützt auf Art. 29, Abs. 1, des
Gesetzes vom 3. Juli 1938 über die Finanzverwaltung,
bis 8. Januar 1954 folgende Nachkredite gewährt
hat:

Voranschlag
Budget

1953

12 Gerichtsverwaltung

1215 Jugendanwaltschaft

820 Mietzinse

Verlegung der Jugendanwaltschaft
des Mittellandes an die

Speichergasse 10

1220 Verwaltungsgericht

770 Anschaffung von Mobilien
Verlegung und Einrichtung der
Büros Bundesgasse 4

820 Mietzins

Verlegung der Büros an die
Bundesgasse 4

13 Volkswirtschaftsdirektion

1305 Amt für berufliche Ausbildung

899 Verschiedene Verwaltungskosten
Kosten einer ausserordentlichen
Schweiz. Lehrlingsämterkonferenz

in Bern und Spiez

Fr.

7 220,

3 000.—

1 000,

I.

Le Grand Conseil prend acte de ce qu'en vertu
de l'art. 29, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1938 sur
l'administration des finances de l'Etat, le Conseil-
exécutif a, jusqu'au 8 janvier 1954, accordé les
crédits supplémentaires suivants:

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1953

Fr.

1 130.-

12 Administration judiciaire

1215 Avocats des mineurs

820 Loyers
Déménagement des bureaux de
l'avocat des mineurs du Mittelland

à la Speichergasse 10

1220 Tribunal administratif

907.55 770 Acquisition de mobilier
Transfert et aménagement des
bureaux Bundesgasse 4

3 750.— 820 Loyer
Transfert des bureaux à la
Bundesgasse 4

13 Direction de l'économie publique

1305 Office de la formation profes¬
sionnelle

808.15 899 Autres frais d'administration
Frais d'une Conférence
extraordinaire des offices d'apprentissage

de la Suisse à Berne et
Spiez

6 595.70 Uebertrag — A reporter
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Voranschlag
Budget

1953

Fr.

1336 Technikum Biel; angegliederte
Fachschulen

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 11 000-
binderkosten
Druck von Formularen für das
Uhrenbeobachtungsbüro

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1953

Fr.

6 595.70

3 000.—

Uebertrag — Report

1336 Technicum de Bienne;
professionnelles annexes

écoles

800 Frais de bureau, d'impression
et de reliure
Impresssion de nouvelles
formules pour le Bureau de
contrôle des montres

14 Sanitätsdirektion

1400 Sekretariat

899 Verschiedene Verwaltungskosten 10 000.— 9 700.

Erhöhung des Unkostenbeitrages
an die Interkantonale Kontrollstelle

für Heilmittel in Bern

940 Stipendien für die Ausbildung 15 000.— 5 000.-
des Pflegepersonals
Vermehrte Gesuche um Ausrichtung

von Stipendien

14 Direction des affaires sanitaires

1400 Secrétariat

899 Autres frais d'administration

Augmentation du subside pour
les frais généraux de l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments à Berne

940 Bourses pour la formation du
personnel infirmier
Plus nombreuses demandes de
bourses

15 Justizdirektion

1520 Betreibungs- und Konkursämter

771 Unterhalt der Mobilien
Generalrevision der «National»-
Buchungsmaschine des Konkursamtes

Bern

801 PTT-Gebühren

Erweiterung der Telephonanlagen
der Betreibungsämter in

Bern und Thun sowie Umzugskosten

für Archiv Betreibungsamt
Bern

4 000.—

15 Direction de la justice

1520 Office des poursuites et faillites

2 330.— 771

2 000.— 4 200.—

Entretien du mobilier
Revision totale de la machine
à comptabiliser de l'Office des
poursuites de Berne

801 Taxes des PTT
Extension des installations
téléphoniques des offices des
poursuites de Berne et de Thoune
et frais de déménagement des
archives de l'Office des
poursuites de Berne

16 Polizeidirektion

1600, Sekretariat

770 Anschaffung von Mobilien 13 000.-

801 PTT-Gebühren

Einrichtung und Bezug der
neuen Büroräume des Amtes für
den Zivilstandsdienst,
Schwanengasse 7; Telephonanlage

14 000.—

16 Direction de la police

1600 Secrétariat

1 200.— 770 Acquisition de mobilier

2 400.— 801 Taxes des PTT

Aménagement et mise en service
des nouveaux bureaux de l'Office

de l'état civil à la Schwa-
nengasse 7 à Berne; installation
téléphonique

34 425.70 Uebertrag — A reporter
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Voranschlag
Budget

1953

Fr.

1605 Polizeikommando

770 Anschaffung von Mobilien, Mo- 167 470.—
torfahrzeugen usw.

Anschaffung eines Willys-Uni-
versal-Jeeps 1952

Naehkredite
Crédits
supplémentaires

1953

Fr.

34 425.70 Uebertrag — Report

1605 Corps de police

7 500.— 770 Acquisition de mobilier, de vé¬
hicules à moteur, etc.

Acquisition d'une Jeeps Willys-
Universal 1952

1620 Strassenverkehrsamt

770 1 Anschaffung von Mobilien 185 000.—

Der bewilligte Kredit für die
Einrichtung der Büros im Ringhof

reichte nicht aus

799 3 Uebrige Sachausgaben 30 000.—

Kosten einer Strassensignalisa-
tion; Beiträge an Verbände für
Mithilfe bei der Verkehrserziehungsaktion

und an die Kosten
einer Propagandaschrift

1625 Expertenbüro für Motorfahr¬
zeuge

770 1 Anschaffung von Mobilien usw. 30 000.—

Einrichtung von 4 weitern Büros
im Ringhof, Erweiterung der
Telephonanlage, Augenprüf-
apparat

800 Büroauslagen, Druck- und Buch- 5 000.—
binderkosten

Vermehrte Drucksachen

1620 Office de la circulation routière

1 893.— 770 1 Acquisition de mobilier
Le crédit alloué pour l'aménagement

des bureaux au «Ringhof»
n'a pas été suffisant

4 410.— 799 3 Dépenses diverses

Frais d'une signalisation
routière; subsides à des associations
pour leur collaboration à l'Action
d'éducation à la circulation et
subside pour les frais d'une
brochure de propagande

1625 Bureau des experts pour les
véhicules automobiles

8 497.30 770 1 Acquisition de mobilier, etc.

Aménagement au «Ringhof» de
4 bureaux supplémentaires.
Extension de l'installation téléphonique

et appareil pour l'examen
des yeux

3 800.— 800 Frais de bureau, d'impression et
de reliure

Plus forte quantité d'imprimés

1640 Strafanstalt Witzwil, Anstalts¬
betrieb

705 1 Neu- und Umbauten 20 000.—

Anpassung der Arrestzellen an
die Vorschriften der Verordnung
vom 12. 10. 52 über die Disziplin
in den Strafanstalten

1640 Pénitencier de Witzwil; Exploi¬
tation de l'établissement

8 000.— 705 1 Constructions nouvelles et
transformations

Adaptation des cellules aux
prescriptions de l'ordonnance du
12. 10. 52 sur la discipline dans
les pénitenciers

19 Finanzdirektion

1930 Statistisches Büro

770 Anschaffung von Mobilien 2 000.— 77.-

68 603.-

19 Direction des finances

1930 Bureau de statistique

770 Acquisition de mobilier

Uebertrag — A reporter



Voranschlag
Budget

1953

Fr.

801 PTT-Gebühren und Frachtaus- 2 100.—
gaben

822 Reinigung, Heizung usw. 2 000.—

Die bewilligten Kredite für die
Einrichtung der Büros Bundesgasse

4/6 haben sich zum Teil als
ungenügend erwiesen

% 10 — 65

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1953

Fr.

68 603.— Uebertrag — Report

869.— 801 Taxes des PTT et frais de trans¬
port

400.— 822 Nettoyage, chauffage etc.

Les crédits pour l'aménagement
des bureaux à la Bundesgasse
4/6 n'ont pas été tout à fait
suffisants

22 Eisenbahndirektion 22 Direction des chemins de fer

2200 Sekretariat und Eisenbahnabtei¬
lung

2200 Secrétariat et Division des che¬
mins de fer

945 61 Betriebsbeiträge
sehe Bahnen

an Jurassi- 260 000.

Beitrag an die Kosten der
Einweihungsfeier für das elektrifizierte

Stammnetz (zu Lasten
« Verkehrswerbungsfonds »)

4 000.— 945 61 Subsides d'exploitation aux
Chemins de fer du Jura

Subside pour les frais de
l'inauguration du réseau électrifié
(à charge du Fonds de propagande

en faveur du trafic)

23 Forstdirektion

2300 Sekretariat

899 Verschiedene Verwaltungskosten
Beitrag an den Bau des
Verwaltungsgebäudes des Schweiz.Ver-
bandes für Waldwirtschaft in
Solothurn (zu Lasten Reservefonds

der Staatsforstverwaltung)

23 Direction des forêts

2300 Secrétariat

5 500.— 6 672.— 899 Autres frais d'administration
Subside en faveur de la
construction du bâtiment d'administration

de l'Association suisse
d'économie forestière à Soleure
(a charge du Fonds de réserve
de l'administration forestière de
l'Etat)

2310 Staatsforstverwaltung

705 Neu- und Umbauten 20 000.—

Anlage eines Parkes und
Arboretums auf dem Areal der
Holzfachschule Biel (zu Lasten
Reservefonds der Staatsforstverwaltung)

24 Landwirtschaftsdirektion

2400 Sekretariat

791 2 Mittel zur Bekämpfung des 6 500.—
Kartoffelkäfers

2310 Administration des forêts doma¬
niales

18 500.— 705 Constructions nouvelles et trans¬
formations
Aménagement d'un parc et d'un
arboretum sur le terrain de
l'Ecole de bois à Bienne (à charge
du Fonds de réserve de l'administration

forestière de l'Etat).

24 Direction de l'agriculture

2400 Secrétariat

13 243.15 791 2 Produits pour la lutte contre
le doryphore

112 287.15 Uebertrag — A reporter

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954. 9
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Finanzierung der imVoranschlag
nicht berücksichtigten Spritzgeräte

Total

Voranschlag
Budget

1953

Fr.

Nachkredite
Crédits
supplémentaires

1953

Fr.

112 287.15

112 287.15

Uebertrag — Report

Les frais d'acquisition des engins
d'aspersion n'étaient pas inscrits
au Budget

Total

Bern, den 27. Januar 1954.

Der Finanzdirektor:
Siegenthaler.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den
Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 29. Januar 1954.

Berne, le 27 janvier 1954.

Le Directeur des Finances:
Siegenthaler.

Approuvé par le Conseil-exécutif et transmis
au Grand Conseil.

Berne, le 29 janvier 1954.

Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:

Moeckli.

Der Staatsschreiber:
Schneider.

Au nom du Conseil-exécutif,
Le président:

Moeckli.
Le chancelier:

Schneider.
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission
vom 1./2. Februar 1954

Dekret
über die Versicherungskasse der

bernischen Staatsverwaltung

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1. Die durch Dekret vom 9. November 1920 Name und

errichtete Hülfskasse für die Beamten, Angesteil- zweck,

ten und Arbeiter der Staatsverwaltung nimmt den
Namen «Versicherungskasse der bernischen
Staatsverwaltung» (in der Folge Kasse genannt) an. Sie
versichert die in einem besoldeten Dienstverhältnis
zum Staate Bern stehenden Personen gegen die
wirtschaftlichen Folgen des Alters, der Invalidität
und des Todes.

§ 2. Der Kasse haben beizutreten: Beitritts-

a) die Mitglieder des Regierungsrates und der ^tgiied-?
Staatsschreiber; schaft.

b) die Mitglieder des Obergerichts, die Präsidenten
des Verwaltungsgerichts und der kantonalen

Rekurskommission;
c) die Professoren der Universität Bern;
d) die Geistlichen der evangelisch-reformierten

und der christkatholischen Landeskirche;
e) die Beamten, Angestellten und Arbeiter der

Zentral-, Kreis- und Bezirksverwaltung;
f) die Beamten, Angestellten und Arbeiter der

staatlichen Anstalten und Betriebe;
g) die Lehrer an staatlichen Lehr- und

Erziehungsanstalten, soweit sie nicht der
Lehrerversicherungskasse angehören.
Jede im Dienste des Staates stehende Person,

die der Renten- oder Sparversicherung, bzw. der
Sparkasse nach § 5 angehört oder nach ihrem
Ausscheiden aus dem Staatsdienst eine Rente bezieht,
gilt als Mitglied.

§ 3. Durch Beschluss des Regierungsrates kön- Nicht festbe

nen ebenfalls in die Kasse aufgenommen werden: soidetes per-
_ _ _ sonal und an-

a) Personen, die ohne feste Besoldung in einem geschlossene
ständigen Dienstverhältnis zum Staate stehen, Betriebe.

b) Beamte, Angestellte und Arbeiter nicht
staatlicher Anstalten, Betriebe und Organisationen,
die mit der Staatsverwaltung oder einer der
Landeskirchen in ständiger und enger Verbindung

stehen.

§ 4. Der Regierungsrat ist befugt, die
Voraussetzungen für die Aufnahme einzelner Kategorien
von Personen mit besondern Anstellungsbedingungen

in einer Verordnung näher zu umschreiben.
Insbesondere kann er Personalkategorien, deren
Dienstverhältnis nur einen geringen Teil ihrer

Besondere

Personalkategorien.



Tätigkeit beansprucht, von der Aufnahme aus-
schliessen.

§ 5. Die Kasse führt folgende Abteilungen:
a) eine Rentenversicherung,
b) eine Sparversicherung,
c) eine Sparkasse,
d) eine Unterstützungskasse.

§ 6. Die Mitglieder sind verpflichtet, den
Organen der Kasse über alle Tatsachen, die ihre
Beziehungen zur Kasse betreffen, wahrheitsgetreu
Auskunft zu erteilen und die erforderlichen
Ausweise zu beschaffen. Sie haften der Kasse gegenüber

für den Schaden, der ihr aus ungenauen
Angaben erwächst, mit ihren Ansprüchen. Strafrechtliche

Verfolgung bleibt vorbehalten.

Massnahmen § 7. Hat eine Person dem Kassenarzt durch-
bei unrichti- gemachte Krankheiten oder Unfälle verschwiegen

Angaben gen ocjer darüber wahrheitswidrige Angaben
dem^assen- gemacht, so wird sie durch Beschluss der Ver-

arzt. waltungskommission der Sparversicherung zuge¬
wiesen, wenn im Zeitpunkt des Bekanntwerdens
ein erhöhtes Risiko festgestellt werden kann.

Die Wiederaufnahme in die Rentenversicherung
kann nach § 54, lit. b, erfolgen.

Eintritt § 8. Der Eintritt in die Kasse fällt mit dem An-
in die Kasse, tritt der dienstlichen Stellung zusammen. Ueber

allfällige Ausnahmen entscheidet der Regierungsrat.

Für die Versicherung zählt die effektive Dienstzeit,

vom Eintritt in die Kasse an gerechnet,
vermehrt um allfällige Zeit, für die eine Einkaufssumme

bezahlt worden ist.

Freizügig- § 9. Der Regierungsrat kann besondere Verein-
keit- barungen über die bei Uebertritt aus andern und

in andere Kassen anzuwendenden Grundsätze ab-
schliessen.

uebertritt von §10. Personen, die in ihrer frühern Tätigkeit
andern ver- einer Versicherungskasse angehört haben, treten
SlkaïsenSS~ nach Massgabe der nach § 9 vom Regierungsrat

genehmigten Vereinbarung in die Kasse über.
Bestehen keine solchen Vereinbarungen, so gilt

das ordentliche Verfahren für den Eintritt in die
Kasse. Ueber Ausnahmen entscheidet der
Regierungsrat.

Austritt aus § 11. Mit der Auflösung des Dienstverhältnisses
der Kasse. gleichzeitig auch der Austritt aus der Kasse ver¬

bunden, sofern nicht ein Rentenanspruch entsteht.
Durch Beschluss des Regierungsrates kann eine
andere Regelung getroffen werden, wenn besondere

Gründe hierfür vorliegen.

wieder- §12. Ein Wiedereintritt wird wie eine Neu-
eintritt. aufnähme behandelt. Beteiligt sich der Staat an

einer allfälligen Einkaufssumme, so werden seine
frühern Leistungen in Anrechnung gebracht.

Frühere Versicherungsjähre bei der Kasse können

unbeschränkt eingekauft werden.

Abteilungen
der Kasse.

Auskunftspflicht

und
Haftung.

§13. Unbezahlter Urlaub entbindet nicht
von der Leistung der Beiträge an die Kasse. Mit-



glieder, die einen unbezahlten Urlaub erhalten,
haben für die ganze Dauer des Urlaubes ausser
den eigenen auch die Beiträge des Staates an die
Kasse zu leisten, sofern sie nicht für die Dauer des
Urlaubes auf die Versicherung verzichten. In
besondern Fällen bestimmt der Regierungsrat, ob und
in welchem Umfange sich der Staat an dieser
Beitragsleistung beteiligt.

§ 14. Versichert im Sinne dieses Dekretes ist der Anrechen-
anrechenbare Jahresverdienst. Er umfasst: barer Jahres-

verdienst.
a) die Jahresgrundbesoldung;
b) die Orts- und Familienzulagen;
c) die Naturalleistungen;
d) die Kollegiengelder der Professoren, soweit sie

durch Beschluss des Regierungsrates als
versicherbar erklärt werden.
Ueber den Einbezug von besondern Zulagen

und Nebenbezügen in den anrechenbaren
Jahresverdienst entscheidet der Regierungsrat. Er ordnet
die Bewertung und Anrechnung der Naturalleistungen

und Nebenbezüge, sowie die Anrechnung
des Lohnes bei Akkordarbeit.

§15. Individuelle Besoldungserhöhungen, die Altersgrenze
nach dem zurückgelegten 60. Altersjahr gewährt für die Ver-

werden, fallen für die Versicherung ausser Be- ^soidungs "
tracht. Ausgenommen sind die ordentlichen Alters- erhöhungen.
Zulagen.

Für allgemeine Besoldungserhöhungen bleibt
eine besondere Regelung vorbehalten.

§16. Wird die vom Grossen Rat oder durch Allgemeine
Vereinbarung festgesetzte Jahresgrundbesoldung Herabsetzuns

herabgesetzt, so wird der anrechenbare Jahresver- deid®ne®01"

dienst auf den gleichen Zeitpunkt und in gleichem
un '

Umfang herabgesetzt. Die Versicherten haben in
diesem Falle Anspruch auf Rückvergütung der zu
viel bezahlten Beiträge unter Berücksichtigung
einer angemessenen Verzinsung.

Wird die Jahresgrundbesoldung später wieder
erhöht, so erfolgt ein neuer Einbau in die
versicherte Besoldung nach versicherungstechnischen
Grundsätzen.

§17. Eine Person, deren anrechenbarer Jah- individuelle
resverdienst herabgesetzt wird, kann in bisherigem Herabsetzung

Umfang versichert bleiben, wenn die Herabset- de^eg0l~
zung nicht auf grobes Selbstverschulden oder auf uns'

die Zusprechung einer Teilrente zurückzuführen
ist. Die Kasse bezieht in diesem Falle die der
bisherigen Besoldung entsprechenden Beiträge, wobei

das Mitglied für die Besoldungsdifferenz auch
den Staatsanteil zu übernehmen hat.

Wird der anrechenbare Jahresverdienst später
wieder erhöht, so ist die durch die
Besoldungsherabsetzung entstandene Ueberversicherung zu
kompensieren.

Bleibt ein Mitglied nur für den herabgesetzten
anrechenbaren Jahresverdienst versichert, so hat
es Anspruch auf Auszahlung des eigenen Anteils
der entstehenden Beitragsdifferenz.

§18. Begehren um Ausrichtung von Leistun- Begehren um

gen der Kasse sind an die Verwaltungskommission Kassen-

zu leiten, welche ihren Entscheid fällt. leistungen.



Haftung § 19. Einem Dritten gegenüber, der in einem
Dritter; Versicherungsfall schadenersatzpflichtig ist, tritt

sa^zansprüche ^ie Kasse bis auf die Höhe ihrer Leistungen in den
gegenüber Ersatzanspruch des Mitgliedes oder seiner Hinter-
dem Staat, bliebenen ein.

Besitzen das Mitglied oder seine Hinterbliebenen
aus dem Versicherungsfalle Schadenersatzansprüche

an den Staat, so werden die dekretsmäs-
sigen Leistungen der Kasse nur insoweit ausgerichtet,

als sie den Wert jener Ansprüche übersteigen.

Anrechnung § 20. Haftet ein Dritter für die Folgen der In-
vonLeistun- Validität oder des Todes (Schweizerische Unfall-
^ versiehe-r Versicherungsanstalt in Luzern, Eidgenössische

rungen. Militärversicherung, Schuldner einer privatrecht¬
lich geordneten gesetzlichen Haftpflicht), so kann
die Kasse dessen Leistung bis auf den Wert der
nach Dekret zu gewährenden Höchstrente ergänzen.

Die Anrechnung von Leistungen aus andern
Unfallversicherungen, die der Staat für sein
Personal abgeschlossen hat, ordnet der Regierungsrat.

Sicherung der §21. Jede Abtretung oder Verpfändung der
AnKassen- spräche auf Versicherungsleistungen ist ungültig,

ieistungen. Die Kasse ist befugt, Massnahmen zu treffen,
damit die Geldleistungen zum Unterhalt des
Bezugsberechtigten und der Personen, für die er zu
sorgen hat, verwendet werden.

streitig- § 22. Gegen Entscheide über vermögensrecht-
keiten. liehe Ansprüche kann beim Verwaltungsgericht

Beschwerde erhoben werden. Ein Aussöhnungsversuch

findet nicht statt. Der Staat wird durch die
Finanzdirektion vertreten.

Gegen Entscheide nicht vermögensrechtlicher
Natur kann beim Regierungsrat Beschwerde
erhoben werden.

Die Beschwerde gegen Entscheide über
vermögensrechtliche Ansprüche muss innert sechs
Monaten, gegen solche nicht vermögensrechtlicher
Natur innert dreissig Tagen seit Eröffnung des
Entscheides eingereicht werden, ansonst das Klagerecht

verwirkt ist.
Entscheide der Verwaltungskommission über

freiwillige Kassenleistungen und Unterstützungen
sind endgültig.

II. Abteilungen der Kasse

A. Rentenversicherung

Mitglieder der § 23. Der Rentenversicherung werden Per-
Rentenver- sonen nach § 2 zugewiesen, sofern sie
Sicherung ;

Einkauf, a) sich durch das Zeugnis eines Kassenarztes über
einen guten Gesundheitszustand ausweisen,

b) beim Diensteintritt nicht mehr als 35 Jahre alt
sind,

c) in einem Dienstverhältnis zum Staate stehen,
das den hauptsächlichen Teil ihrer Tätigkeit
beansprucht.

Personen, die nach dem zurückgelegten 35.
Altersjahr in den Staatsdienst treten, aber noch nicht
60 Jahre alt sind und der Rentenversicherung
zugewiesen werden wollen, haben sich bis auf das
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35. Altersjahr zurück in die Rentenversicherung
einzukaufen. Das Begehren um Einkauf ist innert
Jahresfrist nach Aufnahme in die Kasse zu stellen.

Die Einkaufssumme ist gleich dem der
Eintrittsbelastung entsprechenden Deckungskapital
auf Grund des anrechenbaren Jahresverdienstes
im Zeitpunkte des Eintrittes, mindestens aber
gleich dem Beitrag nach § 72, lit. a, für die
einzukaufende Zeit.

Die für ihre Ermittlung massgebenden
Rechnungsgrundlagen werden von der Verwaltungskommission

festgelegt und dem Regierungsrat zur
Genehmigung unterbreitet.

Erreicht das von einer Vertragskasse gestützt
auf einen Gegenseitigkeitsvertrag zu vergütende
Deckungskapital die erforderliche Einkaufssumme
nicht, so ist die Differenz der Kasse zu vergüten.
Der Staat beteiligt sich daran nach den Grundsätzen

des § 24.

§ 24. Der Regierungsrat entscheidet, in wel- staatsbeitrag
chen Fällen der Staat einen angemessenen Anteil an Einkaufs-

an der Einkaufssumme übernimmt. Für Personen, summen-

deren Amt eine längere Ausbildungs- und Wartezeit

oder erfahrungsgemäss eine längere anderweitige

Beschäftigung vor ihrem Eintritt in den Staatsdienst

bedingt, oder die auf dem Berufungswege
gewählt werden, sowie in Fällen, wo der Staat an
der Anstellung einer Person wegen ihrer Ausbildung

oder ihrer Fähigkeiten ein besonderes Interesse

hat, übernimmt er in der Regel einen Anteil
an der Einkaufssumme, der sich nach dem Verhältnis

der ordentlichen Beiträge bemisst.

§ 25. Personen, die aus der Kasse austreten, Abgangsenthaben

Anspruch auf die Auszahlung der eigenen Schädigung.

Leistungen in die Kasse, sofern nicht eine einmalige
Abfindung ausgerichtet wird. In besondern Fällen
kann die Verwaltungskommission eine angemessene

Verzinsung bewilligen.

§ 26. Anspruch auf Renten haben: Renten-

a) Mitglieder, die altershalber zurücktreten (AI-
tersrenten); auskamt.

b) Mitglieder, die für ihre bisherige Stellung
ganz oder teilweise invalid geworden sind, wenn
ihnen keine andere zumutbare Arbeit bei
mindestens gleicher Besoldung zugewiesen werden
kann (Invalidenrenten) ;

c) Mitglieder, die nach mindestens 15 effektiven
Dienstjahren nicht wiedergewählt oder entlassen

werden (Sonderrenten);
d) Ehegatten verstorbener Mitglieder (Witwenrenten)

;

e) Kinder verstorbener Mitglieder (Waisenrenten).
Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die

Rente im Einvernehmen mit dem Rentenberechtigten
auf Beschluss des Regierungsrates durch eine

Kapitalabfindung ersetzt werden.

§ 27. Einmalige Abfindungen werden geleistet Einmalige
an Mitglieder, die nach 4, aber vor Vollendung von Abfindungen.
15 effektiven Dienst jähren nicht wiedergewählt
werden oder denen vor diesem Zeitpunkt gekündigt

wird.



Bemessung § 28. Die Renten werden in Prozenten des zur
der Renten. Zeit des Rücktrittes oder Todes anrechenbaren

Jahresverdienstes bemessen. Sie werden in monatlichen

gleichen Raten je am Anfang des Monats
ausgerichtet.

Der angefangene letzte Monat, in dem die
Rentenberechtigung erlischt, kommt voll zur Anrechnung.

Rentenschein. § 29. Die beschlossene Rentenberechtigung
wird dem Berechtigten oder dessen gesetzlichem
Vertreter durch Aushändigung eines von der
kantonalen Finanzdirektion ausgestellten
Rentenscheines eröffnet.

a) Die Mitgliederrente
Mitglieder- § 30. Die Alters-, Invaliden- und Sonderrenten

renten. betragen:

Zahl der Versicherungs- Zahl der Prozente des
jähre bei Beginn der anrechenbaren Jahres-

Rentenber

weniger als

echtigung: Verdienstes:

1 35
1 36
2 37
3 38
4 39
5 40
6 41
7 42
8 43
9 44

10 45
11 46
12 47
13 48
14 49
15 50
16 51
17 52
18 53
19 54
20 55
21 56
22 57
23 58
24 59
25 60
26 61
27 62
28 63
29 64
30 und mehr 65

Rentenkür- § 31. Erzielt der Bezüger einer Mitglieder-
zung wegen rente ein Einkommen aus Arbeitsverdienst, das
Arbeitsein-

kommen, zusammen mit der Rente sein früheres
Gesamteinkommen aus Erwerb übersteigt, so kann die
Rente um diesen Mehrbetrag bis auf die den eigenen

Leistungen entsprechende Rente gekürzt werden.

Teilrenten. § 32. Wird ein Mitglied, das für seine bisherige
Stellung ganz oder teilweise invalid geworden ist,
nicht in den Ruhestand versetzt, sondern mit
gekürzter Besoldung weiter beschäftigt oder an eine
Stelle mit kleinerem anrechenbaren Jahresver-



dienst versetzt, so wird ihm eine dem Verdienstausfall

entsprechende Teilrente ausgerichtet.
Die Prämie wird vom neuen anrechenbaren

Jahresverdienst erhoben.
Bei eintretender voller Rentenberechtigung

wird zur Teilrente die gestützt auf den zuletzt
bezogenen anrechenbaren Jahresverdienst und die
Gesamtzahl der Dienstjähre berechnete Rente
ausgerichtet.

Beträgt eine Teilrente weniger als 50 °/o, so kann
durch Beschluss der Verwaltungskommission die
Ausrichtung der entsprechenden Kapitalabfindung
gewährt werden, wenn besondere Gründe hierfür
vorliegen.

§ 33. Erlangt der Bezüger einer Invalidenrente wieaerher-
seine Erwerbsfähigkeit ganz oder teilweise wieder, Stellung der

und wird er erneut in den Dienst des Staates
gestellt, so hört die Rentenleistung auf, und er
wird gestützt auf den neuen anrechenbaren
Jahresverdienst versichert.

Ist der anrechenbare Jahresverdienst kleiner
als vor der Zuerkennung einer Rente, so wird die
entsprechende Teilrente ausgerichtet. Tritt der
Versicherte später wiederum in den Ruhestand, so
wird nach § 32 verfahren.

Ist der anrechenbare Jahresverdienst grösser
als vor der Zuerkennung einer Rente, und ist der
Versicherte bei Wiederaufnahme der Arbeit über
35 Jahre alt, so ist für den Differenzbetrag die
Einkaufssumme nach § 23 zu bezahlen.

§ 34. Hat eine Person gleichzeitig Anspruch auf
mehr als eine Kassenleistung, so wird nur die höchste

in Frage kommende ausgerichtet.

§ 35. Ein Mitglied, das wegen grober und vor-Rentenentzug
sätzlicher Verletzung seiner Dienstpflichten oderund -Kürzung,

wegen strafbarer Handlungen, für die es einzustehen

hat, nicht wiedergewählt oder entlassen wird,
oder das durch ein richterliches Urteil zur weitern
Bekleidung seines Amtes als unwürdig befunden
wird, hat in der Regel keinen Anspruch auf eine
Rente. Es erhält lediglich die eigenen Leistungen
an die Kasse ohne Verzinsung ausbezahlt. Diese
Bestimmungen sind auch anwendbar, wenn strafbare

Handlungen erst nach der Pensionierung
festgestellt werden.

Hat ein Mitglied seine Nichtwiederwahl oder
seine Entlassung aus andern Gründen in grober
Weise selbst verschuldet, so können die
Leistungen der Kasse bis auf die Hälfte herabgesetzt
werden. Die gleiche Massnahme kann getroffen
werden, wenn ein Mitglied seine Invalidität in grober

Weise selbst verschuldet hat. Die Kassenansprüche

der Hinterbliebenen erleiden durch diese
Bestimmung keine Schmälerung.

§36. Die Rente beginnt am ersten Tag nach Renten-
Aufhören der Besoldung. zahiung.

Rentenbezüger, die ausserhalb des Kantons
Bern wohnen, haben der Kasse halbjährlich eine
amtliche Lebensbescheinigung vorzulegen.

Zu Sendungen nach dem Ausland ist die Kasse
nicht verpflichtet.

Die Kosten für die Auszahlung der Renten in
der Schweiz gehen zulasten der Kasse, im Ausland
zulasten des Rentenempfängers.

Mehrfacher

Rentenanspruch.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
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Altersrente. § 37. Auf die Altersrente haben Anspruch:
Männer frühestens auf Beginn des der Vollendung

des 65. Altersjahres folgenden Kalenderhalbjahres

oder mit 45 Dienstjähren,
Frauen frühestens mit 60 Jahren oder 40 Dienst¬

jahren.
Wenn besondere Gründe vorliegen, kann der

Regierungsrat den Rücktritt mit Rentenberechtigung

vor der Erfüllung dieser Voraussetzungen
beschliessen.

Renten- § 38. Bezügern von Invaliden- und Altersrenten,
Zuschlag, denen noch kein Anspruch auf eine AHV-Rente zu¬

steht, wird ein Rentenzuschlag ausgerichtet. Dieser
richtet sich nach der vom 1. Januar 1948 an
zurückgelegten Versicherungszeit und nach dem
Alter des Ansprechers beim Erreichen der
Rentenberechtigung. Er beträgt für verheiratete Männer,
deren Ehe vor Beginn der Rentenberechtigung
geschlossen worden ist:

Rentenzuschlag für verheiratete Männer
(Jahresbetrag in Franken)

Seit 1. Januar 1948 zurückgelegte Versicherungsjahre
Alter Dei aer
Pensionierung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160 2208 2256 2304 2352 2400

64 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160 2208 2256 2304 2352

63 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160 2208 2256 2304
62 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160 2208 2256

61 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160 2208

CO 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112 2160

59 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064 2112

58 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016 2064

57 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968 2016

56 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920 1968

55 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872 1920

54 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824 1872
53 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776 1824

52 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728 1776
51 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680 1728

50 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632 1680
49 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584 1632

48 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536 1584
47 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488 1536
46 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1488
45 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

und weniger.

In allen übrigen Fällen beträgt der Rentettizu-
schlag 5/s dieser Ansätze. Beziehen beide Ehegatten
Invaliden- oder Altersrenten von der Kasse, so
wird in der Regel der Rentenzuschlag für verheiratete

Männer ausgerichtet.
Mitgliedern mit einem anrechenbaren

Jahresverdienst von weniger als Fr. 7 200.—, wird der
Rentenzuschlag entsprechend herabgesetzt. Die
Grundsätze für die Kürzung werden von der
Verwaltungskommission festgelegt und vom
Regierungsrat genehmigt. Wird der Rentenzuschlag
gekürzt, so erfolgt eine Rückerstattung des für ihn
vom Mitglied geleisteten Beitrages im Verhältnis
des Kürzungsbetrages zum Rentenzuschlag.

Der Rentenzuschlag fällt weg, wenn der
Rentenbezüger eine entsprechende Leistung der
Eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung bezieht.
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§ 39. Der Bezüger einer Invalidenrente, dessen Zusatzrenten.

Rentenanspruch niedriger ist als derjenige, auf den
seine Hinterbliebenen im Falle seines Todes
Anspruch hätten, erhält eine Zusatzrente in der Höhe
dieser Differenz.

Diese Regelung findet keine Anwendung bei
Rentenkürzung aus Selbstverschulden (§ 35).

§ 40. Für die Mitglieder des Regierungsrates Mitglieder
gelten folgende von diesem Dekret abweichende Regiengs-
Bestimmungen: rates-

a) Bei Rücktritt altershalber nach 12 Dienst jähren
im Regierungsrat oder bei Nichtwiederwahl
nach 8 Dienstjähren im Regierungsrat besteht
Anspruch auf die maximale Rente, wobei
fehlende Versicherungszeit nach den Grundsätzen
von § 24 einzukaufen ist.

b) Bei NichtWiederwahl vor 8 Dienstjahren im
Regierungsrat wird eine einmalige Abfindung
gewährt, die durch den Regierungsrat festgesetzt

wird.

§ 41. Für die Angehörigen des kantonalen Po- Poiizeikorps.
lizeikorps gelten folgende besondere Bestimmungen:

a) Korpsangehörige, die an Altersgebrechen lei¬
den und zum Dienste im Polizeikorps untauglich

geworden sind, können von Amtes wegen
pensioniert werden.

b) Die Pensionierung der Angehörigen des
kantonalen Polizeikorps erfolgt auf Antrag des
kantonalen Polizeikommandos.

c) Wird ein Korpsangehöriger bei Erfüllung sei¬
ner Dienstpflicht durch Gewalttätigkeit oder
Unglücksfall getötet oder so verletzt, dass er zu
fernerem Dienste untauglich wird, so beziehen
er oder seine Hinterlassenen (Witwe und Waisen),

falls das schädigende Ereignis nicht durch
grobes Selbstverschulden veranlasst wurde, das
Rentenmaximum seines anrechenbaren
Jahresverdienstes.

d) Wird ein Mitglied nach zurückgelegtem
fünfzigsten Altersjahr aus dem Polizeikorps entlassen,

so wird es entsprechend seinem Dienstalter
rentenberechtigt. Bei seinem Tode richtet sich
die Rentenberechtigung nach den Bestimmungen

der §§ 42—49.

b) Die Witwenrente
§ 42. Die Witwe eines verstorbenen Mitgliedes Anspruch,

hat Anspruch auf eine jährliche Rente von 50 %
der Mitgliederrente, mindestens aber 25 % des
anrechenbaren Jahresverdienstes, sofern die Ehe
vor Vollendung des 60. Altersjahres und vor Eintritt

der Rentenberechtigung des Versicherten
geschlossen worden ist.

Die Witwenrente beginnt am ersten Tag nach
Aufhören der Besoldungs- oder Rentenzahlung
an den Verstorbenen.

Der Rentenanspruch fällt dahin, wenn sich eine
Witwe einer groben Vernachlässigung ihrer Pflichten

gegenüber den Kindern schuldig macht oder
wenn sie schuldhafterweise vor dem Tod ihres
Ehemannes längere Zeit von ihm und ihren Kindern
getrennt gelebt hat.
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Kürzung. § 43. Ist die Ehefrau mehr als 20 Jahre? jünger
als der Versicherte, so erfolgt für jedes weitere
volle Jahr eine Rentenkürzung von 2 % des
anrechenbaren Jahresverdienstes, höchstens um die
Hälfte der Witwenrente.

Die Kürzung unterbleibt, wenn die Ehe im
Zeitpunkte des Todes des Mitgliedes wenigstens
20 Jahre gedauert hat.

wieder- § 44. Verheiratet sich die Witwe wieder, so
Verheiratung, bleibt ihr der Rentenanspruch gewahrt. Er ruht

jedoch während der Dauer der neuen Ehe. Auf
gestelltes Gesuch hin, das innert Jahresfrist nach der
Verheiratung einzureichen ist, wird der
Rentenanspruch mit dem dreifachen Jahresbetrag
ausgekauft.

Witwerrente. § 45. Wenn ein weibliches Mitglied der Kasse
bei seinem Tode einen dauernd erwerbsunfähigen,
bedürftigen Ehemann hinterlässt, so finden die
vorstehenden Bestimmungen für die Ausrichtung
einer Witwenrente sinngemäss Anwendung. Ueber
das Vorhandensein der Bedürftigkeit entscheidet
die Verwaltungskommission.

cj Die Waisenrente
Anspruch. § 4g p)je ehelichen Kinder unter 18 Jahren

eines verstorbenen Mitgliedes der Kasse haben
Anspruch auf jährliche Waisenrenten von je 10 %,
zusammen jedoch höchstens 50 % des anrechenbaren

Jahresverdienstes.
Für Waisen, die in der Ausbildung begriffen

sind, dauert der Rentenanspruch bis zum
zurückgelegten 20. Altersjahr.

Doppel- §47. Doppelwaisen haben Anspruch auf einen
Waisenrenten. Zuschlag von 10% des anrechenbaren Jahresver¬

dienstes, zusammen bis zum Betrag der jährlichen
Witwenrente.

Ehelicherklär- § 4§_ Kinder, die zur Zeit des Todes des Vaters
me'rfe'und'aus- °^er der Zuerkennung einer Invalidenrente ehe-

sereheiiche hch erklärt oder an Kindesstatt angenommen
Kinder, waren, sind den ehelichen Kindern gleichgestellt,

desgleichen aussereheliche Kinder, sofern sie
anerkannt oder durcn rechtskräftigen Entscheid mit
Standesfolge zugesprochen waren.

Mutterwaisen. § 49. Ein ausserehelichc*s Kind, für das weder
eine Anerkennung des Vaters besteht noch ein
Zuspruch unter Standesfolge ergangen ist, wird beim
Tode seiner Mutter gehalten wie eine Doppelwaise.

d) Die einmalige Abfindung

Bemessung. § 50. Die einmalige Abfindung nach § 27 be-
Fäiiigkeit. trägt im 5. Dienstjähr 150 % des anrechenbaren

Jahresverdienstes. Für jedes weitere Dienstjähr
erhöht sich der Anspruch um je 5 % bis zu 200 %
im 15. Dienstjähr.

Die Abfindung verfällt am ersten Tag des
Monates, für den die Besoldung nicht mehr bezahlt
wird.

e) Freiwillige Leistungen
Erwerbsunfä- § 5 t. An Waisen mit erheblichen körperlichen
hige Waisen. oder geistigen Mängeln können nach dem Grade

der Bedürftigkeit und der Erwerbsbehinderung



dauernde Leistungen bis zum Betrage der Waisenrente

ausgerichtet werden.

§ 52. Stirbt ein Mitglied der Kasse ohne ren- Leistungen an

tenberechtigte Angehörige, so kann an bedürftige bedürftige

Verwandte, zu deren Lebensunterhalt der Ver- Verwandte-

storbene nachweisbar und während längerer Zeit
wesentlich beigetragen hat, eine jährliche
Unterstützung von höchstens 30 % des anrechenbaren
Jahresverdienstes ausgerichtet werden.

B. Sparversicherung

§ 53. Der Sparversicherung werden Personen Mitgiied-
nach § 2 zugewiesen, sofern sie schaft.

a) aus gesundheitlichen Gründen nicht in die
Rentenversicherung aufgenommen werden können,

b) beim Diensteintritt über 35 Jahre alt sind und
sich nicht in die Rentenversicherung einkaufen,

c) in einem Dienstverhältnis zum Staate stehen,
das nicht den hauptsächlichen Teil ihrer Tätigkeit

beansprucht (vorbehalten bleibt § 4),

d) als mitarbeitende Ehefrauen in Dienstverhältnissen

stehen, die mit denjenigen ihrer Ehegatten
erlöschen.

§ 54. Von der Sparversicherung können in die uebertritt in
Rentenversicherung übertreten: dieRenten-

Versicherung.
a) Sparversicherte nach § 53, lit. c, bei dauernder

Aenderung des Beschäftigungsgrades, sofern die
übrigen Bestimmungen des § 23 erfüllt sind,

b) Sparversicherte, die aus gesundheitlichen Gründen

der Sparversicherung zugewiesen worden
sind, sobald sie sich durch das Zeugnis eines
Kassenarztes über einen guten Gesundheitszustand

ausweisen können. Nach 20 effektiven

Dienstjähren kann der Uebertritt
unabhängig vom Gesundheitszustand erfolgen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den
Einkauf.

§ 55. Tritt der Sparversicherte aus dem Dienste Leistung beim
des Staates aus, so wird ihm das von seinen eigenen Austritt.

Einlagen herrührende Guthaben mit Einschluss der
Zinsen ausbezahlt.

§ 56. Mitglieder der Sparversicherung, die für Leistung bei
ihre bisherige Stellung dauernd invalid geworden Invalidität,

sind, erhalten folgende einmalige Abfindungen in
Prozenten des anrechenbaren JahresVerdienstes:

50 °/o im ersten angetretenen Dienstjähr,
75 % im zweiten angetretenen Dienstjahr,

100 % im dritten angetretenen Dienstjahr,
125 °/o im vierten angetretenen Dienstjähr,
150 % im fünften angetretenen Dienstjähr,
175 % im sechsten und siebenten angetretenen

Dienstjähr,
200 % im achten und neunten angetretenen

Dienstjähr,
225 °/o im zehnten und elften angetretenen

Dienstjähr usw.
Sobald die Beiträge des Mitgliedes und des

Staates zusammen, inbegriffen die Verzinsung,



einen grössern Betrag ergeben als die einmalige
Abfindung, so werden jene ausbezahlt.

Leistung beim § 57. Mitglieder der Sparversicherung, die al-
Rücktritt tershalber aus dem Dienste des Staates austreten,

aitershaiber. haben Anspruch auf die Auszahlung des gesamten
Sparguthabens, Leistung des Staates inbegriffen,
mit Einschluss der Zinsen.

Leistung beim § 58. Endigt das Dienstverhältnis infolge Todes
Tod- des Sparversicherten, so haben der Ehegatte oder,

wenn ein solcher fehlt, seine Kinder, die noch nicht
18 Jahre alt oder erwerbsunfähig sind, Anspruch
auf Auszahlung der in § 57 vorgesehenen Leistungen.

Beim Fehlen von Anspruchsberechtigten nach
Abs. 1 haben die über 18 Jahre alten Kinder oder
bei deren Fehlen die Eltern, Geschwister oder
Grosseltern nach Massgabe ihres gesetzlichen
Erbrechtes Anspruch auf die eigenen Einzahlungen
des Mitgliedes samt Zinsen.

Leibrenten. § 59. Die einmalige Abfindung und das ge¬
samte Sparguthaben nach §§ 56, 57 und 58, Abs. 1,
können in eine Leibrente umgewandelt werden.
Diese berechnet sich gestützt auf die für die
Rentenversicherung gültigen Rechnungsgrundlagen.
Sie darf die unter gleichen Voraussetzungen
auszurichtende Mitglieder- oder Hinterlassenenrente
nicht übersteigen.

Auf die Bezüger von Leibrenten findet § 38
sinngemäss Anwendung.

ueberweisung § 60. Hinterlässt ein Sparversicherter keine
des spargut- anspruchsberechtigten Personen oder wird auf die

^umerstüt110 einmalige' Abfindung nach § 56 Verzicht gelei-
zungskassë. stet, so werden die Beiträge des Mitgliedes und des

Staates zusammen mit Zinsen der Unterstützungskasse
zugewiesen.

Anwendbar- § 61. Sofern für die Sparversicherung nicht be-
keit der Be- sondere Bestimmungen aufgestellt sind, finden die

türdie^eiften Bestimmungen der Rentenversicherung sinngemäss
Versicherung. Anwendung.

C. Sparkasse

Mitglieder der § 62. Der Sparkasse werden Personen zuge-
sparkasse. wiesen, deren besondere Anstellungsverhältnisse

weder die Aufnahme in die Rentenversicherung
noch in die Sparversicherung rechtfertigen.

Uebertritt zur § 63. Tritt das Mitglied zur Spar- oddr Renten-
spar- oder Versicherung über, so wird auf Grund des Verdien-
Rentenver- stes nach dem Uebertritt festgestellt, welche
Versicherung. sicherungszeit ihm mit dem in der Sparkasse an¬

gesammelten Guthaben angerechnet werden kann.
Die Bestimmungen über den Einkauf in die
Rentenversicherung bleiben vorbehalten.

Austritt. § 64. Tritt ein Mitglied der Sparkasse auf eige¬
nes Begehren aus dem Dienste des Staates aus, so
wird ihm das von seinen eigenen Einlagen
herrührende Guthaben mit Einschluss des Zinses
ausbezahlt. Der Regierungsrat bestimmt, in welchen
Fällen der Entlassung oder NichtWiederwahl auch
die Einlagen des Staates ausgerichtet werden.



§ 65. Scheidet ein Mitglied der Sparkasse zu- Leistungen
folge Invalidität, Altersrücktritt oder Tod aus den bel Austritt
Diensten des Staates, so erhalten es oder seine an- w^et
spruchsberechtigten Hinterbliebenen eine Kassen- UgW.

leistung, die seinen eigenen Beiträgen und denjenigen
des Staates samt Zins entspricht.

Die §§ 58, 60 und 61 finden sinngemäss
Anwendung.

D. Unterstützungskasse

§ 66. Mitgliedern der Kasse oder deren Ange-Zuwendungen
hörigen, die durch Krankheit, Tod oder andere Er- in Notfällen,

eignisse in eine Notlage geraten, können Beiträge
aus der Unterstützungskasse gewährt werden.

§ 67. Beim Wegfall von Waisenrenten während Ausbiidungs-
der beruflichen Ausbildung können bis zu deren beitrage.

Abschluss angemessene Beiträge gewährt werden.

§ 68. Die Finanzdirektion kann zur Verhinde- Darlehen aus

rung oder Sanierung ungesunder Verschuldung dem Hiifs-

an Mitglieder der Kasse Darlehen gewähren. Diese londs'

werden dem Hilfsfonds für das Staatspersonal
entnommen und sind durch monatliche Raten in Form
von Besoldungsabzügen zurückzubezahlen.

III. Die Aufbringung der Mittel
§ 69. Die1 erforderlichen Mittel werden vom Beteiligung

Staat und den Mitgliedern in angemessenem Bei- undstaats-

tragsverhältnis aufgebracht. garantie.

Der Staat garantiert die Erfüllung der
Verpflichtungen der Kasse.

§ 70. Der Staat leistet: Beiträge des
Staates.

a) einen Jahresbeitrag von 9 % des anrechenbaren
Jahresverdienstes jedes im Dienste des Staates
stehenden Mitgliedes;

b) einen monatlichen Beitrag von Fr. 3.— für jedes
im Dienste des Staates stehende Mitglied, das
der Renten- oder SparVersicherung angehört;

c) sieben Monatsbetreffnisse von jeder Erhöhung
des anrechenbaren JahresVerdienstes der Renten-

und Sparversicherten;
d) ausserordentliche Beiträge zur Verzinsung des

versicherungstechnischen Fehlbetrages, wenn
dieser ohne eine zusätzliche Leistung anwachsen

würde;
e) einen jährlichen Beitrag zur Deckung der

Verwaltungskosten.

§ 71. Jeder andere Arbeitgeber leistet die unter Beiträge der
§ 70, lit. a, b und c, aufgeführten Beiträge. übrigen Ar¬

beitgeber.

§ 72. Die Mitglieder leisten: Beiträge der

a) einen ordentlichen Beitrag von 7 % des an-
Mltgliedcr-

rechenbaren Jahresverdienstes.

Die Renten- und Sparversicherten haben
ausserdem zu leisten:

b) einen monatlichen Beitrag von Fr. 3.—;
c) fünf Monatsbetreffnisse von jeder Erhöhung des

anrechenbaren Jahresverdienstes.



Fälligkeit der g 73 Qje Leistungen der Mitglieder werden von
Beiträge. ^er Besoldung abgezogen, wobei die Monatsbetreff¬

nisse in 12 gleichen Raten erhoben werden.
Die ordentlichen Leistungen des Staates und

der übrigen Arbeitgeber nach § 70, lit. a, b und c,
und § 71 werden monatlich bezogen.

Der Staat vergütet seine Leistungen nach
§ 70, lit. d und e, nach Abschluss der Jahresrechnung

der Kasse.

Erlöschender § 74. Die Beitragspflicht hört im Zeitpunkt und
Be" im Ausmass des Ersatzes des anrechenbaren Jah-

p lc ' resverdienstes durch Besoldungsnachgenuss, eine
Rente oder eine einmalige Abfindung auf.

Bezug verfai- § 75. Die verfallenen, aber bei der Zuerken-
lener Beiträge, nung einer Rente oder einer Abfindung noch nicht

bezahlten Beiträge werden abgezogen. Kommt eine
Rente zur Auszahlung, so können die noch nicht
bezahlten Beiträge ratenweise durch monatlichen
Abzug geleistet werden.

Geschenke §76. Allfällige Geschenke und Legate fallen
und Legate, der Unterstützungskasse zu, soweit keine Zweck¬

bestimmung daran geknüpft ist.

Regelung bei § 77. Bei allgemeiner Aenderung des anrechen-
Besoidungs- baren Jahresverdienstes ist gleichzeitig über die

revision. Aufbringung der Mittel zu beschliessen.

IV. Organisation und Verwaltung

organe. § 78. Die Organe der Kasse sind:

a) die Verwaltungskommission,
b) die Abgeordnetenversammlung.
Die oberste Leitung der Kasse steht dem

Regierungsrat zu.

Verwaltungs- § 79. Die Verwaltungskommission besteht aus
kommission; dem kantonalen Finanzdirektor als Präsident von

a) °onanisa" Amtes wegen und acht Mitgliedern, wovon vier
durch den Regierungsrat und vier durch die
Abgeordnetenversammlung gewählt werden. Die
Amtsdauer beträgt vier Jahre.

b) obliegen- § ^0. Die Verwaltungskommission ist zuständig
heiten. für:

a) Wahl des Vizepräsidenten;
b) Bezeichnung von Vertrauensärzten;
c) Vorbereitung der Abgeordnetenversammlung;
d) Behandlung von Gegenständen, die ihr vom

Regierungsrat oder von der Finanzdirektion
zugewiesen werden;

e) Zuteilung der einzelnen Personen in die Renten-,

die Sparversicherung oder die Sparkasse
(§§ 7, 10, 23, 53, 54, 62 und 89);

f) Anrechnung von Leistungen anderer Versicherungen

an die Leistungen der Kasse (§ 20);
g) Verzinsung der eigenen Leistungen bei Austritt

(§ 25);
h) Ausrichtung und Bemessung von Renten (§§ 26,

38 bis 41 und 88) und freiwilligen Leistungen
(§§ 51 und 52);



i) Entzug, Kürzung und Auskauf von Renten
(§§ 31, 32, Abs. 4, 35 und 42 bis 44);

k) Ausrichtung von einmaligen Abfindungen (§§ 27
und 56) sowie des gesamten Sparguthabens und
dessen Umwandlung in eine Leibrente (§§ 56
bis 60);

1) Zuwendungen aus der Unterstützungskasse
(§§ 66 und 67).

§ 81. Die Abgeordnetenversammlung besteht Abgeordneaus

den Abgeordneten und den Mitgliedern der tenversamm-

Verwaltungskommission. lung:

Die Abgeordneten werden nach Landesteilena) °^ganlsa"
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Auf hundert

Mitglieder entfällt ein Abgeordneter. Das
angefangene Hundert berechtigt zu einem weitern
Abgeordneten.

§ 82. Der Abgeordnetenversammlung liegen ob: w Obliegen¬
heiten.

a) Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten;
b) Wahl von zwei Sekretären (für die deutsche und

französische Sprache) und von zwei Rechnungsrevisoren;

c) Wahl von vier Mitgliedern der Verwaltungskommission;

d) Entgegennahme und Behandlung des
Jahresberichtes und der Jahresrechnung der Kasse und
Weiterleitung an die Finanzdirektion zu Händen
des Regierungsrates;

e) Behandlung anderer Gegenstände, die den
Kassenbetrieb betreffen;

f) Begutachtung von Fragen, die ihr durch den
Regierungsrat oder durch die Verwaltungskommission

unterbreitet werden.

§ 83. Die Geschäftsführung der Kassel und das Geschäfts-

Sekretariat der Verwaltungskommission werden führung.

durch die kantonale Finanzdirektion, Abteilung
Versicherungskasse, besorgt.

§ 84. Ueber die Wahlart der Abgeordneten, die wahiart der

Entschädigungen an die Mitglieder der Kassen- Abgeordneten

organe sowie über alle übrigen durch das Dekret usw'

nicht geregelten Fragen der Organisation der
Kassenorgane erlässt der Regierungsrat die nötigen
Vorschriften.

§ 85. Die Rechnung der Kasse wird getrennt Rechnungs-
nach den vier Abteilungen geführt. führung.

Alle fünf Jahre wird für die Rentenversicherung
eine versicherungstechnische Bilanz gezogen.

§ 86. Das Kassenvermögen ist bei der Hypo- Kapitai-
thekarkasse des Kantons Bern anzulegen. Der aniage.

Staat garantiert die Verzinsung des Kassen
Vermögens zu 4 %.

V. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 87. Weibliche Versicherte, die am 31. Dezem- Altersrenten
ber 1953 35 und mehr Dienstjähre aufweisen, ha- an weibliche

ben ab 1. Januar 1954 auf Gesuch hin Anspruch Versicherte

auf eine Altersrente.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1954.
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Für Versicherte, die am 31. Dezember 1953
weniger als 35 aber mehr als 30 Dienstjahre
aufweisen, gilt folgende Regelung:
bei 34 Dienstjahren am 31. Dezember 1953 entsteht

der Anspruch auf eine Altersrente mit 36 Dienstjahren;

bei 33 Dienstjahren am 31. Dezember 1953 entsteht
der Anspruch auf eine Altersrente mit 37 Dienstjahren;

bei 32 Dienstjahren am 31. Dezember 1953 entsteht
der Anspruch auf eine Altersrente mit 38 Dienstjahren;

bei 31 Dienstjähren am 31. Dezember 1953 entsteht
der Anspruch auf eine Altersrente mit 39 Dienstjahren.

Laufende § 88. Die bei Inkrafttreten dieses Dekretes lau-
Renten. fenden Renten bestehen unverändert weiter.

Die Ausdehnung des Rentenanspruches der
Waisen bis zum vollendeten 20. Altersjahr (§ 46,
Abs. 2) wird auf die im Jahre 1936 und später
geborenen Waisen angewendet.

Angehörige § 89. In Abweichung von § 37 dieses Dekretes
der ehemaii- sincj die ehemaligen Mitglieder der Invalidenkasse

kassedesbern" ^es bernischen Landjägerkorps, die schon vor dem
Landjäger- 1- Januar 1919 im Dienste standen, berechtigt, mit

korps. dem 60. Altersjahr, ohne Rücksicht auf ihren Ge¬
sundheitszustand, die Ausrichtung der Altersrente
zu verlangen.

Die Erledigung allfälliger weiterer aus der An-
gliederung der Invalidenkasse des Landjägerkorps
an die Kasse sich ergebender Fragen ist Sache des
Regierungsrates.

Bisherige Mit- § 90. Bisherige Mitglieder und Spareinleger
giieder und können von § 23, Abs. 2, Gebrauch machen, sofern

Spareinleger. ejn vertrauensärztlicher Befund Tauglichkeit fest¬
stellt.

Wer aus gesundheitlichen Gründen als
Spareinleger aufgenommen wurde, kann sich innerhalb
Jahresfrist seit Inkrafttreten dieses Dekretes analog

den Bestimmungen von § 23, Abs. 2, in die
Sparversicherung einkaufen.

Inkrafttreten. § 91. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1954
in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit
ihm in Widerspruch stehenden Bestimmungen
anderer Dekrete und Beschlüsse aufgehoben,
insbesondere

— das Dekret über die Hülfskasse für die Beamten,

Angestellten und Arbeiter der Staatsverwaltung

vom 9. November 1920;
— das Abänderungsdekret vom 18. November

1924;

— das Abänderungsdekret vom 7. Juli 1936, mit
Ausnahme von Abschnitt II, Ziffer 1;

— das Abänderungsdekret vom 17. Mai 1943;
— die §§ 4 und 5 des Besoldungsdekretes vom 13.

September 1950;
— der Grossratsbeschluss vom 17. Mai 1943 betr.

Errichtung einer Sparkasse für das Aushilfspersonal

mit Abänderung vom 25. Februar 1946;


























































































































































































































